
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced 
 
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik 
 
HSBC Trinkaus Strategie Substanz  
 
Verkaufsprospekt einschließlich Anlagebedingungen für die Gemischten 
Sondervermögen 

Stand: August 2016 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

2 
 

Verkaufsbeschränkung 
 
Die ausgegebenen Anteile dieses Sondervermögens dürfen nur in Ländern zum Kauf angeboten oder 
verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Sofern nicht von 
der Gesellschaft oder einem von ihr beauftragten Dritten eine Erlaubnis zum öffentlichen Vertrieb 
seitens der örtlichen Aufsichtsbehörden erlangt wurde, handelt es sich bei diesem Verkaufsprospekt 
nicht um ein öffentliches Angebot zum Erwerb von Investmentanteilen; der Verkaufsprospekt darf 
dann nicht zum Zwecke eines solchen öffentlichen Angebots angewendet werden.  
 
Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH und/oder die Sondervermögen HSBC Trinkaus Stra-
tegie Balanced, HSBC Trinkaus Strategie Dynamik und HSBC Trinkaus Strategie Substanz sind und 
werden nicht gemäß dem United States Investment Company Act von 1940 in seiner gültigen Fas-
sung registriert. Die Anteile dieses Sondervermögens sind und werden nicht gemäß dem United Sta-
tes Securities Act von 1933 in seiner gültigen Fassung oder nach den Wertpapiergesetzen eines Bun-
desstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Anteile dieses Sondervermögens dürfen 
weder in den Vereinigten Staaten noch einer US-Person oder auf deren Rechnung angeboten oder 
verkauft werden. Antragsteller müssen gegebenenfalls darlegen, dass sie keine US-Person sind und 
Anteile weder im Auftrag von US-Personen erwerben noch an US-Personen weiterveräußern.  
In Fällen, in denen die Gesellschaft Kenntnis davon erlangt, dass ein Anteilinhaber eine US-Person ist 
oder Anteile für Rechnung einer US-Person hält, kann die Gesellschaft die unverzügliche Rückgabe 
der Anteile an die Gesellschaft zum letzten festgestellten Anteilwert verlangen. 
 
Für die Zwecke dieser Beschränkung haben die Begriffe „ US-Person“ , „ USA“  und „ US-Recht“  die 
folgende Bedeutung:  

USA Die Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich der Einzelstaaten und des District 
of Columbia), ihre Territorien, Besitzungen sowie alle anderen Gebiete unter ihrer 
Rechtsordnung . 

US-Recht Die Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich der Einzelstaaten 
und des District of Columbia), ihre Territorien, Besitzungen und alle anderen Gebiete 
unter ihrer Rechtsordnung. US-Recht umfasst des Weiteren alle geltenden Vorschrif-
ten und Verordnungen, sowie alle zwischenzeitlichen Änderungen und Ergänzungen, 
die von einer US-Regulierungsbehörde erlassen werden, einschließlich, aber nicht be-
schränkt auf die Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) 
und die Commodity Futures Trading Commission (US-Aufsichtsbehörde für den Wa-
renterminhandel). 

US-Person  Für die Zwecke dieser Beschränkung trägt der Begriff „ US-Person“  die folgende Be-
deutung: 

i. Eine Person, die nach US-Recht als Einwohner der Vereinigten Staaten angesehen wird.  

ii. Eine Kapitalgesellschaft, Personengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ein kol-
lektives Investmentvehikel, eine Investitionsgesellschaft, ein Sammelkonto, oder eine andere 
Gesellschaft, ein Investment oder eine juristische Person,   
a. die nach US-Recht gegründet oder eingetragen wurde;  
b. die (unabhängig vom Ort der Gründung oder Organisation) hauptsächlich zum Zweck passi-

ver Anlagen gegründet wurde (z. B. eine Investitionsgesellschaft, ein Fonds oder eine ver-
gleichbare juristische Person mit Ausnahme von Altersversorgungs- oder Pensionsplänen): 
i. und die sich im unmittelbaren oder mittelbaren Eigentum einer oder mehrerer US-

Personen befindet, wobei diese US-Personen unmittelbar oder mittelbar einen materiel-
len Eigentumsanspruch von insgesamt mindestens 10 % halten, vorausgesetzt, dass ei-

ne solche US-Person laut CFTC Regulation 4.7(a) nicht als qualifizierte berechtigte Person 
(Qualified Eligible Person) definiert ist; 



 

3 
 

ii. wenn eine US-PERSON als Komplementär, geschäftsführender Gesellschafter, Ge-
schäftsführer oder in einer sonstigen Funktion tätig ist, die ihr die Weisungsbefugnis hin-
sichtlich der Aktivitäten dieses Unternehmens einräumt; 

iii. wenn der Rechtsträger von einer oder für eine US-PERSON hauptsächlich zu dem Zweck 
der Investition in nicht bei der SEC [Bundesbörsenaufsichtsbehörde der USA] registrierte 
Wertpapiere gegründet wurde, außer dieser Rechtsträger besteht aus nicht natürlichen 
zugelassenen Anlegern (Accredited Investors), wie in Regulation D, 17 CFR 230.501(a) 
definiert; oder  

iv. wenn mehr als 50 % ihrer Stimmrechtsanteile oder nicht stimmberechtigten Anteile un-
mittelbar oder mittelbar im Eigentum von US-Personen stehen; 

c. die eine in den USA ansässige Vertretung oder Niederlassung einer nicht-US-Gesellschaft 
ist; oder 

d. die ihren Hauptgeschäftssitz in den USA hat.  
 

iii. Ein Trust: 

a. der nach US-Recht gegründet oder organisiert wurde; oder 
b. wenn, unabhängig vom Ort der Gründung oder Organisation,  

i. ein Gründer, Stifter, Treuhänder oder eine andere Person, die ganz oder teilweise für In-
vestitionsentscheidungen des Trusts verantwortlich ist, eine US-Person ist;  

ii. die Verwaltung des Treuhandvermögens oder die Gründungsunterlagen der Aufsicht eines 
oder mehrerer US-Gerichte unterliegen; oder 

iii. dessen Einkommen, ungeachtet der  Quelle, der US-Einkommensteuer unterliegt.   

iv. Der Nachlass einer verstorbenen Person, 

a. die zum Zeitpunkt ihres Todes ein Einwohner der USA war, oder dessen Einkommen, unab-
hängig von der Quelle, der US-Einkommensteuer unterliegt; oder  

b. wenn, unabhängig vom Wohnort dieser Person zu ihren Lebzeiten ein Nachlassverwalter 
oder Testamentsvollstrecker mit alleiniger oder gemeinsamer Entscheidungsbefugnis über 
Anlagen eine US-Person ist, oder wenn der Nachlass US-Recht unterstellt ist. 

v. Ein Altersversorgungs- oder Pensionsplan, der 

a. im Einklang mit US-Recht gegründet wurde und verwaltet wird; oder  
b. für Mitarbeiter eines Rechtsträgers, der eine US-Person ist oder seinen Hauptgeschäftssitz 

in den USA hat, gegründet wurde. 

vi. Ein treuhänderisches oder nicht treuhänderisches Anlagekonto [discretionary or non-
discretionary account] oder ein vergleichbares Konto (einschließlich eines Gemeinschaftskon-
tos), wenn 

a. einer oder mehrere wirtschaftliche Eigentümer eine US-Person sind, oder wenn dieses zu-
gunsten einer oder mehrerer US-Personen geführt wird; oder 

b. das treuhänderische Anlagekonto oder ein vergleichbares Konto von einem in den USA ein-
getragenen Händler oder Vermögensverwalter geführt wird.  

 
Zudem sind die hier genannten Informationen und Anteile des Sondervermögens nicht für den Ver-
trieb in Kanada bestimmt. Die Anteile dürfen von niemandem einem in Kanada Ansässigen angeboten 
oder verkauft werden. Im Sinne dieser Einschränkung ist unter einem in Kanada Ansässigen jede 
natürliche Person, jede Kapitalgesellschaft, jeder Trust, jede Personengesellschaft oder sonstige Ein-
heit, oder jede sonstige juristische Person zu verstehen, die zur fraglichen Zeit ihren ausschließlichen 
Wohn- oder Geschäftssitz in Kanada hat bzw. angibt. 
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Kapitalverwaltungsgesellschaft  
-------------------------------------------- 
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH 
Yorckstraße 21, 40476 Düsseldorf 
Email: info@inka-kag.de 
Telefon: 0211/910-2581 
Telefax: 0211/329329 
Internet: www.inka-kag.de 
Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: EUR 5.000.000,--  
haftend: 34.000.000,00  EUR (Stand: 31.12.2015) 
 
 
Aufsichtsrat 
--------------------- 
Dr. Christiane Lindenschmidt,  
Bereichsvorstand und HSBC Technology and Services Country COO der HSBC Trinkaus & Burkhardt 
AG, Düsseldorf, Vorsitzende 
 
Dr. Rudolf Apenbrink, 
Vorsitzender der Geschäftsleitung der  
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf 
 
Paul Hagen, 
Mitglied des Vorstandes des Bankhauses  
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 
 
Prof. Dr. Alexander Kempf,  
Direktor des Seminars für Finanzierungslehre der Universität zu Köln 
und Managing Director des Centre for Financial Research (CFR), Cologne 
 
Ulrich Sommer, 
Mitglied des Vorstandes der  
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG, Düsseldorf 
 
Dr. Jan Wilmanns, 
Bereichsvorstand, Leiter Institutional & Corporate Clients der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düs-
seldorf 
 
 
Geschäftsführer 
--------------------------- 
Markus Hollmann  
Alexander Poppe 
 
 
Gesellschafter 
------------------------ 
HSBC Trinkaus & Burkhardt Gesellschaft für Bankbeteiligungen mbH, Düsseldorf 
 
 
Anlageausschuss 
------------------------------ 
Christian Heger (Vorsitzender), 
Geschäftsführer der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Düsseldorf 
 
Karsten Tripp, 
Leiter der Vermögensverwaltung des Bankhauses HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 
 

http://www.inka-kag.de
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Verwahrstelle 
------------------- 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf 
Eigenkapital gezeichnet und eingezahlt: 91.423.896,95 EUR  
modifiziert verfügbare haftende Eigenmittel: 2.080.530.217,66 Euro (Stand: 31.12.2015) 
 
 
Wirtschaftsprüfer 
------------------------------ 
PricewaterhouseCoopers AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Moskauer Str. 19, 40227 Düsseldorf 
 
 
Fondsmanager 
-------------------------- 
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH,  
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf 
 
 
Sonstige Angaben 
-------------------------------- 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced 
Wertpapierkennnummer: A0NA4H 
ISIN: DE000A0NA4H5 
 
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik 
Wertpapierkennnummer: A0NA4G 
ISIN: DE000A0NA4G7 
 
HSBC Trinkaus Strategie Substanz 
Wertpapierkennnummer: A1C0TA 
ISIN: DE000A1C0TA1 
 
 
Veröffentlichungen: 
 
Neben den gesetzlichen Veröffentlichungen sind die Fondspreise, aktuelle Verkaufsprospekte, Jah-
resberichte und Halbjahresberichte im Internet unter http://www.inka-
kag.de/inka/display/unserekompetenzen/investmentvehikel/publikumsfonds einsehbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.inka-
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Hinweis zum Verkaufsprospekt 
 
Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen an den Sondervermögen HSBC Trinkaus Strategie 
Balanced, HSBC Trinkaus Strategie Dynamik und HSBC Trinkaus Strategie Substanz erfolgt auf 
der Basis des Verkaufsprospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen und der Allgemeinen 
Anlagebedingungen in Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen in der jeweils 
geltenden Fassung. Die Allgemeinen Anlagebedingungen und die Besonderen Anlagebedin-
gungen sind im Anschluss an diesen Verkaufsprospekt abgedruckt.  
 
Der Verkaufsprospekt ist dem am Erwerb eines Anteils an dem HSBC Trinkaus Strategie Ba-
lanced, HSBC Trinkaus Strategie Dynamik und HSBC Trinkaus Strategie Substanz Interessier-
ten zusammen mit den wesentlichen Anlegerinformationen, dem letzten veröffentlichten Jah-
resbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichtem Halbjahresbe-
richt auf Verlangen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Der am Erwerb eines Anteils Interes-
sierte ist zudem über den jüngsten Nettoinventarwert des HSBC Trinkaus Strategie Balanced, 
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik und HSBC Trinkaus Strategie Substanz zu informieren. 
 
Von dem Verkaufsprospekt abweichende Auskünfte oder Erklärungen dürfen nicht abgegeben 
werden. Jeder Erwerb und jede Veräußerung von Anteilen auf der Basis von Auskünften oder 
Erklärungen, welche nicht in dem Verkaufsprospekt bzw. in den wesentlichen Anlegerinforma-
tionen enthalten sind, erfolgt ausschließlich auf Risiko des Erwerbers bzw. Veräußerers.  
 
 
Wichtigste rechtliche Auswirkungen der Vertragsbeziehung 
 
Durch den Erwerb der Anteile wird der Anleger Miteigentümer der vom HSBC Trinkaus Strate-
gie Balanced, HSBC Trinkaus Strategie Dynamik und HSBC Trinkaus Strategie Substanz gehal-
tenen Vermögensgegenstände nach Bruchteilen. Er kann über die Vermögensgegenstände 
nicht verfügen. Mit den Anteilen sind keine Stimmrechte verbunden. 
 
Dem Vertragsverhältnis zwischen Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH und Anleger 
sowie den vorvertraglichen Beziehungen wird deutsches Recht zugrunde gelegt. Der Sitz der 
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem Ver-
tragsverhältnis, sofern der Anleger keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat. Sämtliche 
Veröffentlichungen und Werbeschriften sind in deutscher Sprache abzufassen oder mit einer 
deutschen Übersetzung zu versehen. Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH wird 
ferner die gesamte Kommunikation mit ihren Anlegern in deutscher Sprache führen. 
 
Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit Vorschriften des Kapitalanlagegesetzbuchs können 
Verbraucher die „ Ombudsstelle für Investmentfonds“  des BVI Bundesverband Investment und 
Asset Management e.V. anrufen. Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberührt. 
 
Die Kontaktdaten der „ Ombudsstelle für Investmentfonds“  des BVI Bundesverband Invest-
ment und Asset Management e.V. lauten: 
 

Büro der Ombudsstelle  
BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V. 
Unter den Linden 42 
10117 Berlin 
Telefon: (030) 6449046-0 
Telefax: (030) 6449046-29 
Email: info@ombudsstelle-investmentfonds.de 
www.ombudsstelle-investmentfonds.de 

 
 
 
 

http://www.ombudsstelle-investmentfonds.de
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Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betref-
fend Fernabsatzverträge über Finanzdienstleistungen können sich die Beteiligten auch an die 
Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank wenden. Das Recht, die Gerichte anzurufen, 
bleibt hiervon unberührt. 
 
Die Kontaktdaten lauten:  
 

Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank,  
Postfach 11 12 32  
60047 Frankfurt,  
Tel.: 069/2388-1907 oder -1906,  
Fax: 069/2388-1919,  
schlichtung@bundesbank.de. 
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Grundlagen 
 
Das Sondervermögen (der Fonds) 
 
Die Sondervermögen HSBC Trinkaus Strategie 
Balanced, HSBC Trinkaus Strategie Dynamik 
und HSBC Trinkaus Strategie Substanz (nach-
folgend „ Fonds“ ) sind Organismen für ge-
meinsame Anlagen, die von einer Anzahl von 
Anlegern Kapital einsammeln, um es gemäß 
einer festgelegten Anlagestrategie zum Nut-
zen dieser Anleger zu investieren. Die Fonds 
sind jeweils ein Alternativer Investmentfonds 
(nachfolgend „ AIF“ ) im Sinne des Kapitalanla-
gegesetzbuchs (nachfolgend „ KAGB“ ). Sie 
werden von der Internationale Kapitalanlage-
gesellschaft mbH (nachfolgend „ Gesell-
schaft“ ) verwaltet. Die Fonds HSBC Trinkaus 
Strategie Balanced und HSBC Trinkaus Strate-
gie Dynamik wurden am 01.09.2008 und der 
Fonds HSBC Trinkaus Strategie Substanz am 
22.09.2010 für unbestimmte Dauer aufgelegt. 
 
Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte 
Kapital im eigenen Namen für gemeinschaftli-
che Rechnung der Anleger nach dem Grund-
satz der Risikomischung in den nach dem 
KAGB zugelassenen Vermögensgegenständen 
gesondert vom eigenen Vermögen in Form 
von Sondervermögen an. In welche Vermö-
gensgegenständen die Gesellschaft die Gelder 
der Anleger anlegen darf und welche Bestim-
mungen sie dabei zu beachten hat, ergibt sich 
aus dem KAGB, den dazugehörigen Verord-
nungen und den Anlagebedingungen, die das 
Rechtsverhältnis zwischen den Anlegern und 
der Gesellschaft regeln. Die Anlagebedingun-
gen umfassen einen Allgemeinen und einen 
Besonderen Teil („ Allgemeine Anlagebedin-
gungen”  und „ Besondere Anlagebedingun-
gen” ). Anlagebedingungen für ein Publikums-
Investmentvermögen müssen vor deren Ver-
wendung von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht („ BaFin“ ) genehmigt 
werden. Der Fonds gehört nicht zur Insol-
venzmasse der Gesellschaft. 
 
Verkaufsunterlagen und Offenlegung von 
Informationen 
  
Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anle-
gerinformationen, die Anlagebedingungen 
sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresbe-
richte sind kostenlos bei der Gesellschaft und 
im Internet unter www.inka-kag.de erhältlich. 
Zusätzliche Informationen über die Anlage-
grenzen des Risikomanagements eines Fonds, 

die Risikomanagementmethoden und die 
jüngsten Entwicklungen bei den Risiken und 
Renditen der wichtigsten Kategorien von Ver-
mögensgegenständen sind auf Wunsch des 
Anlegers in schriftlicher Form bei der Gesell-
schaft erhältlich. 
 
Anlagebedingungen und deren Änderungen 
 
Die Anlagebedingungen sind im Anschluss an 
diesen Verkaufsprospekt in dieser Unterlage 
abgedruckt. Die Anlagebedingungen können 
von der Gesellschaft geändert werden. Ände-
rungen der Anlagebedingungen bedürfen der 
Genehmigung durch die BaFin. Änderungen 
der Anlagegrundsätze eines Fonds bedürfen 
zusätzlich der Zustimmung durch den Auf-
sichtsrat der Gesellschaft. Änderungen der 
Anlagegrundsätze eines Fonds sind nur unter 
der Bedingung zulässig, dass die Gesellschaft 
den Anlegern anbietet, ihre Anteile entweder 
ohne weitere Kosten vor dem Inkrafttreten der 
Änderungen zurückzunehmen oder ihre Anteile 
gegen Anteile an Investmentvermögen mit 
vergleichbaren Anlagegrundsätzen kostenlos 
umzutauschen, sofern derartige Investment-
vermögen von der Gesellschaft oder einem 
anderen Unternehmen aus ihrem Konzern 
verwaltet werden.  
 
Die vorgesehenen Änderungen werden im 
Bundesanzeiger und darüber hinaus unter 
www.inka-kag.de bekannt gemacht. Wenn die 
Änderungen Vergütungen und Aufwandser-
stattungen, die aus einem Fonds entnommen 
werden dürfen, oder die Anlagegrundsätze 
eines Fonds oder wesentliche Anlegerrechte 
betreffen, werden die Anleger außerdem über 
ihre depotführenden Stellen in Papierform oder 
elektronischer Form (sogenannter „ Dauerhaf-
ter Datenträger“ ) informiert. Diese Information 
umfasst die wesentlichen Inhalte der geplan-
ten Änderungen, ihre Hintergründe, die Rechte 
der Anleger in Zusammenhang mit der Ände-
rung sowie einen Hinweis darauf, wo und wie 
weitere Informationen erlangt werden können. 
 
Die Änderungen treten frühestens am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Änderun-
gen von Regelungen zu den Vergütungen und 
Aufwendungserstattungen treten frühestens 
drei Monate nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft, wenn nicht mit Zustimmung der BaFin 
ein früherer Zeitpunkt bestimmt wurde. Ände-
rungen der bisherigen Anlagegrundsätze eines 
Fonds treten ebenfalls frühestens drei Monate 
nach Bekanntmachung in Kraft.  

http://www.inka-kag.de
http://www.inka-kag.de
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Verwaltungsgesellschaft 
 
Firma, Rechtsform und Sitz 
 
Die Internationale Kapitalanlagegesellschaft 
mbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft 
im Sinne des KAGB in der Rechtsform einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
und wurde 1968 gegründet. 
 
Die Gesellschaft darf OGAW gemäß § 1 Abs. 2 
in Verbindung mit §§ 192 ff. KAGB, Gemischte 
Investmentvermögen gemäß §§ 218 ff. KAGB, 
Sonstige Investmentvermögen gemäß §§ 220 
ff. KAGB, Dach-Hedgefonds gemäß § 225 ff. 
KAGB verwalten. Darüber hinaus darf sie all-
gemeine offene Spezial-AIF gemäß § 282 
KAGB einschließlich Hedgefonds gemäß § 283 
KAGB und offene inländische Spezial-AIF mit 
festen Anlagebedingungen gemäß § 284 
KAGB, welche nicht in Vermögensgegenstän-
de gemäß § 284 Abs. 2 Buchstaben e), f) und 
h) KAGB investieren, verwalten. Schließlich 
darf die Gesellschaft als KVG für EU-
Investmentvermögen oder ausländische AIF, 
deren zulässige Vermögensgegenstände de-
nen für inländische Investmentvermögen ent-
sprechen und als Fremdverwaltungsgesell-
schaft einer Investmentaktiengesellschaft tätig 
werden. Die Gesellschaft hat eine Erlaubnis als 
OGAW- und AIF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft. 
 
Kerngeschäftsfeld der Gesellschaft ist die 
Fondsadministration, das heißt administrative 
Dienstleistungen in den Bereichen Back- und 
Middle Office. Mit dem Portfoliomanagement 
werden in der Regel dritte Gesellschaften 
beauftragt. 
 
Vorstand/Geschäftsführung und Aufsichts-
rat 
 
Nähere Angaben über die Geschäftsführung 
und die Zusammensetzung des Aufsichtsrates 
finden Sie zu Beginn des Verkaufsprospekts. 
 
Eigenkapital und zusätzliche Eigenmittel 
 
Die Gesellschaft hat ein Eigenkapital in Höhe 
von 5.000.000 Euro. Das haftende Eigenkapital 
der Gesellschaft beträgt 34.000.000,00 Euro 
(Stand: 31.12.2015). 
 
Die Gesellschaft hat die Berufshaftungsrisiken, 
die sich durch die Verwaltung von AIF ergeben 
und auf berufliche Fahrlässigkeit ihrer Organe 
oder Mitarbeiter zurückzuführen sind, abge-

deckt durch: Eigenmittel in Höhe von wenigs-
tens 0,01 Prozent des Werts der Portfolios 
aller verwalteten AIF, wobei dieser Betrag 
jährlich überprüft und angepasst wird. 
 
 
Verwahrstelle 
 
Das KAGB sieht eine Trennung der Verwaltung 
und der Verwahrung von Sondervermögen vor. 
Die Verwahrstelle ist ein Kreditinstitut und 
verwahrt die Vermögensgegenstände in 
Sperrdepots bzw. auf Sperrkonten und über-
wacht, ob die Verfügungen der Gesellschaft 
über die Vermögensgegenstände den Vor-
schriften des KAGB und den Anlagebedingun-
gen entsprechen. Die Anlage von Vermögens-
gegenständen in Bankguthaben bei einem 
anderen Kreditinstitut sowie Verfügungen über 
solche Bankguthaben sind nur mit Zustim-
mung der Verwahrstelle zulässig. Die Ver-
wahrstelle muss ihre Zustimmung erteilen, 
wenn die Anlage bzw. Verfügung mit den An-
lagebedingungen und den Vorschriften des 
KAGB vereinbar ist.  
 
Daneben hat die Verwahrstelle insbesondere 
folgende Aufgaben: 
 

• Sicherzustellen, dass die Ausgabe und 
Rücknahme der Anteile sowie die An-
teilwertermittlung den Vorschriften 
des KAGB und den Anlagebedingun-
gen des Fonds entsprechen,  

• Sicherzustellen, dass bei den für ge-
meinschaftliche Rechnung der Anleger 
getätigten Geschäften der Gegenwert 
innerhalb der üblichen Fristen in ihre 
Verwahrung gelangt,  

• Sicherzustellen, dass die Erträge des 
Fonds nach den Vorschriften des 
KAGB und nach den Anlagebedingun-
gen verwendet werden,  

• Überwachung von Kreditaufnahmen 
durch die Gesellschaft für Rechnung 
des Fonds sowie gegebenenfalls Zu-
stimmung zur Kreditaufnahme, soweit 
es sich nicht um kurzfristige Überzie-
hungen handelt, die allein durch ver-
zögerte Gutschriften von Zahlungsein-
gängen zustande kommen, 

• Sicherzustellen, dass Sicherheiten für 
Wertpapierdarlehen rechtswirksam 
bestellt und jederzeit vorhanden sind.  
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Unterverwahrung 
 
Für die Fonds ist das im Abschnitt „ Firma, 
Rechtsform und Sitz der Verwahrstelle“  aufge-
führte Unternehmen als Verwahrstelle ernannt 
worden. Die Verwahrstelle kann Verwahrauf-
gaben nach § 81 KAGB auf ein anderes Unter-
nehmen („ Unterverwahrer“ ) auslagern. Die 
folgenden Informationen hat die Gesellschaft 
von der Verwahrstelle mitgeteilt bekommen. 
Die Gesellschaft hat die Informationen auf 
Plausibilität geprüft. Sie ist jedoch auf Zuliefe-
rung der Information durch die Verwahrstelle 
angewiesen und kann die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit im Einzelnen nicht überprüfen. 
 
• Die Verwahrstelle hat folgende Verwahrauf-

gaben übertragen: 
 
Die Verwahrung der Vermögensgegenstände 
ist für einige Märkte auf die HSBC Bank plc. 
als Global Custodian übertragen. HSBC Bank 
plc. wiederum hat ggf. die Verwahrung auf 
weitere Unterverwahrer übertragen. Die in 
der „ Anlage Unterverwahrung“  beigefügte 
Länderliste, stellt sämtliche mögliche Unter-
verwahrer dar, die von der Verwahrstelle di-
rekt oder von HSBC Bank plc. als Global Cus-
todian  in Anspruch genommen werden kön-
nen. Die „ Anlage Unterverwahrung“  ist dem 
Verkaufsprospekt beigefügt. 
 
Die Inanspruchnahme des/der exakten Un-
terverwahrer/s kann aus der „ Anlage Unter-
verwahrung“  in Verbindung mit den zulässi-
gen Märkten gemäß der Allgemeinen und 
Besonderen Anlagebedingungen sowie den 
Ausführungen im Verkaufsprospekt ent-
nommen werden. 
 

• Folgende Interessenskonflikte könnten sich 
aus der Unterverwahrung ergeben: 
 
Potenzielle Interessenkonflikte können sich 
ergeben, wenn die Verwahrstelle einzelne 
Verwahraufgaben bzw. die Unterverwahrung 
an ein weiteres Unternehmen überträgt. Soll-
te es sich bei diesem weiteren Unternehmen 
um ein mit der Gesellschaft oder der Ver-
wahrstelle verbundenes Unternehmen (z.B. 
Konzernmutter) handeln, so könnten sich hie-
raus im Zusammenspiel zwischen diesem 
Unternehmen und der Gesellschaft bzw. der 
Verwahrstelle potenzielle Interessenkonflikte 
ergeben (z.B. könnte die Verwahrstelle ein 
mit ihr verbundenes Unternehmen bei der 
Vergabe von Verwahraufgaben oder bei der 
Wahl des Unterverwahrers gegenüber 

gleichwertigen anderen Anbietern bevorzu-
gen). 
 

• Die Verwahrstelle geht nach eigenen Anga-
ben mit den Interessenkonflikte wie folgt 
um: 
 
Die Verwahrstelle hat angemessene und 
wirksame interne Regelwerke eingeführt, um 
eigene potentielle Interessenkonflikte ent-
weder vollständig zu vermeiden bzw. in den 
Fällen, in denen dies nicht möglich ist, eine 
potentielle Schädigung der Anlegerinteres-
sen auszuschließen. Die Einhaltung dieser 
Regelwerke wird durch eine unabhängige 
Compliance Funktion überwacht. Zudem 
überprüft die Verwahrstelle im Falle der Aus-
lagerung der Portfolioverwaltung durch die 
Gesellschaft, dass der mit der Portfoliover-
waltung beauftragte Manager nicht auch als 
Unterverwahrer der Verwahrstelle tätig ist 
oder wird.  

 
Haftung der Verwahrstelle 
 
Die Verwahrstelle ist grundsätzlich für alle 
Vermögensgegenstände, die von ihr oder in 
ihrem Auftrag von einer anderen Stelle ver-
wahrt werden, verantwortlich. Im Falle des 
Verlustes eines solchen Vermögensgegen-
standes haftet die Verwahrstelle gegenüber 
dem Fonds und dessen Anlegern, es sei denn, 
der Verlust ist auf Ereignisse außerhalb des 
Einflussbereichs der Verwahrstelle zurückzu-
führen. Für Schäden, die nicht im Verlust eines 
Vermögensgegenstandes bestehen, haftet die 
Verwahrstelle grundsätzlich nur, wenn sie ihre 
Verpflichtungen nach den Vorschriften des 
KAGB mindestens fahrlässig nicht erfüllt hat.  
 
Haftungsfreistellung bei Unterverwahrung  
 
Von der grundsätzlichen Möglichkeit, die Haf-
tung der Verwahrstelle für einen Unterverwah-
rer zu beschränken, wurde derzeit kein Ge-
brauch gemacht.  
 
Änderungen in Bezug auf die Haftung der 
Verwahrstelle 
 
Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger im 
Internet unter www.inka-kag.de über sämtli-
che Änderungen in Bezug auf die Haftung der 
Verwahrstelle. Die Anleger werden zudem 
über ihre depotführenden Stellen in Papierform 
oder in elektronischer Form informiert. 
 

http://www.inka-kag.de
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Firma, Rechtsform und Sitz der Verwahr-
stelle 
 
Für die Fonds hat das Bankhaus HSBC 
Trinkaus & Burkhardt AG mit Sitz in 40212 
Düsseldorf, Königsallee 21/23, eingetragen im 
Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf 
unter HRB 54447, die Funktion der Verwahr-
stelle übernommen. Die Verwahrstelle ist ein 
Kreditinstitut nach deutschem Recht. Ihre 
Haupttätigkeit ist das Giro-, Einlagen- und Kre-
ditgeschäft sowie das Wertpapiergeschäft. 
 
Die Gesellschaft kann die Verwahrstelle, zu 
deren Konzern sie gehört, mit der Ausführung 
und Abwicklung von Transaktionen, zum Bei-
spiel den Kauf und den Verkauf von Wertpa-
pieren, für Rechnung der Fonds beauftragen. 
 
 
Primebroker 
 
Die Gesellschaft verwendet aktuell im Rahmen 
der Verwaltung der Fonds keinen Primebroker. 
 
 
Fondsmanager 
 
Die Gesellschaft hat die HSBC Global Asset 
Management (Deutschland) GmbH, mit Sitz 
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, als 
Fondsmanager für die Fonds bestellt. Hierbei 
handelt es sich um eine 100-prozentige Toch-
tergesellschaft von HSBC Trinkaus & Burk-
hardt AG, Düsseldorf. Die HSBC Global Asset 
Management (Deutschland) GmbH wurde am 
17. März 1989 unter dem Namen HSBC 
Trinkaus Capital Management GmbH mit ei-
nem Stammkapital von 5 Mio. DM gegründet, 
eingetragen im Handelsregister Düsseldorf 
unter Nr. 24.141.  
 
Gegenstand des Unternehmens ist die Anla-
geberatung, die Erstellung von Analysen von 
Unternehmen, Branchen, Wirtschaft und 
Märkten, die Finanzportfolioverwaltung sowie 
die Anlage- und Abschlussvermittlung von 
Finanzinstrumenten. 
 
Der Fondsmanager beobachtet die Wertpa-
piermärkte, analysiert die Zusammensetzung 
der Wertpapierbestände und sonstige Anlagen 
des Fondsvermögens unter Beachtung der 
Grundsätze der beschriebenen Anlagepolitik 
und Anlagegrenzen. Der Fondsmanager wird 
von der Gesellschaft aus der Verwaltungsver-
gütung vergütet. Zusätzliche Kosten entstehen 
dem einzelnen Fonds durch die Auslagerung 

daher nicht. Der Fondsmanager haftet der 
Gesellschaft gegenüber für Vorsatz und Fahr-
lässigkeit. Der Auslagerungsvertrag kann von 
der Gesellschaft jederzeit gekündigt werden. 
HSBC Global Asset Management (Deutsch-
land) GmbH kann den Vertrag mit einer Frist 
von 30 Tagen zum Ende eines Monats kündi-
gen. Der Auslagerungsvertrag kann daneben 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer 
Frist unter anderem gekündigt werden, wenn 
das Verwaltungsrecht der Gesellschaft für den 
Fonds erlischt, die Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht eine Beendigung des 
Vertrages verlangt oder ein Insolvenzverfahren 
über die Gesellschaft eröffnet wird. 
 
 
Risikohinweise 
 
Vor der Entscheidung über den Erwerb von 
Anteilen an einem in diesem Prospekt be-
schriebenen Fonds sollten Anleger die 
nachfolgenden Risikohinweise zusammen 
mit den anderen in diesem Verkaufspros-
pekt enthaltenen Informationen sorgfältig 
lesen und diese bei ihrer Anlageentschei-
dung berücksichtigen. Der Eintritt eines 
oder mehrerer dieser Risiken kann für sich 
genommen oder zusammen mit anderen 
Umständen die Wertentwicklung des Fonds 
bzw. der im Fonds gehaltenen Vermögens-
gegenstände nachteilig beeinflussen und 
sich damit auch nachteilig auf den Anteil-
wert auswirken.  
Gibt der Anleger Anteile an dem Fonds zu 
einem Zeitpunkt zurück, in dem die Kurse 
der in dem Fonds befindlichen Vermögens-
gegenstände gegenüber dem Zeitpunkt 
seines Anteilerwerbs gefallen sind, so er-
hält er das von ihm in den Fonds investierte 
Kapital nicht oder nicht vollständig zurück. 
Der Anleger könnte sein in den Fonds in-
vestiertes Kapital teilweise oder in Einzel-
fällen sogar ganz verlieren. Wertzuwächse 
in der Vergangenheit sind kein verlässlicher 
Indikator für die zukünftige Wertentwick-
lung und können mithin nicht garantiert 
werden. Das Risiko des Anlegers ist auf die 
angelegte Summe beschränkt. Eine Nach-
schusspflicht über das vom Anleger inves-
tierte Kapital hinaus besteht nicht. 
 
Neben den nachstehend oder an anderer 
Stelle des Verkaufsprospekts beschriebe-
nen Risiken und Unsicherheiten kann die 
Wertentwicklung des Fonds durch ver-
schiedene weitere Risiken und Unsicherhei-
ten beeinträchtigt werden, die derzeit nicht 
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bekannt sind. Die Reihenfolge, in der die 
nachfolgenden Risiken aufgeführt werden, 
enthält weder eine Aussage über die Wahr-
scheinlichkeit ihres Eintritts noch über das 
Ausmaß oder die Bedeutung bei Eintritt 
einzelner Risiken.  
 
Risiken einer Fondsanlage 
 
Im Folgenden werden die Risiken dargestellt, 
die mit einer Anlage in einen AIF typischer-
weise verbunden sind. Diese Risiken können 
sich nachteilig auf den Anteilwert, auf das vom 
Anleger investierte Kapital sowie auf die vom 
Anleger geplante Haltedauer der Fondsanlage 
auswirken. 
 
Schwankung des Fondsanteilwerts 
 
Der Fondsanteilwert berechnet sich aus dem 
Wert des Fonds, geteilt durch die Anzahl der in 
den Verkehr gelangten Anteile. Der Wert des 
Fonds entspricht dabei der Summe der 
Marktwerte aller Vermögensgegenstände im 
Fondsvermögen abzüglich der Summe der 
Marktwerte aller Verbindlichkeiten des Fonds. 
Der Fondsanteilwert ist daher von dem Wert 
der im Fonds gehaltenen Vermögensgegen-
stände und der Höhe der Verbindlichkeiten des 
Fonds abhängig. Sinkt der Wert dieser Vermö-
gensgegenstände oder steigt der Wert der 
Verbindlichkeiten, so fällt der Fondsanteilwert. 
 
Beeinflussung der individuellen Perfor-
mance durch steuerliche Aspekte 
 
Die steuerliche Behandlung von Kapitalerträ-
gen hängt von den individuellen Verhältnissen 
des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig 
Änderungen unterworfen sein. Für Einzelfra-
gen –  insbesondere unter Berücksichtigung 
der individuellen steuerlichen Situation –  sollte 
sich der Anleger an seinen persönlichen Steu-
erberater wenden. 
 
Änderung der Anlagepolitik oder der Anla-
gebedingungen 
 
Die Gesellschaft kann die Anlagebedingungen 
mit Genehmigung der BaFin ändern. Durch 
eine Änderung der Anlagebedingungen kön-
nen auch den Anleger betreffende Regelungen 
geändert werden. Die Gesellschaft kann etwa 
durch eine Änderung der Anlagebedingungen 
die Anlagepolitik des Fonds ändern oder sie 
kann die dem Fonds zu belastenden Kosten 
erhöhen. Die Gesellschaft kann die Anlagepoli-
tik zudem innerhalb des gesetzlich und vertrag-

lich zulässigen Anlagespektrums und damit 
ohne Änderung der Anlagebedingungen und 
deren Genehmigung durch die BaFin ändern. 
Hierdurch kann sich das mit dem Fonds ver-
bundene Risiko verändern. 
 
Aussetzung der Anteilrücknahme  
 
Die Gesellschaft darf die Rücknahme der An-
teile zeitweilig aussetzen, sofern außerge-
wöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aus-
setzung unter Berücksichtigung der Interessen 
der Anleger erforderlich erscheinen lassen. 
Außergewöhnliche Umstände in diesem Sinne 
können z.B. wirtschaftliche oder politische 
Krisen, Rücknahmeverlangen in außergewöhn-
lichem Umfang sein sowie die Schließung von 
Börsen oder Märkten, Handelsbeschränkun-
gen oder sonstige Faktoren, die die Ermittlung 
des Anteilwerts beeinträchtigen. Daneben 
kann die BaFin anordnen, dass die Gesell-
schaft die Rücknahme der Anteile auszusetzen 
hat, wenn dies im Interesse der Anleger oder 
der Öffentlichkeit erforderlich ist. Der Anleger 
kann seine Anteile während dieses Zeitraums 
nicht zurückgeben. Auch im Fall einer Ausset-
zung der Anteilrücknahme kann der Anteilwert 
sinken; z. B. wenn die Gesellschaft gezwun-
gen ist, Vermögensgegenstände während der 
Aussetzung der Anteilrücknahme unter Ver-
kehrswert zu veräußern. Der Anteilwert nach 
Wiederaufnahme der Anteilrücknahme kann 
niedriger liegen, als derjenige vor Aussetzung 
der Rücknahme. 
 
Einer Aussetzung kann ohne erneute Wieder-
aufnahme der Rücknahme der Anteile direkt 
eine Auflösung des Fonds folgen, z.B. wenn 
die Gesellschaft die Verwaltung des Fonds 
kündigt, um den Fonds dann aufzulösen. Für 
den Anleger besteht daher das Risiko, dass er 
die von ihm geplante Haltedauer nicht realisie-
ren kann und ihm wesentliche Teile des inves-
tierten Kapitals für unbestimmte Zeit nicht zur 
Verfügung stehen. 
 
Auflösung des Fonds 
 
Der Gesellschaft steht das Recht zu, die Ver-
waltung des Fonds zu kündigen. Die Gesell-
schaft kann den Fonds nach Kündigung der 
Verwaltung ganz auflösen. Das Verfügungs-
recht über den Fonds geht nach einer Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten auf die Ver-
wahrstelle über. Für den Anleger besteht da-
her das Risiko, dass er die von ihm geplante 
Haltedauer nicht realisieren kann. Bei dem 
Übergang des Fonds auf die Verwahrstelle 
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können dem Fonds andere Steuern als deut-
sche Ertragssteuern belastet werden. Wenn 
die Fondsanteile nach Beendigung des Liqui-
dationsverfahrens aus dem Depot des Anle-
gers ausgebucht werden, kann der Anleger mit 
Ertragssteuern belastet werden. 
 
Übertragung aller Vermögensgegenstände 
des Fonds auf ein anderes Investmentver-
mögen (Verschmelzung) 
 
Die Gesellschaft kann sämtliche Vermögens-
gegenstände des Fonds auf ein anderes Publi-
kums-Investmentvermögen übertragen. Der 
Anleger kann seine Anteile in diesem Fall (i) 
zurückgeben, (ii) behalten mit der Folge, dass 
er Anleger des übernehmenden  Investment-
vermögens wird, (iii) oder gegen Anteile an 
einem offenen  inländischen Investmentver-
mögen mit vergleichbaren Anlagegrundsätzen 
umtauschen, sofern die Gesellschaft oder ein 
mit ihr verbundenes Unternehmen ein solches 
Investmentvermögen mit vergleichbaren Anla-
gegrundsätzen verwaltet. Der Anleger muss 
daher im Rahmen der Übertragung vorzeitig 
eine erneute Investitionsentscheidung treffen. 
Bei einer Rückgabe der Anteile können Er-
tragssteuern anfallen. Bei einem Umtausch 
der Anteile in Anteile an einem Investment-
vermögen mit vergleichbaren Anlagegrundsät-
zen kann der Anleger mit Steuern belastet 
werden, etwa, wenn der Wert der erhaltenen 
Anteile höher ist als der Wert der alten Anteile 
zum Zeitpunkt der Anschaffung. 
 
Rentabilität und Erfüllung der Anlageziele 
des Anlegers 
 
Es kann nicht garantiert werden, dass der An-
leger seinen gewünschten Anlageerfolg er-
reicht. Der Anteilwert des Fonds kann fallen 
und zu Verlusten beim Anleger führen. Es 
bestehen keine Garantien der Gesellschaft 
oder Dritter hinsichtlich einer bestimmten 
Mindestzahlung bei Rückgabe oder eines be-
stimmten Anlageerfolgs des Fonds. Ein bei 
Erwerb von Anteilen entrichteter Ausgabeauf-
schlag bzw. ein bei Veräußerung von Anteilen 
entrichteter Rücknahmeabschlag kann zudem, 
insbesondere bei nur kurzer Anlagedauer den 
Erfolg einer Anlage reduzieren oder sogar auf-
zehren. Anleger könnten einen niedrigeren als 
den ursprünglich angelegten Betrag zurückzu-
erhalten. 
 
 

Risiken der negativen Wertentwicklung des 
Fonds (Marktrisiko) 
 
Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, 
die mit der Anlage in einzelne Vermögensge-
genstände durch den Fonds einhergehen. 
Diese Risiken können die Wertentwicklung 
des Fonds bzw. der im Fonds gehaltenen 
Vermögensgegenstände beeinträchtigen und 
sich damit nachteilig auf den Anteilwert und 
auf das vom Anleger investierte Kapital aus-
wirken.  
 
Wertveränderungsrisiken 
 
Die Vermögensgegenstände, in die die Gesell-
schaft für Rechnung des Fonds investiert, 
unterliegen Risiken. So können Wertverluste 
auftreten, indem der Marktwert der Vermö-
gensgegenstände gegenüber dem Einstands-
preis fällt oder Kassa- und Terminpreise sich 
unterschiedlich entwickeln. 
 
Kapitalmarktrisiko 
 
Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von 
Finanzprodukten hängt insbesondere von der 
Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die wiede-
rum von der allgemeinen Lage der Weltwirt-
schaft sowie den wirtschaftlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen in den jeweiligen 
Ländern beeinflusst wird. Auf die allgemeine 
Kursentwicklung insbesondere an einer Börse 
können auch irrationale Faktoren wie Stim-
mungen, Meinungen und Gerüchte einwirken. 
Schwankungen der Kurs- und Marktwerte 
können auch auf Veränderungen der Zinssätze, 
Wechselkurse oder der Bonität eines Emitten-
ten zurückzuführen sein.  
 
Kursänderungsrisiko von Aktien 
 
Aktien unterliegen erfahrungsgemäß starken 
Kursschwankungen und somit auch dem Risi-
ko von Kursrückgängen. Diese Kursschwan-
kungen werden insbesondere durch die Ent-
wicklung der Gewinne des emittierenden Un-
ternehmens sowie die Entwicklungen der 
Branche und der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung beeinflusst. Das Vertrauen der 
Marktteilnehmer in das jeweilige Unterneh-
men kann die Kursentwicklung ebenfalls be-
einflussen. Dies gilt insbesondere bei Unter-
nehmen, deren Aktien erst über einen kürze-
ren Zeitraum an der Börse oder einem anderen 
organisierten Markt zugelassen sind; bei die-
sen können bereits geringe Veränderungen 
von Prognosen zu starken Kursbewegungen 
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führen. Ist bei einer Aktie der Anteil der frei 
handelbaren, im Besitz vieler Aktionäre befind-
lichen Aktien (sogenannter Streubesitz) nied-
rig, so können bereits kleinere Kauf- und Ver-
kaufsaufträge eine starke Auswirkung auf den 
Marktpreis haben und damit zu höheren Kurs-
schwankungen führen. 
 
Am 26. Juli 2016 wurde das 
Investmentsteuerreformgesetz verkündet, mit 
dem u.a. das Investmentsteuergesetz und das 
Einkommensteuergesetz geändert werden. 
Danach ist zur Vermeidung von 
Steuergestaltungen (sog. Cum/Cum-
Geschäfte) eine Regelung vorgesehen, nach 
der Dividenden deutscher Aktien und Erträge 
deutscher eigenkapitalähnlicher Genussrechte 
mit definitiver Kapitalertragsteuer belastet 
werden. Diese Regelung ist –  anders als der 
Hauptteil dieses Gesetzes –  bereits zum 1. 
Januar 2016 rückwirkend in Kraft getreten. Sie 
lässt sich wie folgt zusammenfassen: 
Anders als bisher sollen deutsche Fonds unter 
bestimmten Voraussetzungen auf der 
Fondseingangsseite mit einer definitiven 
deutschen Kapitalertragsteuer in Höhe von 15 
% auf die Bruttodividende belastet werden. 
Dies soll dann der Fall sein, wenn deutsche 
Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche 
Genussrechte vom Fonds nicht 
ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 
Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt 
der Kapitalerträge (= 91-Tageszeitraum) 
gehalten werden und in diesen 45 Tagen nicht 
ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken 
von 70 % bestehen („ 45-Tage-Regelung“ ). 
Auch eine Verpflichtung zur unmittelbaren 
oder mittelbaren Vergütung der Kapitalerträge 
an eine andere Person (z.B. durch Swaps, 
Wertpapierleihgeschäfte, Pensionsgeschäfte) 
führt zur Kapitalertragsteuerbelastung. 
 
In diesem Rahmen können Kurssicherungs- 
oder Termingeschäfte schädlich sein, die das 
Risiko aus deutschen Aktien oder deutschen 
eigenkapitalähnlichen Genussrechten 
unmittelbar oder mittelbar absichern. 
Kurssicherungsgeschäfte über Wert- und 
Preisindices gelten dabei als mittelbare 
Absicherung. Falls nahestehende Personen an 
dem Fonds beteiligt sind, können deren 
Absicherungsgeschäfte ebenfalls schädlich 
sein.  
 
Hieraus ergeben sich verschiedene Risiken. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der 
Anteilpreis eines Fonds vergleichsweise 
niedriger ausfällt, wenn für eine mögliche 

Steuerschuld des Fonds Rückstellungen 
gebildet werden. Selbst wenn die 
Steuerschuld nicht entsteht und deshalb 
Rückstellungen aufgelöst werden, kommt ein 
vergleichsweise höherer Anteilpreis 
möglicherweise nicht den Anlegern zugute, die 
im Zeitpunkt der Rückstellungsbildung an dem 
Fonds beteiligt waren. Zweitens könnte die 
Neuregelung um den Dividendenstichtag dazu 
führen, dass die Kauf- und Verkaufspreise für 
betroffene Aktien stärker als sonst 
auseinander laufen, was insgesamt zu 
unvorteilhafteren Marktkonditionen führen 
kann. 
 
Zinsänderungsrisiko 
 
Mit der Investition in festverzinsliche Wertpa-
piere ist die Möglichkeit verbunden, dass sich 
das Marktzinsniveau ändert, das im Zeitpunkt 
der Begebung eines Wertpapiers besteht. 
Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zin-
sen zum Zeitpunkt der Emission, so fallen 
i.d.R. die Kurse der festverzinslichen Wertpa-
piere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt 
der Kurs festverzinslicher Wertpapiere. Diese 
Kursentwicklung führt dazu, dass die aktuelle 
Rendite des festverzinslichen Wertpapiers in 
etwa dem aktuellen Marktzins entspricht. Die-
se Kursschwankungen fallen jedoch je nach 
(Rest-)Laufzeit der festverzinslichen Wertpa-
piere unterschiedlich aus. Festverzinsliche 
Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben 
geringere Kursrisiken als festverzinsliche 
Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festver-
zinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten 
haben demgegenüber in der Regel geringere 
Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit 
längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente 
besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von 
maximal 397 Tagen tendenziell geringere Kurs-
risiken. Daneben können sich die Zinssätze 
verschiedener, auf die gleiche Währung lau-
tender zinsbezogener Finanzinstrumente mit 
vergleichbarer Restlaufzeit unterschiedlich 
entwickeln. 
 
Risiko von negativen Habenzinsen 
 
Die Gesellschaft legt liquide Mittel des Fonds 
bei der Verwahrstelle oder anderen Banken für 
Rechnung des Fonds an. Für diese Bankgut-
haben ist in der Regel ein Zinssatz vereinbart, 
der dem Euro OverNight Index Average 
(EONIA) abzüglich einer bestimmten Marge 
entspricht. Sinkt der EONIA unter die verein-
barte Marge, so führt dies zu negativen Zinsen 
auf dem entsprechenden Konto. Abhängig von 
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der Entwicklung der Zinspolitik der Europäi-
schen Zentralbank können sowohl kurz-, mit-
tel- als auch langfristige Bankguthaben eine 
negative Verzinsung erzielen. Entsprechend 
können auch Anlagen liquider Mittel bei Zu-
grundelegung eines anderen Zinssatzes als 
des EONIA bzw. Anlagen liquider Mittel in 
ausländischer Währung unter Berücksichti-
gung der Leitzinsen ausländischer Zentralban-
ken zu einer negativen Verzinsung führen. 
 
Kursänderungsrisiko von Wandel- und Op-
tionsanleihen 
 
Wandel – und Optionsanleihen verbriefen das 
Recht, die Anleihe in Aktien umzutauschen 
oder Aktien zu erwerben. Die Entwicklung des 
Werts von Wandel- und Optionsanleihen ist 
daher abhängig von der Kursentwicklung der 
Aktie als Basiswert. Die Risiken der Wertent-
wicklung der zugrunde liegenden Aktien kön-
nen sich daher auch auf die Wertentwicklung 
der Wandel- und Optionsanleihe auswirken. 
Optionsanleihen, die dem Emittenten das 
Recht einräumen dem Anleger statt der Rück-
zahlung eines Nominalbetrags eine im Vor-
hinein festgelegte Anzahl von Aktien anzudie-
nen (Reverse Convertibles), sind in verstärk-
tem Maße von dem entsprechenden Aktien-
kurs abhängig. 
 
Risiken im Zusammenhang mit Derivatge-
schäften 
 
Die Gesellschaft darf für den Fonds Derivatge-
schäfte abschließen. Der Kauf und Verkauf von 
Optionen sowie der Abschluss von Terminkon-
trakten oder Swaps sind mit folgenden Risiken 
verbunden: 

 
• Kursänderungen des Basiswertes können 

den Wert eines Optionsrechts oder Ter-
minkontraktes vermindern. Vermindert sich 
der Wert bis zur Wertlosigkeit, kann die 
Gesellschaft gezwungen sein, die erwor-
benen Rechte verfallen zu lassen. Durch 
Wertänderungen des einem Swap zugrun-
de liegenden Vermögenswertes kann der 
Fonds ebenfalls Verluste erleiden. 

• Durch die Hebelwirkung von Optionen kann 
der Wert des Fondsvermögens stärker be-
einflusst werden, als dies beim unmittelba-
ren Erwerb der Basiswerte der Fall ist. Das 
Verlustrisiko kann bei Abschluss des Ge-
schäfts nicht bestimmbar sein. 

• Ein liquider Sekundärmarkt für ein be-
stimmtes Instrument zu einem gegebenen 
Zeitpunkt kann fehlen. Eine Position in De-

rivaten kann dann unter Umständen nicht 
wirtschaftlich neutralisiert (geschlossen) 
werden. 

• Der Kauf von Optionen birgt das Risiko, 
dass die Option nicht ausgeübt wird, weil 
sich die Preise der Basiswerte nicht wie 
erwartet entwickeln, so dass die vom 
Fonds gezahlte Optionsprämie verfällt. 
Beim Verkauf von Optionen besteht die Ge-
fahr, dass der Fonds zur Abnahme von 
Vermögenswerten zu einem höheren als 
dem aktuellen Marktpreis, oder zur Liefe-
rung von Vermögenswerten zu einem nied-
rigeren als dem aktuellen Marktpreis ver-
pflichtet. Der Fonds erleidet dann einen 
Verlust in Höhe der Preisdifferenz minus 
der eingenommenen Optionsprämie. 

• Bei Terminkontrakten besteht das Risiko, 
dass die Gesellschaft für Rechnung des 
Fonds verpflichtet ist, die Differenz zwi-
schen dem bei Abschluss zugrunde geleg-
ten Kurs und dem Marktkurs zum Zeitpunkt 
der Glattstellung bzw. Fälligkeit des Ge-
schäftes zu tragen. Damit würde der Fonds 
Verluste erleiden. Das Risiko des Verlusts 
ist bei Abschluss des Terminkontrakts nicht 
bestimmbar.  

• Der gegebenenfalls erforderliche Abschluss 
eines Gegengeschäfts (Glattstellung) ist mit 
Kosten verbunden. 

• Die von der Gesellschaft getroffenen Prog-
nosen über die künftige Entwicklung von 
zugrunde liegenden Vermögensgegenstän-
den, Zinssätzen, Kursen und Devisenmärk-
ten können sich im Nachhinein als unrichtig 
erweisen. 

• Die den Derivaten zugrunde liegenden 
Vermögensgegenstände können zu einem 
an sich günstigen Zeitpunkt nicht gekauft 
bzw. verkauft werden bzw. müssen zu ei-
nem ungünstigen Zeitpunkt gekauft oder 
verkauft werden. 

• Durch die Verwendung von Derivaten kön-
nen potenzielle Verlust entstehen, die unter 
Umständen nicht vorhersehbar sind und 
sogar die Einschusszahlungen überschrei-
ten können. 
 

Bei außerbörslichen Geschäften, sogenannten 
over-the-counter (OTC)– Geschäften, können 
folgende Risiken auftreten: 
 
• Es kann ein organisierter Markt fehlen, so 

dass die Gesellschaft die für Rechnung des 
Fonds am OTC-Markt erworbenen Finan-
zinstrumente schwer oder gar nicht veräu-
ßern kann.  
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• Der Abschluss eines Gegengeschäfts 
(Glattstellung) kann aufgrund der individuel-
len Vereinbarung schwierig, nicht möglich  
oder mit erheblichen Kosten verbunden 
sein. 

 
Risiken bei Wertpapier-
Darlehensgeschäften 
 
Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des 
Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, so über-
trägt sie diese an einen Darlehensnehmer, der 
nach Beendigung des Geschäfts Wertpapiere 
in gleicher Art, Menge und Güte zurück über-
trägt (Wertpapierdarlehen). Die Gesellschaft 
hat während der Geschäftsdauer keine Verfü-
gungsmöglichkeit über verliehene Wertpapie-
re. Verliert das Wertpapier während der Dauer 
des Geschäfts an Wert und die Gesellschaft 
will das Wertpapier insgesamt veräußern, so 
muss sie das Darlehensgeschäft kündigen und 
den üblichen Abwicklungszyklus abwarten, 
wodurch ein Verlustrisiko für den Fonds ent-
stehen kann. 
 
Risiken bei Pensionsgeschäften 
 
Gibt die Gesellschaft Wertpapiere in Pension, 
so verkauft sie diese und verpflichtet sich, sie 
gegen Aufschlag nach Ende der Laufzeit zu-
rückzukaufen. Der zum Laufzeitende vom Ver-
käufer zu zahlende Rückkaufpreis nebst Auf-
schlag wird bei Abschluss des Geschäftes 
festgelegt. Sollten die in Pension gegebenen 
Wertpapiere während der Geschäftslaufzeit an 
Wert verlieren und die Gesellschaft sie zur 
Begrenzung der Wertverluste veräußern wol-
len, so kann sie dies nur durch die Ausübung 
des vorzeitigen Kündigungsrechts tun. Die 
vorzeitige Kündigung des Geschäfts kann mit 
finanziellen Einbußen für den Fonds einherge-
hen. Zudem kann sich herausstellen, dass der 
zum Laufzeitende zu zahlende Aufschlag höher 
ist als die Erträge, die die Gesellschaft durch 
die Wiederanlage der erhaltenen Barmittel 
erwirtschaftet hat.  
Nimmt die Gesellschaft Wertpapiere in Pensi-
on, so kauft sie diese und muss sie am Ende 
einer Laufzeit wieder verkaufen. Der Rück-
kaufpreis wird bereits bei Geschäftsabschluss 
festgelegt. Die in Pension genommenen 
Wertpapiere dienen als Sicherheiten für die 
Bereitstellung der Liquidität an den Vertrags-
partner. Etwaige Wertsteigerungen der Wert-
papiere kommen dem Fonds nicht zugute.  
 

Risiken im Zusammenhang mit dem Emp-
fang von Sicherheiten 
 
Die Gesellschaft kann für Derivatgeschäfte 
Sicherheiten erhalten und erhält für Wertpa-
pierdarlehens- und Pensionsgeschäfte Sicher-
heiten. Derivate, verliehene Wertpapiere oder 
in Pension gegebene Wertpapiere können im 
Wert steigen. Die gestellten Sicherheiten 
könnten dann nicht mehr ausreichen, um den 
Lieferungs- bzw. Rückübertragungsanspruch 
der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten 
in voller Höhe abzudecken. 
Die Gesellschaft kann Barsicherheiten auf 
Sperrkonten, in Staatsanleihen hoher Qualität 
oder in Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-
zeitstruktur anlegen. Das Kreditinstitut, bei 
dem die Bankguthaben verwahrt werden, kann 
jedoch ausfallen. Staatsanleihen und Geld-
marktfonds können sich negativ entwickeln. 
Bei Beendigung des Geschäfts könnten die 
angelegten Sicherheiten nicht mehr in voller 
Höhe verfügbar sein, obwohl sie von der Ge-
sellschaft für den Fonds in der ursprünglich 
gewährten Höhe wieder zurück gewährt wer-
den müssen. Die Gesellschaft kann dann ver-
pflichtet sein, für Rechnung des Fonds die 
Sicherheiten auf den gewährten Betrag aufzu-
stocken und somit den durch die Anlage erlit-
tenen Verlust auszugleichen. 
 
Risiko bei Verbriefungspositionen ohne 
Selbstbehalt 
 
Der Fonds darf Wertpapiere, die Kredite ver-
briefen (Kreditverbriefungspositionen) und 
nach dem 1. Januar 2011 emittiert wurden, 
nur noch erwerben, wenn der Kreditgeber 
mindestens 5 Prozent des Volumens der Ver-
briefung als sogenannten Selbstbehalt zurück-
behält und weitere Vorgaben einhält. Die Ge-
sellschaft ist daher verpflichtet, im Interesse 
der Anleger Maßnahmen zur Abhilfe einzulei-
ten, wenn Kreditverbriefungen, die nach die-
sem Stichtag emittiert wurden, diesen EU-
Standards nicht entsprechen. Im Rahmen die-
ser Abhilfemaßnahmen könnte die Gesell-
schaft gezwungen sein, solche Kreditverbrie-
fungspositionen zu veräußern. Aufgrund recht-
licher Vorgaben für Banken, Fondsgesellschaf-
ten und künftig möglicherweise auch für Ver-
sicherungen besteht das Risiko, dass die Ge-
sellschaft solche im Fonds gehaltenen Kredit-
verbriefungspositionen nicht oder nur unter 
starken Abschlägen bzw. mit großer zeitlicher 
Verzögerung verkaufen kann. 
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Inflationsrisiko 
 
Die Inflation beinhaltet ein Abwertungsrisiko 
für alle Vermögensgegenstände. Dies gilt auch 
für die im Fonds gehaltenen Vermögensge-
genstände. Die Inflationsrate kann über dem 
Wertzuwachs des Fonds liegen.  
 
Währungsrisiko 
 
Vermögenswerte des Fonds können in einer 
anderen Währung als der Fondswährung ange-
legt sein. Der Fonds erhält die Erträge, Rück-
zahlungen und Erlöse aus solchen Anlagen in 
der anderen Währung. Fällt der Wert dieser 
Währung gegenüber der Fondswährung, so 
reduziert sich der Wert solcher Anlagen und 
somit auch der Wert des Fondsvermögens. 
 
Konzentrationsrisiko 
 
Erfolgt eine Konzentration der Anlage in be-
stimmte Vermögensgegenstände oder Märkte, 
dann ist der Fonds von der Entwicklung dieser 
Vermögensgegenstände oder Märkte beson-
ders stark abhängig. 
 
Risiken im Zusammenhang mit der Investi-
tion in Investmentanteile 
 
Die Risiken der Anteile an anderen Invest-
mentvermögen, deren Anteile für den Fonds 
erworben werden (sogenannte „ Zielfonds“ ), 
stehen in engem Zusammenhang mit den 
Risiken der in diesen  Zielfonds enthaltenen 
Vermögensgegenstände bzw. der von diesen 
Zielfonds verfolgten Anlagestrategien. Da die 
Manager der einzelnen Zielfonds voneinander 
unabhängig handeln, kann es aber auch vor-
kommen, dass mehrere Zielfonds gleiche oder 
einander entgegengesetzte Anlagestrategien 
verfolgen. Hierdurch können bestehende Risi-
ken kumulieren, und eventuelle Chancen kön-
nen sich gegeneinander aufheben. Es ist der 
Gesellschaft im Regelfall nicht möglich, das 
Management der Zielfonds zu kontrollieren. 
Deren Anlageentscheidungen müssen nicht 
zwingend mit den Annahmen oder Erwartun-
gen der Gesellschaft übereinstimmen. Der 
Gesellschaft wird die aktuelle Zusammenset-
zung der Zielfonds oftmals nicht zeitnah be-
kannt sein. Entspricht die Zusammensetzung 
nicht ihren Annahmen oder Erwartungen, so 
kann sie gegebenenfalls erst deutlich verzö-
gert reagieren, indem sie Zielfondsanteile zu-
rückgibt. 
 

Die Zielfonds können überdies in Vermögens-
gegenstände investiert sein, die nach gelten-
dem Recht nicht mehr erwerbbar sind, aber 
weiter gehalten werden dürfen, sofern sie 
nach dem Investmentgesetz erworben wur-
den. Hierdurch können sich auf Ebene des 
Zielfonds Risiken verwirklichen, die die Wert-
entwicklung der Zielfondsanteile und damit die 
Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. 
Offene Investmentvermögen, an denen der 
Fonds Anteile erwirbt, könnten zudem zeit-
weise die Rücknahme der Anteile aussetzen. 
Dann ist die Gesellschaft daran gehindert, die 
Anteile an dem Zielfonds zu veräußern, indem 
sie diese zur Auszahlung des Rücknahmeprei-
ses bei der Verwaltungsgesellschaft oder 
Verwahrstelle des Zielfonds zurückgibt. 
 
Der Fonds darf zudem in Investmentvermögen 
investieren, die in Edelmetalle bzw. unverbrief-
te Darlehensforderungen investieren. Diese 
Vermögensgegenstände darf der Fonds selbst 
nicht direkt erwerben. Für den Zielfonds kön-
nen sich die Risiken dieser Vermögensgegen-
stände verwirklichen: 

• Beim Erwerb unverbriefter Darlehensfor-
derungen wird die Gesellschaft für den 
Fonds Gläubiger einer bereits bestehen-
den Darlehensforderung. Der Ertrag aus 
den unverbrieften Darlehensforderungen 
hängt von der Durchsetzbarkeit der For-
derung gegenüber dem Schuldner bzw. 
davon ab, ob und zu welchem Preis die 
Forderung weiterveräußert werden kann. 
 

• Preise von Edelmetallen können starken 
Schwankungen unterliegen. Das Halten, 
Kaufen oder Verkaufen von Edelmetallen 
kann in manchen Rechtsordnungen be-
hördlich beschränkt werden oder mit zu-
sätzlichen Steuern, Abgaben oder Gebüh-
ren belastet werden. Der physische 
Transfer von Edelmetallen von und in 
Edelmetalldepots kann durch Anordnung 
von lokalen Behörden oder sonstigen In-
stitutionen beschränkt werden. Es ist 
nicht auszuschließen, dass das Edelmetall 
nur gegen hohe Preiszuschläge, unter 
zeitlicher Verzögerung oder gar nicht lie-
ferbar bzw. übertragbar ist. 

 
Risiken im Zusammenhang mit Single-
Hedgefonds-Anteilen  
 
Die Fonds HSBC Trinkaus Strategie Balanced  
und HSBC Trinkaus Strategie Dynamik halten 
Anteile an Single-Hedgefonds. Diese durfte die 
Gesellschaft nach dem Investmentgesetz für 
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den Fonds erwerben und darf sie nach gelten-
dem Recht weiter halten. Die Gesellschaft darf 
aber keine weiteren Anteile an Single-
Hedgefonds für den Fonds erwerben. Solange 
die Gesellschaft diese Vermögensgegenstän-
de für den Fonds weiter hält, können sich die 
mit diesen Vermögensgegenständen verbun-
denen Risiken weiter auf die Wertentwicklung 
des Fonds auswirken. Single-Hedgefonds un-
terliegen nahezu keinen gesetzlichen Be-
schränkungen bei der Auswahl der erwerbba-
ren Vermögensgegenstände. Sie können Ver-
mögensgegenstände veräußern, die im Zeit-
punkt des Geschäftsabschlusses nicht zum 
Fonds gehören (Leerverkauf). Sie können zu-
dem Methoden nutzen, mit denen sie den 
Investitionsgrad des Fonds durch unbe-
schränkte Kreditaufnahme, Wertpapier-
Darlehen, in Derivate eingebettete Hebelfinan-
zierungen oder auf andere Weise erhöhen 
(Hebelwirkung). Hierdurch können die im Sin-
gle-Hedgefonds gehaltenen Vermögensge-
genstände wertmäßig belastet und Verluste in 
einem Umfang erwirtschaftet werden, die die 
Wertentwicklung des im Single-Hedgefonds 
zugrunde liegenden Vermögensgegenstands 
weit übersteigt. 
 
Risiken aus dem Anlagespektrum 
 
Unter Beachtung der durch das Gesetz und die 
Anlagebedingungen vorgegebenen Anlage-
grundsätze und -grenzen, die für den Fonds 
einen sehr weiten Rahmen vorsehen, kann die 
tatsächliche Anlagepolitik auch darauf ausge-
richtet sein, schwerpunktmäßig Vermögens-
gegenstände z. B. nur weniger Branchen, 
Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. 
Diese Konzentration auf wenige spezielle An-
lagesektoren kann mit Risiken (z. B. Markten-
ge, hohe Schwankungsbreite innerhalb be-
stimmter Konjunkturzyklen) verbunden sein. 
Über den Inhalt der Anlagepolitik informiert der 
Jahresbericht nachträglich für das abgelaufene 
Berichtsjahr. 
 
Risiken der eingeschränkten oder erhöhten 
Liquidität des Fonds (Liquiditätsrisiko) 
 
Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, 
die die Liquidität des Fonds beeinträchtigen 
können. Dies kann dazu führen, dass der 
Fonds seinen Zahlungsverpflichtungen vo-
rübergehend oder dauerhaft nicht nachkom-
men kann bzw. dass die Gesellschaft die 
Rückgabeverlangen von Anlegern vorüberge-
hend oder dauerhaft nicht erfüllen kann. Der 
Anleger könnte gegebenenfalls die von ihm 

geplante Haltedauer nicht realisieren und ihm 
könnte das investierte Kapital oder Teile hier-
von für unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung 
stehen. Durch die Verwirklichung der Liquidi-
tätsrisiken könnte zudem der Nettoinventar-
wert des Fonds und damit der Anteilwert sin-
ken, etwa wenn die Gesellschaft gezwungen 
ist, bei entsprechender gesetzlicher Zulässig-
keit, Vermögensgegenstände für den Fonds 
unter Verkehrswert zu veräußern. 
 
Risiko aus der Anlage in Vermögensgegen-
stände 
 
Für den Fonds dürfen auch Vermögensgegen-
stände erworben werden, die nicht an einer 
Börse zugelassen oder an einem anderen or-
ganisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind. Diese Vermögensgegen-
stände können gegebenenfalls nur mit hohen 
Preisabschlägen, zeitlicher Verzögerung oder 
gar nicht weiterveräußert werden. Auch an 
einer Börse zugelassene Vermögensgegen-
stände können abhängig von der Marktlage, 
dem Volumen, dem Zeitrahmen und den ge-
planten Kosten gegebenenfalls nicht oder nur 
mit hohen Preisabschlägen veräußert werden. 
Obwohl für den Fonds nur Vermögensgegen-
stände erworben werden dürfen, die grund-
sätzlich liquidiert werden können, kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass diese zeitweise 
oder dauerhaft nur unter Realisierung von Ver-
lusten veräußert werden können. 
 
Risiko durch Finanzierungsliquidität 
 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds 
Kredite aufnehmen. Es besteht das Risiko, 
dass die Gesellschaft keinen entsprechenden 
Kredit oder diesen nur zu wesentlich ungünsti-
geren Konditionen aufnehmen kann. Kredite 
mit einer variablen Verzinsung können sich 
durch steigende Zinssätze zudem negativ 
auswirken. Unzureichende Finanzierungsliqui-
dität kann sich auf die Liquidität des Fonds 
auswirken, mit der Folge, dass die Gesell-
schaft gezwungen sein kann, Vermögensge-
genstände vorzeitig oder zu schlechteren Kon-
ditionen als geplant zu veräußern. 
 
Risiken durch vermehrte Rückgaben oder 
Zeichnungen 
 
Durch Zeichnungs- und Rückgabeaufträge von 
Anlegern fließt dem Fondsvermögen Liquidität 
zu bzw. vom Fondsvermögen Liquidität ab. Die 
Zu- und Abflüsse können nach Saldierung zu 
einem Nettozu- oder – abfluss der liquiden 
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Mittel des Fonds führen. Dieser Nettozu- oder 
– abfluss kann den Fondsmanager veranlassen, 
Vermögensgegenstände zu kaufen oder zu 
verkaufen, wodurch Transaktionskosten ent-
stehen. Dies gilt insbesondere, wenn durch 
die Zu- oder Abflüsse eine von der Gesell-
schaft für den Fonds vorgesehene Quote liqui-
der Mittel über- bzw. unterschritten wird. Die 
hierdurch entstehenden Transaktionskosten 
werden dem Fonds belastet und können die 
Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen. 
Bei Zuflüssen kann sich eine erhöhte Fondsli-
quidität belastend auf die Wertentwicklung 
des Fonds auswirken, wenn die Gesellschaft 
die Mittel nicht zu adäquaten Bedingungen 
anlegen kann. 
 
Risiko bei Feiertagen in bestimmten Regio-
nen/Ländern 
 
Nach der Anlagestrategie sollen Investitionen 
für den Fonds insbesondere in bestimmten 
Regionen/Ländern getätigt werden. Aufgrund 
lokaler Feiertage in diesen Regionen/Ländern 
kann es zu Abweichungen zwischen den Han-
delstagen an Börsen dieser Regionen/Länder 
und Bewertungstagen des Fonds kommen. 
Der Fonds kann möglicherweise an einem Tag, 
der kein Bewertungstag ist, auf Marktentwick-
lungen in den Regionen/Ländern nicht am 
selben Tag reagieren oder an einem Bewer-
tungstag, der kein Handelstag in diesen Regi-
onen/Ländern ist, auf dem dortigen Markt 
nicht handeln. Hierdurch kann der Fonds ge-
hindert sein, Vermögensgegenstände in der 
erforderlichen Zeit zu veräußern. Dies kann die 
Fähigkeit des Fonds nachteilig beeinflussen, 
Rückgabeverlangen oder sonstigen Zahlungs-
verpflichtungen nachzukommen. 
 
Kontrahentenrisiko inklusive Kredit- und 
Forderungsrisiko 
 
Nachfolgend werden die Risiken dargestellt, 
die sich für den Fonds im Rahmen einer Ver-
tragsbindung mit einer anderen Partei (soge-
nannte Gegenpartei) ergeben können. Dabei 
besteht das Risiko, dass der Vertragspartner 
seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht 
mehr nachkommen kann. Diese Risiken kön-
nen die Wertentwicklung des Fonds beein-
trächtigen und sich damit auch nachteilig auf 
den Anteilwert und das vom Anleger investier-
te Kapital auswirken.  
 
 

Adressenausfallrisiko / Gegenpartei-Risiken 
(außer zentrale Kontrahenten) 
 
Durch den Ausfall eines Ausstellers (nachfol-
gend „ Emittent“ ) oder eines Vertragspartners 
(Kontrahenten), gegen den der Fonds Ansprü-
che hat, können für den Fonds Verluste ent-
stehen. Das Emittentenrisiko beschreibt die 
Auswirkung der besonderen Entwicklungen 
des jeweiligen Emittenten, die neben den 
allgemeinen Tendenzen der Kapitalmärkte auf 
den Kurs eines Wertpapiers einwirken. Auch 
bei sorgfältiger Auswahl der Wertpapiere kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Verluste 
durch Vermögensverfall von Emittenten eintre-
ten. Die Partei eines für Rechnung des Fonds 
geschlossenen Vertrags kann teilweise oder 
vollständig ausfallen (Kontrahentenrisiko). Dies 
gilt für alle Verträge, die für Rechnung des 
Fonds geschlossen werden. 
 
Risiko durch zentrale Kontrahenten 
 
Ein zentraler Kontrahent (Central Counterparty 
–  „ CCP“ ) tritt als zwischengeschaltete Institu-
tion in bestimmte Geschäfte für den Fonds 
ein, insbesondere in Geschäfte über derivative 
Finanzinstrumente. In diesem Fall wird er als 
Käufer gegenüber dem Verkäufer und als Ver-
käufer gegenüber dem Käufer tätig. Ein CCP 
sichert seine Gegenparteiausfallrisiken durch 
eine Reihe von Schutzmechanismen ab, die es 
ihm jederzeit ermöglichen, Verluste aus den 
eingegangen Geschäften auszugleichen, etwa 
durch sogenannte Einschusszahlungen (z.B. 
Besicherungen). Es kann trotz dieser Schutz-
mechanismen nicht ausgeschlossen werden, 
dass ein CCP ausfällt, wodurch auch Ansprü-
che der Gesellschaft für den Fonds betroffen 
sein können. Hierdurch können Verluste für 
den Fonds entstehen, die nicht abgesichert 
sind.  
 
Adressenausfallrisiken bei Pensionsge-
schäften 
 
Nimmt die Gesellschaft für Rechnung des 
Fonds Wertpapiere in Pension, so lässt sich 
der Vertragspartner von der Gesellschaft Si-
cherheiten stellen. Gibt die Gesellschaft für 
Rechnung des Fonds Wertpapiere in Pension, 
so muss sie sich gegen den Ausfall des Ver-
tragspartners ausreichende Sicherheiten stel-
len lassen. Bei einem Ausfall des Vertrags-
partners während der Laufzeit des Pensions-
geschäfts hat die Gesellschaft ein Verwer-
tungsrecht hinsichtlich der in Pension genom-
menen Wertpapiere bzw. gestellten Sicherhei-
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ten. Ein Verlustrisiko für den Fonds kann dar-
aus folgen, dass die gestellten Sicherheiten 
wegen der zwischenzeitlichen Verschlechte-
rung der Bonität des Emittenten bzw. steigen-
der Kurse der in Pension gegebenen Wertpa-
piere nicht mehr ausreichen, um den Rück-
übertragungsanspruch der Gesellschaft der 
vollen Höhe nach abzudecken.  
 
Adressenausfallrisiken bei Wertpapier-
Darlehensgeschäften 
 
Gewährt die Gesellschaft für Rechnung des 
Fonds ein Darlehen über Wertpapiere, so 
muss sie sich gegen den Ausfall des Vertrags-
partners ausreichende Sicherheiten gewähren 
lassen. Der Umfang der Sicherheitsleistung 
entspricht mindestens dem Kurswert der als 
Wertpapier-Darlehen übertragenen Wertpapie-
re. Der Darlehensnehmer hat weitere Sicher-
heiten zu stellen, wenn der Wert der als Dar-
lehen gewährten Wertpapiere steigt, die Quali-
tät der gestellten Sicherheiten abnimmt oder 
eine Verschlechterung seiner wirtschaftlichen 
Verhältnisse eintritt und die bereits gestellten 
Sicherheiten nicht ausreichen. Kann der Darle-
hensnehmer dieser Nachschusspflicht nicht 
nachkommen, so besteht das Risiko, dass der 
Rückübertragungsanspruch bei Ausfall des 
Vertragspartners nicht vollumfänglich abgesi-
chert ist. Werden die Sicherheiten bei einer 
anderen Einrichtung als der Verwahrstelle des 
Fonds verwahrt, besteht zudem das Risiko, 
dass diese bei Ausfall des Entleihers gegebe-
nenfalls nicht sofort bzw. nicht in vollem Um-
fang verwertet werden können. 
 
Operationelle und sonstige Risiken des 
Fonds 
 
Im Folgenden werden Risiken dargestellt, die 
sich beispielsweise aus unzureichenden inter-
nen Prozessen sowie aus menschlichem oder 
Systemversagen bei der Gesellschaft oder 
externen Dritten ergeben können. Diese Risi-
ken können die Wertentwicklung des Fonds 
beeinträchtigen und sich damit auch nachteilig 
auf den Anteilwert und auf das vom Anleger 
investierte Kapital auswirken.  
 
Risiken durch kriminelle Handlungen, Miss-
stände oder Naturkatastrophen 
 
Der Fonds kann Opfer von Betrug oder ande-
ren kriminellen Handlungen werden. Er kann 
Verluste durch Missverständnisse oder Fehler 
von Mitarbeitern der Gesellschaft oder exter-
ner Dritter erleiden oder durch äußere Ereig-

nisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt 
werden. 
 
Länder- oder Transferrisiko 
 
Es besteht das Risiko, dass ein ausländischer 
Schuldner trotz Zahlungsfähigkeit aufgrund 
fehlender Transferfähigkeit der Währung oder 
– bereitschaft seines Sitzlandes, oder aus ande-
ren Gründen, Leistungen nicht fristgerecht, 
überhaupt nicht oder nur in einer anderen 
Währung erbringen kann. So können z.B. Zah-
lungen, auf die die Gesellschaft für Rechnung 
des Fonds Anspruch hat, ausbleiben, in einer 
Währung erfolgen, die aufgrund von Devisen-
beschränkungen nicht (mehr) konvertierbar ist, 
oder in einer anderen Währung erfolgen. Zahlt 
der Schuldner in einer anderen Währung, so 
unterliegt diese Position dem oben dargestell-
ten Währungsrisiko.  
 
Rechtliche und politische Risiken  
 
Für den Fonds dürfen Investitionen in Rechts-
ordnungen getätigt werden, bei denen deut-
sches Recht keine Anwendung findet bzw. im 
Fall von Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsstand 
außerhalb Deutschlands ist. Hieraus resultie-
rende Rechte und Pflichten der Gesellschaft 
für Rechnung des Fonds können von denen in 
Deutschland zum Nachteil des Fonds bzw. des 
Anlegers abweichen. Politische oder rechtliche 
Entwicklungen einschließlich der Änderungen 
von rechtlichen Rahmenbedingungen in diesen 
Rechtsordnungen können von der Gesellschaft 
nicht oder zu spät erkannt werden oder zu 
Beschränkungen hinsichtlich erwerbbarer oder 
bereits erworbener Vermögensgegenstände 
führen. Diese Folgen können auch entstehen, 
wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingun-
gen für die Gesellschaft und/oder die Verwal-
tung des Fonds in Deutschland ändern. 
 
Änderung der steuerlichen Rahmenbedin-
gungen, steuerliches Risiko 
 
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der 
derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten 
sich an in Deutschland unbeschränkt einkom-
mensteuerpflichtige oder unbeschränkt kör-
perschaftsteuerpflichtige Personen. Es kann 
jedoch keine Gewähr dafür übernommen wer-
den, dass sich die steuerliche Beurteilung 
durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder 
Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert. 
Eine Änderung fehlerhaft festgestellter Be-
steuerungsgrundlagen des Fonds für vorange-
gangene Geschäftsjahre (z. B. aufgrund von 
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steuerlichen Außenprüfungen) kann für den 
Fall einer für den Anleger steuerlich grundsätz-
lich nachteiligen Korrektur zur Folge haben, 
dass der Anleger die Steuerlast aus der Kor-
rektur für vorangegangene Geschäftsjahre zu 
tragen hat, obwohl er unter Umständen zu 
diesem Zeitpunkt nicht in dem Fonds investiert 
war. Umgekehrt kann für den Anleger der Fall 
eintreten, dass ihm eine steuerlich grundsätz-
lich vorteilhafte Korrektur für das aktuelle und 
für vorangegangene Geschäftsjahre, in denen 
er an dem Fonds beteiligt war, nicht mehr 
zugutekommt, weil er seine Anteile vor Um-
setzung der Korrektur zurückgegeben oder 
veräußert hat. 
Zudem kann eine Korrektur von Steuerdaten 
dazu führen, dass steuerpflichtige Erträge bzw. 
steuerliche Vorteile in einem anderen als ei-
gentlich zutreffenden Veranlagungszeitraum 
tatsächlich steuerlich veranlagt werden und 
sich dies beim einzelnen Anleger negativ aus-
wirkt. 
Weitere Risiken können sich auf Fondsebene 
beispielsweise auf Grund von steuerlichen 
Außenprüfungen sowie der Änderung von 
Steuergesetzen und der Rechtsprechung er-
geben. Diese Risiken können sich auf den 
Anteilpreis auswirken. 
 
Investmentsteuerreform 
 
Am 26. Juli 2016 wurde das Investmentsteu-
erreformgesetz verkündet. Es sieht unter an-
derem vor, dass ab 2018 bei Fonds bestimmte 
inländische Erträge (Dividenden/ Mieten/ Ver-
äußerungsgewinne aus Immobilien) bereits auf 
Ebene des Fonds besteuert werden sollen. 
Eine Ausnahme besteht nur, soweit bestimm-
te steuerbegünstigte Institutionen Anleger 
sind, oder die Anteile im Rahmen von Alters-
vorsorge- oder Basisrentenverträgen (Ries-
ter/Rürup) gehalten werden. Bislang gilt 
grundsätzlich das sogenannte Transparenz-
prinzip, d.h. Steuern werden erst auf der Ebe-
ne des Anlegers erhoben.  

Zum Ausgleich sieht das neue Gesetz vor, 
dass  Anleger unter bestimmten Vorausset-
zungen einen pauschalen Teil der vom Fonds 
erwirtschafteten Erträge steuerfrei erhalten 
(sog. Teilfreistellung), um die Steuerbelastung 
auf Fondsebene auszugleichen. Dieser Me-
chanismus gewährleistet allerdings nicht, dass 
in jedem Einzelfall ein vollständiger Ausgleich 
geschaffen wird. 
 
 

Schlüsselpersonenrisiko 
 
Fällt das Anlageergebnis des Fonds in einem 
bestimmten Zeitraum sehr positiv aus, hängt 
dieser Erfolg möglicherweise auch von der 
Eignung der handelnden Personen und damit 
den richtigen Entscheidungen des Manage-
ments ab. Die personelle Zusammensetzung 
des Fondsmanagements kann sich jedoch 
verändern. Neue Entscheidungsträger können 
dann möglicherweise weniger erfolgreich agie-
ren. 
 
Verwahrrisiko 
 
Mit der Verwahrung von Vermögensgegen-
ständen insbesondere im Ausland ist ein Ver-
lustrisiko verbunden, das aus Insolvenz, Sorg-
faltspflichtverletzungen bzw. höherer Gewalt 
resultieren kann. Das KAGB sieht für den Ver-
lust eines verwahrten Vermögensgegenstan-
des weitreichende Ersatzansprüche der Ge-
sellschaft sowie der Anleger vor. Diese Rege-
lungen finden jedoch keine Anwendung, wenn 
die Verwahrstelle oder ein Unterverwahrer die 
Vermögensgegenstände durch einen Zentral-
verwahrer (z.B. Clearstream) verwahren lässt.  
 
Für den Verlust eines durch die Verwahrstelle 
oder einen Unterverwahrer verwahrten Ver-
mögensgegenstandes ist grundsätzlich die 
Verwahrstelle verantwortlich. Die Gesellschaft 
hat die Verwahrstelle sorgfältig ausgewählt. 
Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass Ersatzansprüche gegen die Verwahrstelle 
nicht oder nicht vollständig realisiert werden 
können. 
Die Gesellschaft kann mit der Verwahrstelle 
eine Haftungsbefreiung für das Abhanden-
kommen von Finanzinstrumenten vereinbaren, 
die von einem Unterverwahrer verwahrt wer-
den (§ 88 Absatz 4 oder Absatz 5 KAGB). So-
fern dies zwischen Gesellschaft und Verwahr-
stelle vereinbart ist und die Voraus-setzungen 
der Haftungsbefreiung vorliegen, kann die 
Gesellschaft Ersatzansprüche wegen des Ab-
handenkommens von bei einem Unterverwah-
rer verwahrten Finanzinstrumenten nur gegen 
den jeweiligen Unterverwahrer geltend ma-
chen, nicht gegen die Verwahrstelle. 
Die Gesellschaft wählt den Unterverwahrer 
nicht aus und überwacht diesen nicht. Sorgfäl-
tige Auswahl und regelmäßige Überwachung 
des Unterverwahrers ist Aufgabe der Ver-
wahrstelle. Daher kann die Gesellschaft die 
Kreditwürdigkeit von Unterverwahrern nicht 
beurteilen. Die Kreditwürdigkeit der genannten 
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Unterverwahrer kann von der Verwahrstelle 
abweichen. 
 
Risiko aus der Nichteinhaltung der steuerli-
cher Regelungen für Investmentfonds  
 
Das Investmentsteuergesetz schreibt vor, 
dass bis zum Ende des Geschäftsjahres, das 
nach dem 22. Juli 2016 endet, die Anlagebe-
stimmungen und Kreditaufnahmegrenzen nach 
dem Investmentgesetz einzuhalten sind, damit 
eine Besteuerung als Investmentfonds erfolgt. 
Für nach dem 22. Juli 2016 beginnende Ge-
schäftsjahre schreibt das Investmentsteuerge-
setz eigenständige Anlagebestimmungen vor. 
Die Einhaltung der steuerlichen Anlagebe-
stimmungen ist unter anderem davon abhän-
gig, dass der Fonds ausschließlich Anteile an 
anderen offenen AIF zum Erwerb zulässt, die 
wiederum selbst die steuerlichen Anlagebe-
stimmungen einhalten. Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die Gesellschaft für 
den Fonds gegen die Anlagebestimmungen 
wesentlich verstößt. Bei einem wesentlichen 
Verstoß gegen die Anlagebestimmungen des 
Investmentsteuergesetzes ist der Fonds steu-
erlich als Kapital-Investitionsgesellschaft zu 
qualifizieren mit der Folge, dass auf der Ebene 
der Kapital-Investitionsgesellschaft regelmäßig 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer anfal-
len und zusätzlich die Ausschüttungen auf der 
Anlegerebene der Besteuerung unterliegen. 
Die Gesamtsteuerbelastung ist im Fall der 
Besteuerung als Kapital-
Investitionsgesellschaft typischerweise höher 
als im Fall der Besteuerung als Investment-
fonds. Für Anleger besteht bei einer Beteili-
gung an einer Kapital-Investitionsgesellschaft 
das Risiko eine vergleichsweise niedrigere 
Nachsteuerrendite. 
 
Risiken aus Handels- und Clearingmecha-
nismen (Abwicklungsrisiko) 
 
Bei der Abwicklung von Wertpapiergeschäften 
über ein elektronisches System besteht das 
Risiko, dass eine der Vertragsparteien verzö-
gert oder nicht vereinbarungsgemäß zahlt oder 
die Wertpapiere nicht fristgerecht liefert.  
 
 
Erläuterung des Risikoprofils der Fonds 
 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced 
 
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst stetiges 
Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträ-
gen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken 

(ausgewogen). Um das Anlageziel zu erreichen 
investiert er weltweit in die Anlageklassen 
Dynamik (Aktien und aktienähnliche Invest-
ments) und Substanz (Renten und rentenähnli-
che Investments). Als Anlageinstrumente kön-
nen dabei insbesondere Wertpapiere (z. B. 
Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifika-
te), Derivate und Investmentanteile eingesetzt 
werden. Er beabsichtigt, mindestens 30 Pro-
zent seines Wertes in verzinsliche Wertpapie-
re, Genussscheine, Wandel- und Optionsanlei-
hen in- und ausländischer Aussteller, Geld-
marktinstrumente, und Wertpapier-
Sondervermögen, die nach ihren Anlagebedin-
gungen überwiegend in Renten investieren, 
sowie Discountzertifikate und andere struktu-
rierte Wertpapiere, die in ihrem Rendite-Risiko-
Profil mit Renten vergleichbar sind, zu investie-
ren. Der Fonds kann Derivategeschäfte täti-
gen, um Vermögenspositionen abzusichern, 
höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf 
steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. 
 
Die Wertentwicklung des Fonds wird daher 
insbesondere von folgenden Faktoren beein-
flusst, aus denen sich Chancen und Risiken 
ergeben: 
 
Der Anteilwert von Aktienfonds kann relativ 
stark schwanken, auch Kursverluste sind mög-
lich. Die Anlagen im Fonds sind ganz oder 
teilweise der Entwicklung an den Rentenmärk-
ten ausgesetzt. Der Wert dieser Anlagen kann 
steigen oder fallen. Ein steigendes Zinsniveau 
und/oder Verschlechterungen in den Bonitäts-
einstufungen (Kreditratings) des zugrunde 
liegenden Emittenten wirken sich nachteilig 
auf den Wert der Anlagen aus. Dieser Fonds 
kann hauptsächlich in Derivate investieren. 
Derivate können zu einer wesentlich höheren 
Schwankung des Anteilpreises führen als der 
unmittelbare Erwerb der Basiswerte. Aufgrund 
der Konzentration auf wenige Märkte/ Wertpa-
piere hat der Fonds einen geringeren Diversifi-
kationsgrad und damit ein höheres Risiko. 
Basiswährung der Fonds ist Euro. Der Fonds 
investiert in Anlagegegenstände, die in ande-
ren Währungen denominiert sind. Hieraus folgt 
ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung 
des Anlegers nicht Euro, so kann für ihn hie-
raus ein zusätzliches Wechselkursrisiko resul-
tieren. 
 
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik 
 
Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hohes 
langfristiges Kapitalwachstum. Den erhöhten 
Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein 
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erhöhtes Risiko gegenüber (wachstumsorien-
tiert). Um das Anlageziel zu erreichen inves-
tiert er weltweit in die Anlageklassen Dynamik 
(Aktien und aktienähnliche Investments) und 
Substanz (Renten und rentenähnliche Invest-
ments). Als Anlageinstrumente können dabei 
insbesondere Wertpapiere (z. B. Aktien, Anlei-
hen, Genussscheine und Zertifikate), Derivate 
und Investmentanteile eingesetzt werden. 
Daneben könnte der Fonds auch zu 100 % in 
Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben 
investieren. Der Fonds kann Derivategeschäfte 
tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, 
höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf 
steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. 
 
Die Wertentwicklung des Fonds wird daher 
insbesondere von folgenden Faktoren beein-
flusst, aus denen sich Chancen und Risiken 
ergeben: 
 
Der Anteilwert von Aktienfonds kann relativ 
stark schwanken, auch Kursverluste sind mög-
lich. Die Anlagen im Fonds sind ganz oder 
teilweise der Entwicklung an den Rentenmärk-
ten ausgesetzt. Der Wert dieser Anlagen kann 
steigen oder fallen. Ein steigendes Zinsniveau 
und/oder Verschlechterungen in den Bonitäts-
einstufungen (Kreditratings) des zugrunde 
liegenden Emittenten wirken sich nachteilig 
auf den Wert der Anlagen aus. Dieser Fonds 
kann hauptsächlich in Derivate investieren. 
Derivate können zu einer wesentlich höheren 
Schwankung des Anteilpreises führen als der 
unmittelbare Erwerb der Basiswerte. Aufgrund 
der Konzentration auf wenige Märkte/ Wertpa-
piere hat der Fonds einen geringeren Diversifi-
kationsgrad und damit ein höheres Risiko. 
Basiswährung der Fonds ist Euro. Der Fonds 
investiert in Anlagegegenstände, die in ande-
ren Währungen denominiert sind. Hieraus folgt 
ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung 
des Anlegers nicht Euro, so kann für ihn hie-
raus ein zusätzliches Wechselkursrisiko resul-
tieren. 
 
HSBC Trinkaus Strategie Substanz 
 
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer 
Rendite, die über der von deutschen Staatsan-
leihen liegt, bei einer möglichst niedrigen Vola-
tilität (ertragsorientiert). Um das Anlageziel zu 
erreichen investiert er in verzinsliche Wertpa-
piere in- und ausländischer Aussteller. Dazu 
zählen Staatsanleihen, Pfandbriefe / Covered 
Bonds, Unternehmensanleihen, High-Yield-
Anleihen und Anleihen aus den Emerging Mar-
kets. Daneben kann der Fonds in Wandelanlei-

hen, Geldmarktinstrumente sowie Deep-
Discountzertifikate investieren. Das Fondsma-
nagement kann bei der Umsetzung sowohl auf 
einzelne Anleihen als auch andere Sonderver-
mögen oder ETFs zurückgreifen. Eine direkte 
Investition in Aktien ist nicht zulässig. Der 
Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, 
um Vermögenspositionen abzusichern, höhere 
Wertzuwächse zu erzielen oder um auf stei-
gende oder fallende Kurse zu spekulieren. 
Die Wertentwicklung des Fonds wird daher 
insbesondere von folgenden Faktoren beein-
flusst, aus denen sich Chancen und Risiken 
ergeben: 
 
Die Anlagen im Fonds sind ganz oder teilweise 
der Entwicklung an den Rentenmärkten aus-
gesetzt. Der Wert dieser Anlagen kann steigen 
oder fallen. Ein steigendes Zinsniveau 
und/oder Verschlechterungen in den Bonitäts-
einstufungen (Kreditratings) des zugrunde 
liegenden Emittenten wirken sich nachteilig 
auf den Wert der Anlagen aus. Der Fonds kann 
auch Anlagen in Non-Investment-Grade-
Anleihen tätigen. Diese weisen ein erhöhtes 
Ausfallrisiko auf. Dieser Fonds kann haupt-
sächlich in Derivate investieren. Derivate kön-
nen zu einer wesentlich höheren Schwankung 
des Anteilpreises führen als der unmittelbare 
Erwerb der Basiswerte. Basiswährung des 
Fonds ist EUR. Der Fonds investiert auch in 
Instrumente, die in anderen Währungen de-
nominiert sind. Hieraus folgt ein Wechselkurs-
risiko. Ist die Heimatwährung des Anlegers 
nicht EUR, kann für ihn hieraus ein zusätzli-
ches Wechselkursrisiko resultieren. 
 
 
Erhöhte Volatilität 
 
Der Fonds HSBC Trinkaus Strategie Dyna-
mik weist aufgrund seiner Zusammenset-
zung und des Einsatzes von Derivaten eine 
erhöhte Volatilität auf, d. h. die Anteilpreise 
können auch innerhalb kurzer Zeiträume 
erheblichen Schwankungen nach oben und 
nach unten unterworfen sein. Bei den 
Fonds HSBC Trinkaus Strategie Balanced 
und HSBC Trinkaus Strategie Substanz 
kann es ebenfalls zu einer erhöhten Volati-
lität kommen. 
 
 
Profil des typischen Anlegers 
 
Die Vermögensanlage sollte immer zu den 
ganz persönlichen Zielen, der Anlagementalität 
und der jeweiligen Lebenssituation des Anle-
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gers passen. Je kurzfristiger der Anleger Geld 
benötigt, desto eher sollte er eine konservative 
Anlagestrategie wählen. Je langfristiger er 
plant, desto eher kann er von risikobewussten 
und chancenorientierten Anlagestrategien 
profitieren. 
 
Die Anlage in die Fonds HSBC Trinkaus Stra-
tegie Balanced und HSBC Trinkaus Strategie 
Dynamik ist nur für erfahrene Anleger geeig-
net, die in der Lage sind, die Risiken und den 
Wert der Anlage abzuschätzen. Der Anleger 
muss bereit und in der Lage sein, erhebliche 
Wertschwankungen der Anteile und gegebe-
nenfalls. einen erheblichen Kapitalverlust hin-
zunehmen. Der Anlagehorizont sollte bei min-
destens fünf Jahren liegen. 
 
Die Anlage in den Fonds HSBC Trinkaus Stra-
tegie Substanz ist für Anleger geeignet, die 
bereits gewisse Erfahrungen mit Finanzmärk-
ten gewonnen haben. Der Anleger muss bereit 
und in der Lage sein, Wertschwankungen der 
Anteile und gegebenenfalls einen deutlichen 
Kapitalverlust hinzunehmen. Der Fonds ist 
unter Umständen für Anleger nicht geeignet, 
die ihr Kapital innerhalb eines Zeitraums von 
vier Jahren aus dem Fonds zurück ziehen wol-
len. 
Die Einschätzung der Gesellschaft stellt keine 
Anlageberatung dar, sondern soll dem Anleger 
einen ersten Anhaltspunkt geben, ob der 
Fonds seiner Anlageerfahrung, seiner Risikon-
eigung und seinem Anlagehorizont entspricht. 
 
 
Anlageziele, -Strategie, -Grundsätze und      
-Grenzen 
 
Anlageziel und -strategie  
 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced 
Das Anlageziel ist ein möglichst stetiges 
Wachstum verbunden mit regelmäßigen Erträ-
gen unter Inkaufnahme begrenzter Risiken 
(ausgewogen). 
 
Die Benchmark setzt sich folgendermaßen 
zusammen und wird in Euro gerechnet: 

25 % eb.rexx Government Germany 

25 % EONIA 

25 % STOXX 50 Europe 

12,5 % S&P 500 

7,5 % MSCI Emerging Markets 

5 % TOPIX 

HSBC Trinkaus Strategie Dynamik 
Das Anlageziel ist ein möglichst hohes langfris-
tiges Kapitalwachstum. Den erhöhten Chancen 
steht hierbei je nach Marktlage ein erhöhtes 
Risiko gegenüber (wachstumsorientiert). 
 
Die Benchmark setzt sich folgendermaßen 
zusammen und wird in Euro gerechnet: 

15 % eb.rexx Government Germany 

15 % EONIA 

35 % STOXX 50 Europe 

17,5 % S&P 500 

10,5 % MSCI Emerging Markets 

7 % TOPIX  
 

HSBC Trinkaus Strategie Substanz 

Das Anlageziel ist, die Erzielung einer Rendite, 
die über der von deutschen Staatsanleihen 
liegt, bei einer möglichst niedrigen Volatilität 
(ertragsorientiert). 

Die Benchmark setzt sich folgendermaßen 
zusammen: 

50 % eb.rexx Government Germany 

50 % EONIA 

 
Zur Erreichung des Anlageziels werden je nach 
Einschätzung der Wirtschafts- und Kapital-
marktlage und der Börsenaussichten im Rah-
men der Anlagepolitik die nach dem KAGB und 
den Anlagebedingungen zugelassenen Vermö-
gensgegenstände erworben und veräußert. 
Zulässige Vermögensgegenstände sind Wert-
papiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine 
und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bank-
guthaben, Anteile an OGAW, Anteile an Ge-
mischten und Anteile an Sonstigen Invest-
mentvermögen, Derivate und sonstige Anlage-
instrumente. 
 
Der Fonds HSBC Trinkaus Strategie Balanced 
beabsichtigt, mindestens 30 Prozent des Wer-
tes des Fonds in folgende Vermögensgegen-
stände zu investieren: verzinsliche Wertpapie-
re, Genussscheine, Wandel- und Optionsanlei-
hen in- und ausländischer Aussteller, Geld-
marktinstrumente, Wertpapier-
Sondervermögen, die nach ihren Anlagebedin-
gungen überwiegend in Renten investieren, 
sowie Discountzertifikate und andere struktu-
rierte Wertpapiere, die in ihrem Rendite-Risiko-
Profil mit Renten vergleichbar sind.  
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Der Fonds HSBC Trinkaus Strategie Substanz 
investiert in verzinsliche Wertpapiere in- und 
ausländischer Aussteller. Dazu zählen Staats-
anleihen, Pfandbriefe / Covered Bonds, Unter-
nehmensanleihen, High-Yield-Anleihen und 
Anleihen aus den Emerging Markets. Daneben 
kann der Fonds in Wandelanleihen, Geld-
marktinstrumente sowie Deep-
Discountzertifikate investieren. Das Fondsma-
nagement kann bei der Umsetzung sowohl auf 
einzelne Anleihen als auch andere Sonderver-
mögen oder ETFs zurückgreifen. Eine direkte 
Investition in Aktien ist nicht zulässig.  
 
Spezielle Vorgaben für den Fonds HSBC 
Trinkaus Strategie Dynamik existieren nicht. 
 
Die mit dieser Anlagepolitik verbundenen Risi-
ken sind im Abschnitt „ Risikohinweise –  we-
sentliche Risiken der Fondsanlage“  erläutert. 
 
Bei der Auswahl der Anlagegegenstände ste-
hen die Aspekte Risikominimierung, Wachs-
tum und Ertrag im Vordergrund der Überle-
gungen. Hierbei ist zu beachten, dass die An-
lagegegenstände neben den Chancen auf 
Wertsteigerungen auch Risiken enthalten. Die 
Kurse der Anlagegegenstände des Fonds kön-
nen gegenüber dem Einstandspreis steigen 
oder fallen. Dies hängt insbesondere von der 
Entwicklung der Kapitalmärkte und deren Vola-
tilität ab und von besonderen Entwicklungen 
der jeweiligen Aussteller/Schuldner (Bonitäts-
risiko), die nicht vorhersehbar sind.  
 
Die Höhe der Kursänderung ist abhängig von 
den Laufzeiten der im Fonds befindlichen ver-
zinslichen Wertpapiere. In der Regel haben 
verzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzei-
ten geringere Kursrisiken als verzinsliche 
Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Verzins-
liche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten 
haben aber gegenüber Wertpapieren mit län-
geren Laufzeiten geringere Renditen.  
Auch der nicht in Wertpapieren angelegte Teil 
des Fonds dient im Rahmen von Umschich-
tungen des Fondsvermögens und zeitweilig 
höherer Kassehaltung zur Minderung des Ein-
flusses möglicher Kursrückgänge bei den 
Wertpapieranlagen der anlagepolitischen Ziel-
setzung. 
 
Bei Anlagen und Geschäften in Fremdwährung 
ist darüber hinaus das Währungs- und Trans-
ferrisiko zu beachten. Der Fondsmanager ver-
sucht unter Anwendung von Analysemetho-
den, beispielsweise durch Vergleich des 
Kurstrends einzelner Werte mit dem Bran-

chen- und Markttrend, die immanenten Risiken 
einer Wertpapieranlage zu minimieren und die 
Chancen zu erhöhen.  
 
ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN 
WERDEN, DASS DIE ZIELE DER 
ANLAGEPOLITIK TATSÄCHLICH ERREICHT 
WERDEN. 
 
Vermögensgegenstände 
 
Die Gesellschaft kann für die Fonds folgende 
Vermögensgegenstände erwerben: 
 
• Wertpapiere gemäß § 193 KAGB, 
• Geldmarktinstrumente gemäß § 194 KAGB,  
• Bankguthaben gemäß § 195 KAGB  
• Anteile oder Aktien an Investmentvermö-

gen gemäß §§ 196, 218 und 220 KAGB  
• Derivate gemäß § 197 KAGB,  
• Sogenannte sonstige Anlageinstrumente 

gemäß § 198 KAGB, 

Die Gesellschaft darf diese Vermögensgegen-
stände innerhalb der dargestellten Anlagegren-
zen erwerben. Einzelheiten zu diesen erwerb-
baren Vermögensgegenständen und den hier-
für geltenden Anlagegrenzen sind nachfolgend 
dargestellt. 
Darüber hinaus darf die Gesellschaft für Rech-
nung des Fonds folgende Vermögensgegen-
stände weiter halten, soweit diese zulässig vor 
Inkrafttreten des KAGB erworben wurden:  
 

• Anteile an Sondervermögen mit zusätzli-
chen Risiken (Single-Hedgefonds) 
und/oder Aktien an einer entsprechenden 
Investmentaktiengesellschaft sowie An-
teile oder Aktien an mit solchen Invest-
mentvermögen vergleichbaren EU- oder 
ausländischen Investmentvermögen 
(„ Single-Hedgefonds-Anteile“ ).  

 
Ein Erwerb derartiger Vermögensgegenstände 
ist nicht mehr zulässig. 
 
Wertpapiere 
 
Die Fonds HSBC Trinkaus Strategie Balanced 
und HSBC Trinkaus Strategie Dynamik können 
Wertpapiere erwerben, sofern die nachfolgen-
den Bedingungen erfüllt werden. Unter den 
Wertpapierbegriff fallen zum Beispiel Aktien, 
Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, 
verzinsliche Wertpapiere und Zertifikate in- und 
ausländischer Aussteller. Für den Fonds HSBC 
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Trinkaus Strategie Substanz ist der direkte 
Erwerb von Aktien ausgeschlossen. 
 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds 
Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten 
erwerben,  
1. wenn sie an einer Börse in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union („ EU“ ) 
oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum („ EWR“ ) zum Handel zuge-
lassen oder in einem dieser Staaten an ei-
nem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind,  

2. wenn sie ausschließlich an einer Börse 
außerhalb der Mitgliedstaaten der EU oder 
außerhalb der anderen Vertragsstaaten 
des Abkommens über den EWR zum Han-
del zugelassen oder in einem dieser Staa-
ten an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind, sofern die BaFin die Wahl dieser Bör-
se oder dieses organisierten Marktes zu-
gelassen hat. 
 

Wertpapiere aus Neuemissionen dürfen er-
worben werden, wenn nach ihren Ausgabebe-
dingungen die Zulassung an oder Einbeziehung 
in eine der unter 1. und 2. genannten Börsen 
oder organisierten Märkte beantragt werden 
muss, und die Zulassung oder Einbeziehung 
innerhalb eines Jahres nach Ausgabe erfolgt. 
 
Als Wertpapiere in diesem Sinne gelten auch 

• Anteile an geschlossenen Investmentver-
mögen in Vertrags- oder Gesellschafts-
form, die einer Kontrolle durch die Anteils-
eigner unterliegen (sog. Unternehmens-
kontrolle), d.h. die Anteilseigner müssen 
Stimmrechte in Bezug auf wesentliche 
Entscheidungen haben, sowie das Recht 
die Anlagepolitik mittels angemessener 
Mechanismen zu kontrollieren. Das In-
vestmentvermögen muss zudem von ei-
nem Rechtsträger verwaltet werden, der 
den Vorschriften für den Anlegerschutz 
unterliegt, es sei denn das Investment-
vermögen ist in Gesellschaftsform aufge-
legt und die Tätigkeit der Vermögensver-
waltung wird nicht von einem anderen 
Rechtsträger wahrgenommen. 

• Finanzinstrumente, die durch andere Ver-
mögenswerte besichert oder an die Ent-
wicklung anderer Vermögenswerte ge-
koppelt sind. Soweit in solche Finanzin-
strumente Komponenten von Derivaten 
eingebettet sind, gelten weitere Anforde-

rungen, damit die Gesellschaft diese als 
Wertpapiere erwerben darf. 
 

Die Wertpapiere dürfen nur unter folgenden 
Voraussetzungen erworben werden: 

• Der potentielle Verlust, der dem Fonds 
entstehen kann, darf den Kaufpreis des 
Wertpapiers nicht übersteigen. Eine Nach-
schusspflicht darf nicht bestehen. 

• Die Liquidität des vom Fonds erworbenen 
Wertpapiers darf nicht dazu führen, dass 
der Fonds den gesetzlichen Vorgaben über 
die Rücknahme von Anteilen nicht mehr 
nachkommen kann. Dies gilt unter Be-
rücksichtigung der gesetzlichen Möglich-
keit, in besonderen Fällen die Anteilrück-
nahme aussetzen zu können (vgl. den Ab-
schnitt „ Anteile –  Ausgabe und Rücknah-
me von Anteilen sowie –  Aussetzung der 
Anteilrücknahme“ ). 

• Eine verlässliche Bewertung des Wertpa-
piers durch exakte, verlässliche und gängi-
ge Preise muss verfügbar sein; bei diesen 
muss es sich entweder um Marktpreise 
handeln oder von einem Bewertungssys-
tem gestellt  worden sein, das von dem 
Emittenten des Wertpapiers unabhängig 
ist. 

• Über das Wertpapier muss angemessene 
Information verfügbar sein, in Form von  
regelmäßiger, exakter und umfassender 
Information des Marktes über das Wert-
papier oder  ein gegebenenfalls dazugehö-
riges Portfolio. 

• Das Wertpapier ist handelbar, 
• Der Erwerb des Wertpapiers steht im Ein-

klang mit den Anlagezielen bzw. der Anla-
gestrategie des Fonds, 

• Die Risiken des Wertpapiers werden durch 
das Risikomanagement des Fonds in an-
gemessener Weise erfasst.  
 

Wertpapiere dürfen zudem in folgender Form 
erworben werden: 

• Aktien, die dem Fonds bei einer Kapitaler-
höhung aus Gesellschaftsmitteln zustehen 
(gilt nicht für den Fonds HSBC Trinkaus 
Strategie Substanz),  

• Wertpapiere, die in Ausübung von zum 
Fonds gehörenden Bezugsrechten erwor-
ben werden, 
 

Als Wertpapiere in diesem Sinn dürfen für den 
Fonds auch Bezugsrechte erworben werden, 
sofern sich die Wertpapiere, aus denen die 
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Bezugsrechte herrühren, im Fonds befinden 
können. 
 
Geldmarktinstrumente 
 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds 
in Geldmarktinstrumente investieren, die übli-
cherweise auf dem Geldmarkt gehandelt wer-
den, sowie in verzinsliche Wertpapiere, die 
alternativ 
• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds 

eine Laufzeit bzw. Restlaufzeit von höchs-
tens 397 Tagen haben.  

• zum Zeitpunkt ihres Erwerbs für den Fonds 
eine Laufzeit oder Restlaufzeit haben, die 
länger als 397 Tage ist, deren Verzinsung 
aber nach den Emissionsbedingungen re-
gelmäßig, mindestens einmal in 397 Tagen 
marktgerecht angepasst werden muss. 

• deren Risikoprofil dem Risikoprofil von 
Wertpapieren entspricht, die das Kriterium 
der Restlaufzeit oder das der Zinsanpas-
sung erfüllen. 

Für den Fonds dürfen Geldmarktinstrumente 
erworben werden, wenn sie 

1. an einer Börse in einem Mitgliedstaat der 
EU oder in einem anderen Vertragsstaat 
des Abkommens über den EWR zum Han-
del zugelassen oder in einem dieser Staa-
ten an einem anderen organisierten Markt 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind,  

2. ausschließlich an einer Börse außerhalb der 
Mitgliedstaaten der EU oder in einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über 
den EWR zum Handel zugelassen oder in 
einem dieser Staaten an einem organisier-
ten Markt zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind, sofern die BaFin die Wahl die-
ser Börse oder dieses Marktes zugelassen 
hat,  

3. von der EU, dem Bund, einem Sonderver-
mögen des Bundes, einem Land, einem 
anderen Mitgliedstaat oder einer anderen 
zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen 
Gebietskörperschaft oder der Zentralbank 
eines Mitgliedstaats der EU, der Europäi-
schen Zentralbank oder der Europäischen 
Investitionsbank, einem Drittstaat oder, so-
fern dieser ein Bundesstaat ist, einem 
Gliedstaat dieses Bundesstaates oder von 
einer internationalen öffentlich-rechtlichen 
Einrichtung, der mindestens ein Mitglied-
staat der EU angehört, begeben oder ga-
rantiert werden, 

4. von einem Unternehmen begeben werden, 
dessen Wertpapiere auf den unter den 

Nummern 1 und 2 bezeichneten Märkten 
gehandelt werden, 

5. von einem Kreditinstitut begeben oder ga-
rantiert werden, das nach dem Recht der 
EU festgelegten Kriterien einer Aufsicht un-
terstellt ist, oder einem Kreditinstitut, das 
Aufsichtsbestimmungen, die nach Auffas-
sung der BaFin denjenigen des Gemein-
schaftsrechts gleichwertig sind, unterliegt 
und diese einhält, 

6. von anderen Emittenten begeben werden 
und es sich bei dem jeweiligen Emittenten 

a) um ein Unternehmen mit einem Eigen-
kapital von mindestens 10 Millionen Eu-
ro handelt, das seinen Jahresabschluss 
nach der Europäischen Richtlinie über 
den Jahresabschluss von Kapitalgesell-
schaften erstellt und veröffentlicht,      
oder  

b) um einen Rechtsträger handelt, der in-
nerhalb einer eine oder mehrere bör-
sennotierte Gesellschaften umfassen-
den Unternehmensgruppe für die Finan-
zierung dieser Gruppe zuständig ist,      
oder  

c) um einen Rechtsträger handelt, der 
Geldmarktinstrumente emittiert, die 
durch Verbindlichkeiten unterlegt sind 
durch Nutzung einer von einer Bank ein-
geräumten Kreditlinie. Dies sind Produk-
te, bei denen Kreditforderungen von 
Banken in Wertpapieren verbrieft wer-
den (sogenannte Asset Backed Securiti-
es). 

Sämtliche genannten Geldmarktinstrumente 
dürfen nur erworben werden, wenn sie liquide 
sind und sich ihr Wert jederzeit genau be-
stimmten lässt. Liquide sind Geldmarktinstru-
mente, die sich innerhalb hinreichend kurzer 
Zeit mit begrenzten Kosten veräußern lassen. 
Hierbei ist die Verpflichtung der Gesellschaft 
zu berücksichtigen, Anteile am Fonds auf Ver-
langen der Anleger zurückzunehmen und hier-
für in der Lage zu sein, solche Geldmarktin-
strumente entsprechend kurzfristig veräußern 
zu können. Für die Geldmarktinstrumente 
muss zudem ein exaktes und verlässliches 
Bewertungssystem existieren, das die Ermitt-
lung des Nettobestandswerts des Geld-
marktinstruments ermöglicht oder auf Markt-
daten oder Bewertungsmodellen basiert, wie 
Systeme, die Anschaffungskosten fortführen. 
Das Merkmal der Liquidität gilt für Geld-
marktinstrumente als erfüllt, wenn diese an 
einem organisierten Markt innerhalb des EWR 
zugelassen oder in diesen einbezogen sind 
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oder an einem organisierten Markt außerhalb 
des EWR zugelassen oder in diesen einbezo-
gen sind, sofern die BaFin die Wahl dieses 
Marktes zugelassen hat. Dies gilt nicht, wenn 
der Gesellschaft Hinweise vorliegen, die ge-
gen die hinreichende Liquidität der Geld-
marktinstrumente sprechen. 
 
Für Geldmarktinstrumente, die nicht an einer 
Börse notiert oder an einem geregelten Markt 
zum Handel zugelassen sind (siehe oben unter 
Nr. 3 bis 6), muss zudem die Emission oder 
der Emittent dieser Instrumente Vorschriften 
über den Einlagen- und Anlegerschutz unter-
liegen. So müssen für diese Geldmarktinstru-
mente angemessene Informationen vorliegen, 
die eine angemessene Bewertung der mit den 
Instrumenten verbundenen Kreditrisiken er-
möglichen und die Geldmarktinstrumente 
müssen frei übertragbar sein. Die Kreditrisiken 
können etwa durch eine Kreditwürdigkeitsprü-
fung einer Rating-Agentur bewertet werden.  
 
Für diese Geldmarktinstrumente gelten wei-
terhin die folgenden Anforderungen, es sei 
denn, sie sind von der Europäischen Zentral-
bank oder der Zentralbank eines Mitgliedstaa-
tes der EU begeben oder garantiert worden: 
• Werden sie von folgenden (oben unter        

Nr. 3 genannten) Einrichtungen begeben   
oder garantiert: 
• der EU,  
• dem Bund,  
• einem Sondervermögen des Bundes,  
• einem Land,  
• einem anderen Mitgliedstaat, 
• einer anderen zentralstaatlichen Gebiets-

körperschaft,  
• der Europäischen Investitionsbank,  
• einem Drittstaat oder, sofern dieser ein 

Bundesstaat ist, einem Gliedstaat dieses 
Bundesstaates  

• einer internationalen öffentlich-rechtlichen 
Einrichtung, der mindestens ein Mitglied-
staat der EU angehört,  

müssen angemessene Informationen über 
die Emission bzw. das Emissionsprogramm 
oder über die rechtliche und finanzielle Si-
tuation des Emittenten vor der Emission 
des Geldmarktinstruments vorliegen.  
 

• Werden sie von einem im EWR beaufsich-
tigten Kreditinstitut begeben oder garantiert 
(s.o. unter Nr. 5), so müssen angemessene 
Informationen über die Emission bzw. das 
Emissionsprogramm oder über die rechtli-
che und finanzielle Situation des Emitten-
ten vor der Emission des Geldmarktinstru-

ments vorliegen, die in regelmäßigen Ab-
ständen und bei signifikanten Begebenhei-
ten aktualisiert werden. Zudem müssen 
über die Emission bzw. das Emissionspro-
gramm Daten (z.B. Statistiken) vorliegen, 
die eine angemessene Bewertung der mit 
der Anlage verbundenen Kreditrisiken er-
möglichen.  

 
• Werden sie von einem Kreditinstitut bege-

ben, das außerhalb des EWR Aufsichtsbe-
stimmungen unterliegt, die nach Ansicht 
der BaFin den Anforderungen innerhalb des 
EWR an ein Kreditinstitut gleichwertig sind, 
so ist eine der folgende Voraussetzungen 
zu erfüllen:  
• Das Kreditinstitut unterhält einen Sitz in 

einem zur sogenannten Zehnergruppe 
(Zusammenschluss der wichtigsten füh-
renden Industrieländer –  G10) gehören-
den Mitgliedstaat der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (nachfolgend „ OECD“ ). 

• Das Kreditinstitut verfügt mindestens 
über ein Rating mit einer Benotung, die 
als sogenanntes „ Investment-Grade“  
qualifiziert. Als „ Investment-Grade“  be-
zeichnet man eine Benotung mit „ BBB“  
bzw. „ Baa“  oder besser im Rahmen der 
Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Ra-
ting-Agentur. 

• Mittels einer eingehenden Analyse des 
Emittenten kann nachgewiesen werden, 
dass die für das Kreditinstitut geltenden 
Aufsichtsbestimmungen mindestens so 
streng sind wie die des Rechts der EU. 

• Für die übrigen Geldmarktinstrumente, die 
nicht an einer Börse notiert oder einem ge-
regelten Markt zum Handel zugelassen sind 
(siehe oben unter Nr. 4 und 6 sowie die üb-
rigen unter Nr. 3 genannten), müssen an-
gemessene Informationen über die Emissi-
on bzw. das Emissionsprogramm sowie 
über die rechtliche und finanzielle Situation 
des Emittenten vor der Emission des 
Geldmarktinstruments vorliegen, die in re-
gelmäßigen Abständen und bei signifikan-
ten Begebenheiten aktualisiert und durch 
qualifizierte, vom Emittenten weisungsun-
abhängige Dritte, geprüft werden. Zudem 
müssen über die Emission bzw. das Emis-
sionsprogramm Daten (z.B. Statistiken) vor-
liegen, die eine angemessene Bewertung 
der mit der Anlage verbundenen Kreditrisi-
ken ermöglicht.  
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Bankguthaben 
 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des Fonds 
nur Bankguthaben halten, die eine Laufzeit von 
höchstens zwölf Monaten haben.  
Diese Guthaben sind auf Sperrkonten bei ei-
nem Kreditinstitut mit Sitz in einem Euro-
Mitgliedstaat zu unterhalten. 
 
Anlagegrenzen für Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente auch unter Einsatz von 
Derivaten sowie Bankguthaben  
 
Allgemeine Anlagegrenzen 
 
Die Fonds können vollständig in Wertpapiere 
und/oder Geldmarktinstrumente angelegt wer-
den. Für den Fonds HSBC Trinkaus Strategie 
Substanz ist jedoch der direkte Erwerb von 
Aktien ausgeschlossen. 
 
Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente desselben Emittenten 
(Schuldners) jeweils bis zu 10 Prozent des 
Wertes des Fonds anlegen. Dabei darf der 
Gesamtwert der Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente dieser Emittenten (Schuld-
ner) jeweils 40 Prozent des Fonds nicht über-
steigen. Darüber hinaus darf die Gesellschaft 
lediglich jeweils 5 Prozent des Wertes des 
jeweiligen Fonds in Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente desselben Emittenten ange-
legen. In Pension genommene Wertpapiere/ 
Geldmarktinstrumente werden auf diese Anla-
gegrenze angerechnet. 
 
Bis zu 100 Prozent des Wertes der Fonds 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced, HSBC 
Trinkaus Strategie Dynamik und HSBC 
Trinkaus Strategie Substanz dürfen in Bank-
guthaben angelegt werden, die eine Laufzeit 
von höchstens zwölf Monaten haben. Die 
Gesellschaft darf nur jeweils bis zu 20 Prozent 
des Wertes des Fonds in Bankguthaben bei je 
einem Kreditinstitut anlegen. 
 
Anlagegrenze für Schuldverschreibungen mit 
besonderer Deckungsmasse  
 
Die Gesellschaft darf jeweils bis zu 25 Prozent 
des Wertes des Fonds in Pfandbriefe, Kom-
munalschuldverschreibungen sowie Schuld-
verschreibungen anlegen, die ein Kreditinstitut 
mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU oder in 
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR ausgegeben hat. Vorausset-
zung ist, dass die mit den Schuldverschreibun-
gen aufgenommenen Mittel so angelegt wer-

den, dass sie die Verbindlichkeiten der Schuld-
verschreibungen über deren ganze Laufzeit 
decken und vorranging für die Rückzahlungen 
und die Zinsen bestimmt sind, wenn der Emit-
tent der Schuldverschreibungen ausfällt. So-
fern in solche Schuldverschreibungen dessel-
ben Emittenten mehr als 5 Prozent des Wer-
tes des jeweiligen Fonds angelegt werden, 
darf der Gesamtwert solcher Schuldverschrei-
bungen 80 Prozent des Wertes des jeweiligen 
Fonds nicht übersteigen. In Pension genom-
menen Wertpapiere werden auf diese Anlage-
grenze angerechnet. 
 
Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten 
 
In Schuldverschreibungen, Schuldscheindarle-
hen und Geldmarktinstrumente besonderer 
nationaler und supranationaler öffentlicher 
Emittenten darf die Gesellschaft jeweils bis zu 
35 Prozent des Wertes des Fonds anlegen. Zu 
diesen öffentlichen Emittenten zählen der 
Bund, die Bundesländer, Mitgliedstaaten der 
EU oder deren Gebietskörperschaften, Dritt-
staaten sowie supranationale öffentliche Ein-
richtungen denen mindestens ein EU-
Mitgliedstaat angehört. 
 
In Pension genommene Wertpapiere/ Geld-
marktinstrumente werden auf diese Anlage-
grenze angerechnet. 
 
Kombination von Anlagegrenzen 
 
Die Gesellschaft darf höchstens 20 Prozent 
des Wertes des jeweiligen Fonds in eine 
Kombination der folgenden Vermögensgegen-
stände anlegen: 
 
• von ein und derselben Einrichtung begebe-

ne Wertpapiere oder Geldmarktinstrumen-
te, 

• Einlagen bei dieser Einrichtung, d.h. Bank-
guthaben 

• Anrechnungsbeträge für das Kontrahenten-
risiko der mit dieser Einrichtung eingegan-
genen Geschäfte in Derivaten, Wertpapier-
Darlehen und Pensionsgeschäften.  

 
Bei besonderen öffentlichen Emittenten (siehe 
Abschnitt „ Anlageziele, -strategie, -grundsätze 
und -grenzen –  Anlagegrenzen für Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente auch unter Einsatz 
von Derivaten sowie Bankguthaben –  Anlage-
grenzen für öffentliche Emittenten“ ) darf eine 
Kombination der vorgenannten Vermögensge-
genstände 35 Prozent des Wertes des jeweili-
gen Fonds nicht übersteigen.  
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Die jeweiligen Einzelobergrenzen bleiben un-
berührt. 
 
Anlagegrenzen unter Einsatz von Derivaten 
 
Die Beträge von Wertpapieren und Geld-
marktinstrumenten eines Emittenten, die auf 
die vorstehend genannten Grenzen angerech-
net werden, können durch den Einsatz von 
marktgegenläufigen Derivaten reduziert wer-
den, welche Wertpapiere oder Geldmarktin-
strumente desselben Emittenten zum Basis-
wert haben. Für Rechnung des einzelnen 
Fonds dürfen also über die vorgenannten 
Grenzen hinaus Wertpapiere oder Geld-
marktinstrumente eines Emittenten erworben 
werden, wenn das dadurch gesteigerte Emit-
tentenrisiko durch Absicherungsgeschäfte 
wieder gesenkt wird. 
 
Weitere Vermögensgegenstände und deren 
Anlagegrenzen  

Bis zu 10 Prozent des Wertes des jeweiligen 
Fonds darf die Gesellschaft insgesamt in fol-
gende sonstige Vermögensgegenstände 
(„ Sonstige Anlageinstrumente“ ) anlegen: 

• Wertpapiere, die nicht zum Handel an einer 
Börse zugelassen oder an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind, jedoch grundsätzlich 
die Kriterien für Wertpapiere erfüllen. Ab-
weichend von den gehandelten bzw. zuge-
lassenen Wertpapieren muss die verlässli-
che Bewertung für diese Wertpapiere in 
Form einer in regelmäßigen Abständen 
durchgeführten Bewertung verfügbar sein, 
die aus Informationen des Emittenten oder 
aus einer kompetenten Finanzanalyse abge-
leitet wird. Angemessene Information über 
das nicht zugelassene bzw. nicht einbezo-
gene Wertpapier muss in Form einer re-
gelmäßigen und exakten Information durch 
den Fonds vorliegen oder es muss gege-
benenfalls das zugehörige Portfolio verfüg-
bar sein. 

• Geldmarktinstrumente von Emittenten, die 
nicht den oben genannten Anforderungen 
genügen, wenn sie liquide sind und sich ihr 
Wert jederzeit genau bestimmten lässt. Li-
quide sind Geldmarktinstrumente, die sich 
innerhalb hinreichend kurzer Zeit mit be-
grenzten Kosten veräußern lassen. Hierbei 
ist die Verpflichtung der Gesellschaft zu be-
rücksichtigen, Anteile am Fonds auf Ver-
langen der Anleger zurückzunehmen und 
hierfür in der Lage zu sein, solche Geld-
marktinstrumente entsprechend kurzfristig 

veräußern zu können. Für die Geldmarktin-
strumente muss zudem ein exaktes und 
verlässliches Bewertungssystem existie-
ren, das die Ermittlung des Nettobe-
standswerts des Geldmarktinstruments 
ermöglicht oder auf Marktdaten oder Be-
wertungsmodellen basiert, wie Systeme, 
die Anschaffungskosten fortführen. Das 
Merkmal der Liquidität gilt für Geldmarktin-
strumente erfüllt, wenn diese an einem or-
ganisierten Markt innerhalb des EWR zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind oder 
an einem organisierten Markt außerhalb 
des EWR zugelassen oder in diesen einbe-
zogen sind, sofern die BaFin die Wahl die-
ses Marktes zugelassen hat.  

• Aktien aus Neuemissionen, wenn nach 
deren Ausgabebedingungen 

• deren Zulassung an einer Börse in ei-
nem Mitgliedstaat der EU oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR zum Handel oder deren 
Zulassung an einem organisierten Markt 
oder deren Einbeziehung in diesen in ei-
nem Mitgliedstaat der EU oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den EWR nach den Ausgabebedin-
gungen zu beantragen ist,  oder 

• deren Zulassung an einer Börse zum 
Handel oder deren Zulassung an einem 
organisierten Markt oder die Einbezie-
hung in diesen außerhalb der Mitglied-
staaten der EU oder außerhalb der ande-
ren Vertragsstaaten des Abkommens 
über den EWR nach den Ausgabebedin-
gungen zu beantragen ist, sofern die 
Wahl dieser Börse oder dieses organi-
sierten Marktes von der BaFin zugelas-
sen ist  

sofern die Zulassung oder Einbeziehung in-
nerhalb eines Jahres nach der Ausgabe er-
folgt. 

• Schuldscheindarlehen, die nach dem Er-
werb für den Fonds mindestens zweimal 
abgetreten werden können und von einer 
der folgenden Einrichtungen gewährt wur-
den: 

a) dem Bund, einem Sondervermögen des 
Bundes, einem Land, der EU oder ei-
nem Mitgliedstaat der OECD, 

b) einer anderen inländischen Gebietskör-
perschaft oder einer Regionalregierung 
oder örtlichen Gebietskörperschaft eines 
anderen Mitgliedstaats der EU oder ei-
nes anderen Vertragsstaats des Ab-
kommens über den EWR, sofern die 
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Forderung nach der Verordnung über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitu-
te und Wertpapierfirmen in derselben 
Weise behandelt werden kann wie eine 
Forderung an den Zentralstaat, auf des-
sen Hoheitsgebiet die Regionalregierung 
oder die Gebietskörperschaft ansässig 
ist, 

c) sonstigen Körperschaften oder Anstal-
ten des öffentlichen Rechts mit Sitz im 
Inland oder in einem anderen Mitglied-
staat der EU oder einem anderen Ver-
tragsstaat des Abkommens über den 
EWR, 

d) Unternehmen, die Wertpapiere ausge-
geben haben, die an einem organisier-
ten Markt innerhalb des EWR zum Han-
del zugelassen sind oder die an einem 
sonstigen geregelten Markt, der die we-
sentlichen Anforderungen an geregelte 
Märkte im Sinne der Richtlinie über 
Märkte für Finanzinstrumente in der je-
weils geltenden Fassung erfüllt, zum 
Handel zugelassen sind, oder 

e) anderen Schuldnern, sofern eine der in 
Buchstabe a) bis c) bezeichneten Stellen 
die Gewährleistung für die Verzinsung 
und Rückzahlung übernommen hat. 
 

Anlagegrenze für in Form von Wertpapie-
ren und Sonstigen Anlageinstrumenten 
erworbenen Beteiligungen an Kapitalge-
sellschaften 
 
Der Erwerb bestimmter Vermögensgegen-
stände, die als Wertpapiere oder Sonstige 
Anlageinstrumente für Rechnung des jeweili-
gen Fonds erworben werden dürfen, hat zur 
Folge, dass die Gesellschaft Teilhaberin einer 
Kapitalgesellschaft (wie z.B. einer Aktienge-
sellschaft oder einer GmbH) wird. Eine solche 
Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft kann 
z.B. durch den Erwerb einer börsennotierten 
Aktie erfolgen. Die Höhe der in Form von 
Wertpapieren und Sonstigen Anlageinstrumen-
ten erworbenen Beteiligung des jeweiligen 
Fonds an einer Kapitalgesellschaft muss hier-
bei unter 10 Prozent des Kapitals des jeweili-
gen Unternehmens liegen. Diese Beschrän-
kung gilt nicht in Bezug auf Beteiligungen an 
Gesellschaften, deren Unternehmensgegen-
stand auf die Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien im Sinne des Gesetzes über den Vorrang 
erneuerbarer Energien gerichtet ist. Hierunter 
fallen Wasserkraft einschließlich der Wellen-, 
Gezeiten-, Salzgradienten- und Strömungs-
energie, Windenergie, solare Strahlungsener-

gie, Geothermie, Energie aus Biomasse ein-
schließlich Biogas, Biomethan, Deponiegas 
und Klärgas sowie aus dem biologisch abbau-
baren Anteil von Abfällen aus Haushalten und 
Industrie. 
 
Derivate 
 
Die Gesellschaft darf für die Fonds als Teil 
der Anlagestrategie Geschäfte mit Deriva-
ten tätigen. Dies schließt Geschäfte mit 
Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung 
und zur Erzielung von Zusatzerträgen, d. h. 
auch zu spekulativen Zwecken, ein. 
Dadurch kann sich das Verlustrisiko des 
jeweiligen Fonds zumindest zeitweise er-
höhen. 
 
Ein Derivat ist ein Instrument, dessen Preis 
von den Kursschwankungen oder den Preis-
erwartungen anderer Vermögensgegenstände 
(„ Basiswert“ ) abhängt. Die nachfolgenden 
Ausführungen beziehen sich sowohl auf Deri-
vate als auch auf Finanzinstrumente mit deri-
vativer Komponente (nachfolgend zusammen 
„ Derivate“ ). 
 
Durch den Einsatz von Derivaten darf sich das 
Marktrisiko des einzelnen Fonds höchstens 
verdoppeln („ Marktrisikogrenze“ ). Marktrisiko 
ist das Verlustrisiko, das aus Schwankungen 
beim Marktwert von im Fonds gehaltenen 
Vermögensgegenständen resultiert, die auf 
Veränderungen von variablen Preisen bzw. 
Kursen des Marktes wie Zinssätzen, Wechsel-
kursen, Aktien- und Rohstoffpreisen oder auf 
Veränderungen bei der Bonität eines Emitten-
ten zurückzuführen sind. Die Gesellschaft hat 
die Marktrisikogrenze laufend einzuhalten. Die 
Auslastung der Marktrisikogrenze hat sie täg-
lich nach gesetzlichen Vorgaben zu ermitteln; 
diese ergeben sich aus der Verordnung über 
Risikomanagement und Risikomessung beim 
Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen 
und Pensionsgeschäften in Investmentvermö-
gen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (nach-
folgend „ Derivateverordnung“ ). 
 
Zur Ermittlung der Auslastung der Marktrisiko-
grenze wendet die Gesellschaft den soge-
nannten qualifizierten Ansatz im Sinne der 
Derivateverordnung an. Hierzu vergleicht die 
Gesellschaft das Marktrisiko des jeweiligen 
Fonds mit dem Marktrisiko eines virtuellen 
Vergleichsvermögens, in dem keine Derivate 
enthalten sind. Bei dem derivatefreien Ver-
gleichsvermögen handelt es sich um ein virtu-
elles Portfolio, dessen Wert stets genau dem 
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aktuellen Wert des jeweiligen Fonds ent-
spricht, das aber keine Steigerungen oder 
Absicherungen des Marktrisikos durch Deri-
vate enthält. Die Zusammensetzung des Ver-
gleichsvermögens muss im Übrigen den Anla-
gezielen und der Anlagepolitik entsprechen, 
die für den jeweiligen Fonds gelten. 
 
Das derivatefreie Vergleichsvermögen für die 
Fonds wurde wie folgt festgelegt:  
 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced 

25 % eb.rexx Government Germany TR  
25 % EONIA 
25 % STOXX 50 Europe  
12,5 % S&P 500 
7,5 % MSCI Emerging Markets 
5 % TOPIX 
 

HSBC Trinkaus Strategie Dynamik 

35 % STOXX 50 Europe  
17,5 % S&P 500 
15 % eb.rexx Government Germany TR 
15 % EONIA  
10,5 % MSCI Emerging Markets 
7 % TOPIX  
 
HSBC Trinkaus Strategie Substanz 

50 % eb.rexx Government Germany TR 
50 % EONIA  
 
Durch den Einsatz von Derivaten darf der 
Risikobetrag für das Marktrisiko des jewei-
ligen Fonds zu keinem Zeitpunkt das Zwei-
fache des Risikobetrags für das Marktrisiko 
des zugehörigen derivatefreien Vergleichs-
vermögens übersteigen. 
 
Das Marktrisiko des einzelnen Fonds und des 
derivatefreien Vergleichsvermögens wird je-
weils mit Hilfe eines geeigneten eigenen Risi-
komodells ermittelt (sog. Value-at-Risk Metho-
de). Die Gesellschaft verwendet hierbei als 
Modellierungsverfahren die historische Simula-
tion. Dieses Verfahren leitet die Returnvertei-
lung eines Portfolios aus der Return-Historie 
von Risikofaktoren ab. Die Gesellschaft nutzt 
eine Return-Historie von 500 Handelstagen, 
die handelstäglich aktualisiert wird, und das 
Verfahren der Vollsimulation. Das Value-at-Risk 
berechnet sie mit einem Konfidenzniveau von 
99 Prozent und einer Haltedauer von 10 Han-
delstagen. Die Gesellschaft erfasst dabei die 
Marktpreisrisiken aus allen Geschäften. Sie 
quantifiziert durch das Risikomodell die Wert-
veränderung der im Fonds gehaltenen Vermö-

gensgegenstände im Zeitablauf. Der soge-
nannte Value-at-Risk gibt dabei eine in Geld-
einheiten ausgedrückte Grenze für potenzielle 
Verluste eines Portfolios zwischen zwei vor-
gegebenen Zeitpunkten an. Diese Wertverän-
derung wird von zufälligen Ereignissen be-
stimmt, nämlich den künftigen Entwicklungen 
der Marktpreise, und ist daher nicht mit Si-
cherheit vorhersagbar. Das zu ermittelnde 
Marktrisiko kann jeweils nur mit einer genü-
gend großen Wahrscheinlichkeit abgeschätzt 
werden. 
 
Die Gesellschaft darf –  vorbehaltlich eines 
geeigneten Risikomanagementsystems –  für 
Rechnung des jeweiligen Fonds in jegliche 
Derivate investieren. Voraussetzung ist, dass 
die Derivate von Vermögensgegenständen 
abgeleitet sind, die für den jeweiligen Fonds 
erworben werden dürfen oder von folgenden 
Basiswerten: 
 

• Zinssätze 
• Wechselkurse 
• Währungen 
• Finanzindices, die hinreichend diversifi-

ziert sind, eine adäquate Bezugsgrundlage 
für den Markt darstellen, auf den sie sich 
beziehen, sowie in angemessener Weise 
veröffentlicht werden.  

Hierzu zählen insbesondere Optionen, Finanz-
terminkontrakte und Swaps sowie Kombinati-
onen hieraus. 

 
Terminkontrakte 
 
Terminkontrakte sind für beide Vertragspartner 
unbedingt verpflichtende Vereinbarungen, zu 
einem bestimmten Zeitpunkt, dem Fälligkeits-
datum, oder innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes, eine bestimmte Menge eines be-
stimmten Basiswerts zu einem im Voraus 
bestimmten Preis zur im Voraus abgestimm-
ten Settlementmethode (Cash-Settlement 
oder physische Lieferung)  zu kaufen bzw. zu 
verkaufen.  Daher spricht man hier auch von 
einem unbedingten Termingeschäft. Es gibt 
zwei Arten von unbedingten Termingeschäf-
ten, börslich gehandelte Termingeschäfte (Fu-
tures) und außerbörslich gehandelte Termin-
geschäfte (Forwards). Die Gesellschaft darf für 
Rechnung der Fonds im Rahmen der Anlage-
grundsätze Terminkontrakte auf alle in § 1 Nrn. 
1, 2 und 4 –  61 der Besonderen Anlagebedin-
gungen genannten Vermögensgegenstände 

                                                   
1  § 1 Nr. 6 bezieht sich ausschließlich auf nicht 

notierte Aktien. 
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oder zulässige Finanzindizes, Zinssätze, Wech-
selkurse sowie Währungen abschließen.  
 
Optionsgeschäfte  
 
Optionsgeschäfte beinhalten, dass einem Drit-
ten gegen Entgelt (Optionsprämie) das Recht 
eingeräumt wird, während einer bestimmten 
Zeit oder am Ende eines bestimmten Zeit-
raums zu einem von vornherein vereinbarten 
Preis (Basispreis) die Lieferung oder die Ab-
nahme von Vermögensgegenständen oder die 
Zahlung eines Differenzbetrags zu verlangen, 
oder auch entsprechende Optionsrechte zu 
erwerben. Daher handelt es sich hier nur um 
ein bedingtes Termingeschäft. 
Die Gesellschaft darf für Rechnung der Fonds 
im Rahmen der Anlagegrundsätze am Opti-
onshandel teilnehmen. 
 
Vorgesehene Basiswerte für Optionsgeschäfte 
sind alle in § 1 Nrn. 1, 2 und 4 –  62 der Beson-
deren Anlagebedingungen genannten Ver-
mögenswerte, zulässige Finanzindizes, Zinss-
ätze, Wechselkurse und Währungen. 
 
Swaps 
 
Swaps sind Tauschverträge, bei denen die 
dem Geschäft zugrunde liegenden Zahlungs-
ströme oder Risiken zwischen den Vertrags-
partnern ausgetauscht werden. Die Gesell-
schaft darf für Rechnung der Fonds im Rah-
men der Anlagegrundsätze Zinsswaps, Wäh-
rungsswaps, Zins-Währungsswaps, Equity 
Swaps und Varianzswaps abschließen. 
 
Zugrunde liegende Vermögensgegenstände 
entsprechen den in § 1 Nr. 1, 2 und 4 bis 63   
der Besonderen Anlagebedingungen aufge-
führten Vermögensgegenständen oder zuläs-
sigen Finanzindizes, Zinssätzen, Wechselkur-
sen oder Währungen. 
 
Swaptions 
 
Swaptions sind Optionen auf Swaps. Eine 
Swaption ist das Recht, nicht aber die Ver-
pflichtung, zu einem bestimmten Zeitpunkt 
oder innerhalb einer bestimmten Frist in einen 
hinsichtlich der Konditionen genau spezifizier-
ten Swap einzutreten. Im Übrigen gelten die 
im Zusammenhang mit Optionsgeschäften 
dargestellten Grundsätze. Die Gesellschaft 
darf für Rechnung der Fonds nur solche Swap-

                                                   
2  s. Fußnote 1 
3  s. Fußnote 1 

tions abschließen, die sich aus den oben be-
schriebenen Optionen und Swaps zusammen-
setzen. 
 
Credit Default Swaps 
 
Credit Default Swaps sind Kreditderivate, die 
es ermöglichen, ein potenzielles Kreditausfall-
volumen auf andere zu übertragen. Im Gegen-
zug zur Übernahme des Kreditausfallrisikos 
zahlt der Verkäufer des Risikos eine Prämie an 
seinen Vertragspartner. Die Gesellschaft darf 
für Rechnung der Fonds nur einfache, standar-
disierte Credit Default Swaps abschließen, die 
zur Absicherung einzelner Kreditrisiken im 
Fonds eingesetzt werden. Im Übrigen gelten 
die Ausführungen zu Swaps entsprechend. 
 
In Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente 
 
Die Gesellschaft kann für Rechnung der Fonds 
die vorstehend beschriebenen Finanzinstru-
mente auch erwerben, wenn diese in Wertpa-
pieren verbrieft sind. Dabei können die Ge-
schäfte, die Finanzinstrumente zum Gegen-
stand haben, auch nur teilweise in Wertpapie-
ren enthalten sein (z. B. Optionsanleihen). Die 
Aussagen zu Chancen und Risiken gelten für 
solche verbrieften Finanzinstrumente ent-
sprechend, jedoch mit der Maßgabe, dass das 
Verlustrisiko bei verbrieften Finanzinstrumen-
ten auf den Wert des Wertpapiers beschränkt 
ist. 
 
OTC-Derivatgeschäfte 
 
Die Gesellschaft darf für Rechnung der Fonds 
sowohl Derivatgeschäfte tätigen, die an einer 
Börse zum Handel zugelassen oder an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind, als auch außerbörs-
liche Geschäfte, sogenannte over-the-counter 
(OTC)– Geschäfte. Derivatgeschäfte, die nicht 
zum Handel an einer Börse zugelassen oder an 
einem anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, darf die Ge-
sellschaft nur mit geeigneten Kreditinstituten 
oder Finanzdienstleistungsinstituten auf der 
Basis standardisierter Rahmenverträge tätigen. 
Bei außerbörslich gehandelten Derivaten wird 
das Kontrahentenrisiko bezüglich eines Ver-
tragspartners auf 5 Prozent des Wertes des 
Fonds beschränkt. Ist der Vertragspartner ein 
Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat 
der EU, in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den EWR oder einem Dritt-
staat mit vergleichbarem Aufsichtsniveau, so 
darf das Kontrahentenrisiko bis zu 10 Prozent 
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des Wertes des Fonds betragen. Außerbörs-
lich gehandelte Derivatgeschäfte, die mit einer 
zentralen Clearingstelle einer Börse oder eines 
anderen organisierten Marktes als Vertrags-
partner abgeschlossen werden, werden auf 
die Kontrahentengrenzen nicht angerechnet, 
wenn die Derivate einer täglichen Bewertung 
zu Marktkursen mit täglichem Margin-
Ausgleich unterliegen. Ansprüche des Fonds 
gegen einen Zwischenhändler sind jedoch auf 
die Grenzen anzurechnen, auch wenn das 
Derivat an einer Börse oder an einem anderen 
organisierten Markt gehandelt wird. 
 
Investmentanteile 
 
Die Gesellschaft darf in Anteilen an anderen 
Investmentvermögen über 10 Prozent des 
Wertes des jeweiligen Fonds nur anlegen,  
wenn diese Investmentvermögen am 23. De-
zember 2013 bereits bestanden haben und 
nicht wesentlich gegen die Vorgaben des In-
vestmentgesetzes in der am 21. Juli 2013 
geltenden Fassung zu den Anlagegenständen 
und – grenzen sowie den Kreditaufnahmegren-
zen („ Steuerlicher Bestandsschutz“ ) versto-
ßen, oder wenn folgende Voraussetzungen 
(„ Steuerliche Anlagebestimmungen“ ) von den 
Investmentvermögen erfüllt werden:  

• Das Investmentvermögen, an dem die An-
teile erworben werden, oder die verwal-
tende Fondsgesellschaft unterliegt in sei-
nem Sitzstaat der Aufsicht über Vermögen 
zur gemeinschaftlichen Kapitalanlage. Der 
Geschäftszweck des jeweiligen Invest-
mentvermögens ist auf die Kapitalanlage 
gemäß einer festgelegten Anlagestrategie 
im Rahmen einer kollektiven Vermögens-
verwaltung mittels der bei ihm eingelegten 
Mittel beschränkt; eine operative Tätigkeit, 
und eine aktive unternehmerische Bewirt-
schaftung der gehaltenen Vermögensge-
genstände sind ausgeschlossen. 

• Das jeweilige Investmentvermögen wird 
unmittelbar oder mittelbar nach dem 
Grundsatz der Risikomischung angelegt. 

• Die Anleger können grundsätzlich jederzeit 
das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile ausü-
ben. 

• Die Vermögensanlage der jeweiligen In-
vestmentvermögen erfolgt insgesamt zu 
mindestens 90 Prozent in die folgenden 
Vermögensgegenstände: 

• Wertpapiere,  
• Geldmarktinstrumente,  
• Derivate,  

• Bankguthaben,  
• Anteile oder Aktien an inländischen 

oder ausländischen Investmentvermö-
gen, welche die Steuerlichen Anlage-
bestimmungen erfüllen oder unter den 
Steuerlichen Bestandsschutz fallen,  

• Beteiligungen an Kapitalgesellschaf-
ten, wenn der Verkehrswert dieser 
Beteiligungen ermittelt werden kann,  

• unverbriefte Darlehensforderungen, 
oder 

• Edelmetalle. 

• Im Rahmen der für das jeweilige Invest-
mentvermögen einzuhaltenden Anlage-
grenzen werden bis zu 20 Prozent des 
Wertes des jeweiligen Investmentvermö-
gens in Beteiligungen an Kapitalgesell-
schaften investiert, die weder zum Handel 
an einer Börse zugelassen noch in einem 
anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind.   

• Die Höhe der Beteiligung des jeweiligen 
Investmentvermögens an einer Kapitalge-
sellschaft muss unter 10 Prozent des Kapi-
tals des jeweiligen Unternehmens liegen. 

• Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur bis zur 
Höhe von 20 Prozent des Wertes des je-
weiligen Investmentvermögens aufge-
nommen werden.  

• Die Anlagebedingungen des jeweiligen 
Investmentvermögens müssen bei AIF die 
vorstehenden Anforderungen und bei 
OGAW die einschlägigen aufsichtsrechtli-
chen Vorgaben wiedergeben. 

 
Investmentanteile an OGAW und Gemisch-
ten Sondervermögen 
 
Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des 
Wertes der Fonds in Anteile an OGAW  und 
Gemischten Sondervermögen (auch in der 
Rechtsform der Investmentaktiengesellschaft 
mit veränderlichem Kapital) sowie vergleichba-
ren offenen ausländischen Investmentvermö-
gen („ OGAW-Zielfonds“  bzw. „ Gemischte 
Zielfonds“ ) anlegen. Diese können ihrerseits 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankgut-
haben, Derivate und Anteile an anderen In-
vestmentvermögen erwerben oder halten. 

Die Gesellschaft erwirbt für die Fonds über-
wiegend Anteile in Mitgliedsstaaten der EU, 
des EWR und G20. 
 
Die OGAW- und Gemischten Zielfonds dürfen 
nach ihren Anlagebedingungen höchstens 10 
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Prozent in Anteile an anderen offenen Invest-
mentvermögen investieren. Diese Beschrän-
kung gilt nicht für Gemischte Zielfonds, die 
ausschließlich in Bankguthaben, Geldmarktin-
strumente und bestimmte Wertpapiere mit 
hoher Liquidität investieren.   
 
Für Anteile an Gemischten Zielfonds gelten 
darüber hinaus folgende Anforderungen:  

• Der Zielfonds muss nach Rechtsvorschrif-
ten zugelassen worden sein, die ihn einer 
wirksamen öffentlichen Aufsicht zum 
Schutz der Anleger unterstellen, und es 
muss eine ausreichende Gewähr für eine 
befriedigende Zusammenarbeit zwischen 
den Aufsichtsbehörden bestehen. 

• Das Schutzniveau der Anleger muss 
gleichwertig zu dem Schutzniveau eines 
Anlegers in einem inländischen OGAW 
sein, insbesondere im Hinblick auf Tren-
nung von Verwahrung der Vermögensge-
genstände, für die Kreditaufnahme und -
gewährung sowie für Leerverkäufe von 
Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. 

• Die Geschäftstätigkeit des Zielfonds muss 
Gegenstand von Jahres- und Halbjahresbe-
richten sein und den Anlegern erlauben, 
sich ein Urteil über das Vermögen und die 
Verbindlichkeiten sowie die Erträge und die 
Transaktionen im Berichtszeitraum zu bil-
den. 

• Der Zielfonds muss ein offener Publikums-
fonds sein, bei dem die Anzahl der Anteile 
nicht zahlenmäßig begrenzt ist und die An-
leger ein Recht zur Rückgabe der Anteile 
haben. 

 
In Anteile an einem einzigen OGAW- oder 
Gemischten Zielfonds dürfen nur bis zu 20 
Prozent des Wertes des einzelnen Fonds an-
gelegt werden. Die Gesellschaft darf für Rech-
nung des einzelnen Fonds nicht mehr als 25 
Prozent der ausgegebenen Anteile eines 
OGAW- oder Gemischten Zielfonds erwerben. 
 
Anteile an Sonstigen Sondervermögen 
 
Weiterhin darf die Gesellschaft bis zu 10 Pro-
zent des Wertes der Fonds in Anteile an Sons-
tigen Sondervermögen (auch in der Rechts-
form der Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital) sowie vergleichbaren 
offenen ausländischen Investmentvermögen 
(„ Sonstige Zielfonds“ ) anlegen. Diese können 
ihrerseits Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, 
Bankguthaben, Derivate, Anteile an anderen 

Investmentvermögen, Edelmetalle und unver-
briefte Darlehensforderungen erwerben. Diese 
können zudem kurzfristige Kredite bis zu 20 
Prozent des Wertes des Fonds aufnehmen, 
sofern die Bedingungen der Kreditaufnahme 
marktüblich sind und die Verwahrstelle der 
Kreditaufnahme zustimmt. Die mit einer Kre-
ditaufnahme verbundenen Risiken sind im 
Abschnitt „ Risikohinweise - Risiko durch Fi-
nanzierungsliquidität“  dargestellt. 
 
Vergleichbare ausländische Investmentvermö-
gen dürfen nur erworben werden, wenn deren 
Vermögensgegenstände von einer Verwahr-
stelle oder einem Prime Broker verwahrt wer-
den oder die Funktion der Verwahrstelle von 
einer anderen vergleichbaren Einrichtung 
wahrgenommen wird. In ausländische Invest-
mentvermögen aus Staaten, die bei der Be-
kämpfung der Geldwäsche nicht im Sinne 
internationaler Vereinbarungen kooperieren, 
darf die Gesellschaft nicht investieren. 
 

Die Gesellschaft wählt die Zielfonds anhand 
nachfolgend benannter Kriterien aus:  

a)  Quantitative Kriterien: Strategie des Ziel-
fonds, historische Rendite, Höhe und Stabi-
lität der Rendite, historische Wertschwan-
kung sowie Korrelation zu anderen Ziel-
fonds 

b)  Qualitative Kriterien: Erfahrung und Qualifi-
kation des Zielfondsmanagements, Integri-
tät des Managements, Risikomanagement 
und Erfahrung der Fondsadministration. 

Die Gewichtung der Kriterien kann abhängig 
von der vorhandenen Datenbasis und der Stra-
tegien der Zielfonds variieren. 
 
Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des 
Wertes der Fonds an ausländischen Invest-
mentvermögen erwerben, die nicht einer Auf-
sicht unterliegen, deren Anlagepolitik mit in-
ländischen Sonstigen Sondervermögen jedoch 
vergleichbar ist.   
 
Die Gesellschaft für die Fonds darf Anteile an 
Sonstigen Zielfonds nur erwerben, soweit 
diese nach ihren Anlagebedingungen oder der 
Satzung nicht in Anteilen an anderen Invest-
mentvermögen anlegen dürfen. Diese Be-
schränkung gilt nicht für Sonstige Zielfonds, 
die ausschließlich in Bankguthaben, Geld-
marktinstrumente und bestimmte Wertpapiere 
mit hoher Liquidität investieren. Die Gesell-
schaft darf für den jeweiligen Fonds nicht in 
mehr als zwei Sonstige Zielfonds vom gleichen 
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Emittenten oder Fondsmanager investiert 
werden.  
 
Die Gesellschaft darf für Rechnung des jewei-
ligen Fonds nicht mehr als 25 Prozent der aus-
gegebenen Anteile eines Sonstigen Zielfonds 
erwerben. Darüber hinaus darf die Gesell-
schaft in Anteilen an Sonstigen Sondervermö-
gen insgesamt nur bis zu 10 Prozent des Wer-
tes des jeweiligen Fonds anlegen; diese Anla-
gegrenze umfasst auch Single-Hedgefonds-
Anteile, die von der Gesellschaft weiter gehal-
ten werden dürfen (siehe Abschnitt „ Anlage-
ziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen- 
Vermögensgegenstände - Hedgefondsantei-
le“ ). 
 
Die Rücknahme der Anteile an Sonstigen 
Zielfonds kann nur zu bestimmten Termi-
nen möglich sein, soweit der Gesamtwert 
einer Rückgabeorder eines Anlegers einen 
bestimmten Betrag überschreitet. In die-
sem Fall muss die Gesellschaft die Rück-
nahmeorder schriftlich unter Einhaltung 
einer Rückgabefrist stellen. Die Gesellschaft 
kann die Rücknahmeorder nicht widerru-
fen.   
 
Single-Hedgefonds-Anteile 
 
Seit Inkrafttreten des KAGB am 22. Juli 2013 
dürfen für die Fonds bestimmte Arten von 
Investmentanteilen nicht mehr erworben wer-
den, deren Erwerb unter dem Investmentge-
setz erlaubt war. Hierbei handelt es sich um  

• Single-Hedgefonds-Anteile. 
 
Soweit die Gesellschaft Single-Hedgefonds-
Anteile vor dem 22. Juli 2013 erworben hat, 
dürfen diese jedoch für die Fonds weiter ge-
halten werden, wenn ihr Erwerb auf Grundlage 
der im Erwerbszeitpunkt gültigen Anlagebe-
dingungen des jeweiligen Fonds zulässig war.   
 
Information der Anleger bei Aussetzung der 
Rücknahme von Zielfondsanteilen 
 
Zielfonds können im gesetzlichen Rahmen 
zeitweise die Rücknahme von Anteilen ausset-
zen. Dann kann die Gesellschaft die Anteile an 
dem Zielfonds nicht bei der Verwaltungsge-
sellschaft oder Verwahrstelle des Zielfonds 
gegen Auszahlung des Rücknahmepreises 
zurückgeben (siehe auch den Abschnitt „ Risi-
kohinweise –  Risiken im Zusammenhang mit 
der Investition in Investmentanteile“ ). Auf der 
Internetseite der Gesellschaft ist unter 
www.inka-kag.de aufgeführt, ob und in wel-

chem Umfang die Fonds Anteile von Zielfonds 
halten, die derzeit die Rücknahme von Anteilen 
ausgesetzt haben. 
 
Wertpapier-Darlehensgeschäfte  
 
Die im einzelnen Fonds gehaltenen Wertpapie-
re können darlehensweise gegen marktge-
rechtes Entgelt an Dritte übertragen werden. 
Hierbei kann der gesamte Bestand des Fonds 
an Wertpapieren nur auf unbestimmte Zeit als 
Wertpapier-Darlehen an Dritte übertragen 
werden. Die Gesellschaft hat jederzeit die 
Möglichkeit, das Darlehensgeschäft zu kündi-
gen. Es muss vertraglich vereinbart werden, 
dass nach Beendigung des Darlehensge-
schäfts dem Fonds Wertpapiere gleicher Art, 
Güte und Menge innerhalb der üblichen Ab-
wicklungszeit zurück übertragen werden. Alle 
an einen Darlehensnehmer bzw. konzernange-
hörige Unternehmen übertragenen Wertpapie-
re dürfen 10 Prozent des Wertes des jeweili-
gen Fonds nicht übersteigen. Voraussetzung 
für die darlehensweise Übertragung von Wert-
papieren ist, dass dem Fonds ausreichende 
Sicherheiten gewährt werden. Hierzu können 
Guthaben abgetreten oder verpfändet bzw. 
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente über-
eignet oder verpfändet werden. Die Erträge 
aus der Anlage der Sicherheiten stehen dem 
jeweiligen Fonds zu.  
 
Die Gesellschaft kann sich eines organisierten 
Systems zur Vermittlung und Abwicklung von 
Wertpapier-Darlehen bedienen. Bei der Ver-
mittlung und Abwicklung von Wertpapier-
Darlehen über das organisierte System kann 
auf die Stellung von Sicherheiten verzichtet 
werden, da durch die Bedingungen dieses 
Systems die Wahrung der Interessen der An-
leger gewährleistet ist. Bei Abwicklung von 
Wertpapier-Darlehen über organisierte Syste-
me dürfen die an einen Darlehensnehmer 
übertragenen Wertpapiere 10 Prozent des 
Wertes des Fonds übersteigen. 
 
Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, die Zin-
sen aus darlehensweise erhaltenen Wertpa-
pieren bei Fälligkeit an die Verwahrstelle für 
Rechnung des Fonds zu zahlen.  
Sofern für die Fonds Wertpapier-
Darlehensgeschäfte getätigt werden, erfolgt 
dies unter Einschaltung eines externen Dienst-
leisters. Die konkrete Benennung dieser 
Dienstleistung sowie Angaben zur Unabhän-
gigkeit von der Gesellschaft und der Verwahr-
stelle erfolgen im Jahresbericht, sofern Wert-

http://www.inka-kag.de
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papier-Darlehensgeschäfte tatsächlich getätigt 
werden. 
 
Gelddarlehen darf die Gesellschaft Dritten für 
Rechnung der Fonds nicht gewähren. 
 
Pensionsgeschäfte 
 
Die Gesellschaft führt aktuell keine Pensions-
geschäfte für Rechnung der Fonds durch. 
 
Sicherheitenstrategie 
 
Im Rahmen von Derivategeschäften kann die 
Gesellschaft auf Rechnung des jeweiligen 
Fonds Sicherheiten entgegennehmen. Im 
Rahmen von Wertpapier-Darlehens- und Pen-
sionsgeschäften nimmt die Gesellschaft auf 
Rechnung des jeweiligen Fonds Sicherheiten 
entgegen. Die Sicherheiten dienen dazu, das 
Ausfallrisiko des Vertragspartners dieser Ge-
schäfte ganz oder teilweise zu reduzieren. 
 
Arten der zulässigen Sicherheiten 
 
Die zulässigen Sicherheiten entsprechen den 
Anforderungen des § 27 Abs. 7 Derivatever-
ordnung und bei Wertpapier-
Darlehensgeschäften zusätzlich den Anforde-
rungen des § 200 Abs. 2 KAGB. 
 
Als Sicherheiten im Rahmen von OTC-
Derivategeschäften akzeptiert die Gesellschaft 
lediglich folgende Sicherheiten: 
 

• Barsicherheiten in EURO, US Dollar 
und Britischem Pfund 

• EURO-Staatsanleihen von Mitglieds-
staaten der Europäischen Union mit 
einem Mindestrating von A 

• Staatsanleihen der Länder USA und 
Großbritannien. 

 
Die Gesellschaft akzeptiert bei Wertpapierdar-
lehensgeschäften und Wertpapierpensionsge-
schäften folgende Vermögensgegenstände als  
Sicherheiten: 
 

• Barsicherheiten in EURO, US Dollar 
und Britischem Pfund 

• EURO-Staatsanleihen von Mitglieds-
staaten der Europäischen Union mit 
einem Mindestrating von A 

• Staatsanleihen der Länder USA und 
Großbritannien. 

 
 

Umfang der Besicherung 
 
Wertpapier-Darlehensgeschäfte werden in 
vollem Umfang besichert. Der Kurswert der als 
Darlehen übertragenen Wertpapiere bildet 
dabei zusammen mit den zugehörigen Erträ-
gen den Sicherungswert. Die Leistung der 
Sicherheiten durch den Darlehensnehmer darf 
den Sicherungswert zuzüglich eines marktübli-
chen Aufschlags nicht unterschreiten.  
 
Im Übrigen müssen Derivate-, Wertpapier-
Darlehens- und Pensionsgeschäfte in einem 
Umfang besichert sein, der sicherstellt, dass 
der Anrechnungsbetrag für das Ausfallrisiko 
des jeweiligen Vertragspartners fünf Prozent 
des Wertes des einzelnen Fonds nicht über-
schreitet. Ist der Vertragspartner ein Kreditin-
stitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den EWR oder in einem Dritt-
staat, in dem gleichwertige Aufsichtsbestim-
mungen gelten, so darf der Anrechnungsbe-
trag für das Ausfallrisiko zehn Prozent des 
Wertes des einzelnen Fonds betragen. 
 
Strategie für Abschläge der Bewertung 
(Haircut-Strategie) 
 
Die Gesellschaft wendet im Rahmen der Si-
cherheitenstellung marktübliche Haircuts an. 
Maßgebliche Kriterien zur Bestimmung der 
Haircuts sind die Liquidität der Sicherheiten, 
das Marktrisiko, sowie ggf. die Bonität des 
Emittenten und die Restlaufzeit. So wird in der 
Regel für die von der Gesellschaft akzeptierten 
Barsicherheiten kein Haircut vereinbart. Bei 
den von der Gesellschaft akzeptierten Staats-
anleihen betragen die Haircuts in der Regel 
zwischen einem Prozent (bei kurzen Restlauf-
zeiten) und 13 Prozent (bei langen Restlaufzei-
ten). Die Haircuts können bei sich ändernden 
Marktgegebenheiten angepasst werden. 
 
Anlage von Barsicherheiten  
 
Barsicherheiten in Form von Bankguthaben 
dürfen nur auf Sperrkonten bei der Verwahr-
stelle des einzelnen Fonds oder mit ihrer Zu-
stimmung bei einem anderen Kreditinstitut 
gehalten werden. Die Wiederanlage darf nur in 
Staatsanleihen von hoher Qualität oder in 
Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur 
erfolgen. 
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Verwahrung von Wertpapieren als Sicher-
heit 
 
Die Gesellschaft kann für Rechnung des ein-
zelnen Fonds im Rahmen von Derivatege-
schäften Wertpapiere als Sicherheit entgegen 
nehmen. Im Rahmen von Wertpapier-
Darlehens- und Pensionsgeschäften nimmt die 
Gesellschaft auf Rechnung des einzelnen 
Fonds Sicherheiten entgegen.  Diese Wertpa-
piere müssen bei der Verwahrstelle oder mit 
deren Zustimmung bei einem anderen geeig-
neten Kreditinstitut verwahrt werden. 
 
Gewährung von Sicherheiten 
 
Sofern die Gesellschaft für die Fonds Besiche-
rungen durchführt, erfolgt dies auf Basis stan-
dardisierter Besicherungsanhänge bzw. Credit 
Support Annexes. Die Besicherungsparameter 
werden in Einklang mit den regulatorischen 
Vorgaben festgelegt. Als Sicherheiten im 
Rahmen von OTC-Derivategeschäften gewährt 
die Gesellschaft lediglich folgende Sicherhei-
ten: 
 

• Barsicherheiten in EURO, US Dollar 
und Britischem Pfund 

• EURO-Staatsanleihen von Mitglieds-
staaten der Europäischen Union mit 
einem Mindestrating von A 

• Staatsanleihen der Länder USA und 
Großbritannien. 

 
Kreditaufnahme 
 
Die Aufnahme von kurzfristigen Krediten für 
gemeinschaftliche Rechnung der Anleger ist 
bis zu 10 Prozent des Wertes des jeweiligen 
Fonds zulässig, sofern die Bedingungen der 
Kreditaufnahme marktüblich sind und die Ver-
wahrstelle der Kreditaufnahme zustimmt. 
 
Hebelwirkung (Leverage) 
 
Leverage bezeichnet das Verhältnis zwischen 
dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinven-
tarwert. Jede Methode, mit der die Verwal-
tungsgesellschaft den Investitionsgrad eines 
von ihr verwalteten Investmentvermögens 
erhöht (Hebelwirkung), wirkt sich auf den Le-
verage aus. Solche Methoden sind der Ab-
schluss von Wertpapier-Darlehen, Kreditauf-
nahmen, der Erwerb von Derivaten mit einge-
betteter Hebelfinanzierung oder andere Me-
thoden zur Erhöhung des Investitionsgrades.  
Die Möglichkeit der Nutzung von Derivaten 
und des Abschlusses von Wertpapier-

Darlehensgeschäften wird im Abschnitt „ Anla-
geziele, -strategie, -grundsätze und -grenzen –  
Vermögensgegenstände –  Derivate bzw. –
Wertpapier-Darlehensgeschäfte“  dargestellt. 
Die Möglichkeit zur Kreditaufnahme ist im 
Abschnitt „ Anlageziele, -strategie, -grundsätze 
und -grenzen –  Kreditaufnahme“  erläutert. 
 
Das Risiko des einzelnen Fonds wird sowohl 
nach der sogenannten Bruttomethode als auch 
nach der sogenannten Commitmentmethode 
berechnet. In beiden Fällen ist das Risiko die 
Summe der absoluten Werte aller Positionen 
des Fonds, die entsprechend den gesetzlichen 
Vorgaben bewertet werden. Im Unterschied 
zur Bruttomethode sind bei der Commitment-
methode einzelne Derivatgeschäfte oder 
Wertpapierpositionen miteinander zu verrech-
nen (Berücksichtigung sogenannter Netting- 
und Hedging-Vereinbarungen).  
 
Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der 
Bruttomethode berechnete Risiko des jeweili-
gen Fonds seinen Nettoinventarwert um das 
4-fache und das nach der Commitmentmetho-
de berechnete Risiko des jeweiligen Fonds 
seinen Nettoinventarwert um das 3-fache nicht 
übersteigt. Abhängig von den Marktbedingun-
gen kann der Leverage jedoch schwanken, so 
dass es trotz der ständigen Überwachung 
durch die Gesellschaft zu Überschreitungen 
der angegebenen Höchstmaße kommen kann. 
 
Bewertung 
 
Allgemeine Regeln für die Vermögensbe-
wertung 
 
An einer Börse zugelassenen/an einem organi-
sierten Markt gehandelte Vermögensgegen-
stände  
 
Vermögensgegenstände, die zum Handel an 
einer Börse zugelassen sind oder an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind sowie Bezugsrechte 
für den Fonds werden zum letzten verfügbaren 
handelbaren Kurs, der eine verlässliche Bewer-
tung gewährleistet, bewertet, sofern im nach-
folgenden Abschnitt „ Besondere Regeln für 
die Bewertung einzelner Vermögensgegen-
stände“  nicht anders angegeben. 
 
Nicht an Börsen notierte oder organisierten 
Märkten gehandelte Vermögensgegenstände 
oder Vermögensgegenstände ohne handelba-
ren Kurs  
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Vermögensgegenstände, die weder zum Han-
del an Börsen zugelassen sind noch in einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind oder für die kein 
handelbarer Kurs verfügbar ist, werden zu dem 
aktuellen Verkehrswert bewertet, der bei sorg-
fältiger Einschätzung nach geeigneten Bewer-
tungsmodellen unter Berücksichtigung der 
aktuellen Marktgegebenheiten angemessen 
ist, sofern im nachfolgenden Abschnitt „ Be-
sondere Regeln für die Bewertung einzelner 
Vermögensgegenstände“  nicht anders ange-
geben. Unter dem Verkehrswert ist der Betrag 
zu verstehen, zu dem der jeweilige Vermö-
gensgegenstand in einem Geschäft zwischen 
sachverständigen, vertragswilligen und unab-
hängigen Geschäftspartnern ausgetauscht 
werden könnte. Der Verkehrswert kann ent-
sprechend § 26 Abs. 2 KARBV auf der Grund-
lage eines Bewertungsmodells ermittelt wer-
den, das auf einer anerkannten und geeigne-
ten Methodik beruht. 
 
Besondere Regeln für die Bewertung ein-
zelner Vermögensgegenstände 
 
Nichtnotierte Schuldverschreibungen und 
Schuldscheindarlehen 
 
Für die Bewertung von Schuldverschreibun-
gen, die nicht zum Handel an einer Börse zu-
gelassen oder an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezogen 
sind (z. B. nicht notierte Anleihen, Commercial 
Papers und Einlagenzertifikate), und für die 
Bewertung von Schuldscheindarlehen werden 
die Credit Spreads von Schuldverschreibungen 
und Anleihen vergleichbarer Aussteller mit 
entsprechender Laufzeit und Verzinsung ne-
ben den entsprechenden Zinskurven als 
Marktparameter für die theoretische Bewer-
tung mittels eigener Bewertungsmodelle ver-
wendet. 
 
Optionsrechte und Terminkontrakte  
 
Die zu dem Fonds gehörenden Optionsrechte 
und Verbindlichkeiten aus einem Dritten einge-
räumten Optionsrechten, die zum Handel an 
einer Börse zugelassen oder an einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in diesen 
einbezogen sind, werden zu dem jeweils letz-
ten verfügbaren handelbaren Kurs (Settle-
mentpreis der jeweiligen Börse), der eine ver-
lässliche Bewertung gewährleistet, bewertet. 
Das gleiche gilt für Forderungen und Verbind-
lichkeiten aus für Rechnung des Fonds ver-
kauften Terminkontrakten. Die zu Lasten des 

Fonds geleisteten Einschüsse werden unter 
Einbeziehung der am Börsentag festgestellten 
Bewertungsgewinne und Bewertungsverluste 
zum Wert des Fonds hinzugerechnet. 
 
Bankguthaben, Festgelder, Investmentanteile 
und Darlehen  
 
Bankguthaben werden grundsätzlich zu ihrem 
Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen 
bewertet.  
 
Festgelder werden zum Verkehrswert bewer-
tet, sofern das Festgeld jederzeit kündbar ist 
und die Rückzahlung bei der Kündigung nicht 
zum Nennwert zuzüglich Zinsen erfolgt.  
 
Anteile an Investmentvermögen werden 
grundsätzlich mit ihrem letzten festgestellten 
Rücknahmepreis angesetzt oder zum letzten 
verfügbaren handelbaren Kurs, der eine ver-
lässliche Bewertung gewährleistet. Stehen 
diese Werte nicht zur Verfügung, werden  
Anteile an Investmentvermögen zu dem aktu-
ellen Verkehrswert bewertet, der bei sorgfälti-
ger Einschätzung nach geeigneten Bewer-
tungsmodellen unter Berücksichtigung der 
aktuellen Marktgegebenheiten angemessen 
ist. 
Für Rückerstattungsansprüche aus Darlehens-
geschäften ist der jeweilige Kurswert der als 
Darlehen übertragenen Vermögensgegenstän-
de maßgebend. 
 
Auf ausländische Währung lautende Vermö-
gensgegenstände 
 
Auf ausländische Währung lautende Vermö-
gensgegenstände werden unter Zugrundele-
gung der tagesaktuellen Devisenkurse Reuters 
Fixing 16:00 Uhr GMT der Währung in Euro 
umgerechnet. 
 
Teilinvestmentvermögen 
 
Die Fonds sind nicht Teilinvestmentvermögen 
einer Umbrella-Konstruktion. 
 
 
Anteile  
 
Die Rechte der Anleger werden bei Errichtung 
der Fonds ausschließlich in Globalurkunden 
verbrieft. Diese Globalurkunden werden bei 
einer Wertpapier-Sammelbank verwahrt. Ein 
Anspruch des Anlegers auf Auslieferung ein-
zelner Anteilscheine besteht nicht. Der Erwerb 
von Anteilen ist nur bei Depotverwahrung 
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möglich. Die Anteilscheine lauten auf den In-
haber und sind über einen Anteil oder eine 
Mehrzahl von Anteilen ausgestellt. Mit der 
Übertragung eines Anteilscheins gehen auch 
die darin verbrieften Rechte über. 
 
Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
 
Ausgabe von Anteilen 
 
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile ist 
grundsätzlich nicht beschränkt. Die Anteile 
können bei der Verwahrstelle erworben wer-
den. Sie werden von der Verwahrstelle zum 
Ausgabepreis ausgegeben, der dem Nettoin-
ventarwert pro Anteil („ Anteilwert“ ) zuzüglich 
eines Ausgabeaufschlags entspricht. Daneben 
ist der Erwerb über die Vermittlung Dritter 
möglich, hierbei können zusätzliche Kosten 
entstehen. Die Gesellschaft behält sich vor, 
die Ausgabe von Anteilen vorübergehend oder 
vollständig einzustellen. 
 
Rücknahme von Anteilen 
 
Die Anleger können bewertungstäglich die 
Rücknahme von Anteilen verlangen, sofern die 
Gesellschaft die Anteilrücknahme nicht vo-
rübergehend ausgesetzt hat (siehe Abschnitt 
„ Aussetzung der Rücknahme). Rücknahmeor-
ders sind bei der Verwahrstelle zu stellen.  
 
Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Anteile zu 
dem am Abrechnungsstichtag geltenden 
Rücknahmepreis zurückzunehmen, der dem an 
diesem Tag ermittelten Anteilwert entspricht. 
Die Rücknahme kann auch durch die Vermitt-
lung Dritter erfolgen, hierbei können zusätzli-
che Kosten entstehen. 
 
Abrechnung bei Anteilausgabe und –
rücknahme 
 
Die Gesellschaft trägt dem Grundsatz der An-
legergleichbehandlung Rechnung, indem sie 
sicherstellt, dass sich kein Anleger durch den 
Kauf oder Verkauf von Anteilen zu bereits be-
kannten Anteilwerten Vorteile verschaffen 
kann. Sie setzt deshalb einen täglichen Order-
annahmeschluss fest. Die Abrechnung von 
Ausgabe- und Rücknahmeorders, die bis zum 
Orderannahmeschluss bei der Verwahrstelle 
oder der Gesellschaft eingehen, erfolgt spätes-
tens an dem auf den Eingang der Order fol-
genden Wertermittlungstag 
(=Abrechnungstag) zu dem dann ermittelten 
Anteilwert. Orders, die nach dem Annahme-
schluss bei der Verwahrstelle oder bei der 

Gesellschaft eingehen, werden spätestens am 
übernächsten Wertermittlungstag 
(=Abrechnungstag) zu dem dann ermittelten 
Anteilwert abgerechnet. Der Orderannahme-
schluss für die Fonds ist auf der Homepage 
der Gesellschaft unter www.inka-kag.de veröf-
fentlicht. Er kann von der Gesellschaft jeder-
zeit geändert werden. 
 
Aufträge, die bis 08:00 Uhr an einem Bewer-
tungstag bei der Verwahrstelle eingegangen 
sind, werden auf der Grundlage des Anteilwer-
tes dieses Bewertungstages abgerechnet. Die 
Wertstellung (Valuta) des Gegenwertes erfolgt 
zwei Tage nach Abrechnung.  
 
Darüber hinaus können Dritte die Anteilausga-
be bzw. –  rücknahme vermitteln, z. B. die de-
potführende Stelle. Dabei kann es zu längeren 
Abrechnungszeiten kommen. Auf die unter-
schiedlichen Abrechnungsmodalitäten der 
depotführenden Stellen hat die Gesellschaft 
keinen Einfluss. 
 
Aussetzung der Anteilrücknahme  
 
Die Gesellschaft kann die Rücknahme der 
Anteile zeitweilig aussetzen, sofern außerge-
wöhnliche Umstände vorliegen, die eine Aus-
setzung unter Berücksichtigung der Interessen 
der Anleger erforderlich erscheinen lassen. 
Solche außergewöhnlichen Umstände liegen 
insbesondere, aber nicht ausschließlich vor, 
wenn eine Börse, an der ein wesentlicher Teil 
der Wertpapiere des Fonds gehandelt wird, 
außerplanmäßig geschlossen ist, oder wenn 
die Vermögensgegenstände des Fonds nicht 
bewertet werden können. Daneben kann die 
BaFin anordnen, dass die Gesellschaft die 
Rücknahme der Anteile auszusetzen hat, wenn 
dies im Interesse der Anleger oder der Öffent-
lichkeit erforderlich ist. 
 
Der Gesellschaft bleibt es vorbehalten, die 
Anteile erst dann zu dem dann gültigen Rück-
nahmepreis zurückzunehmen oder umzutau-
schen, wenn sie unverzüglich, jedoch unter 
Wahrung der Interessen aller Anleger, Vermö-
gensgegenstände des Fonds veräußert hat. 
Einer vorübergehenden Aussetzung kann ohne 
erneute Wiederaufnahme der Rücknahme der 
Anteile direkt eine Auflösung des Sonderver-
mögens folgen (siehe hierzu den Abschnitt 
„ Auflösung und Verschmelzung des Fonds“ ). 
Die Gesellschaft unterrichtet die Anleger durch 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus in den in diesem Verkaufspros-
pekt bezeichneten elektronischen Informati-

http://www.inka-kag.de
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onsmedien über die Aussetzung und die Wie-
deraufnahme der Rücknahme der Anteile. 
Außerdem werden die Anleger über ihre de-
potführenden Stellen in Papierform oder in 
elektronischer Form informiert. 
 
Liquiditätsmanagement  
 
Rückgaberechte 
 
Die Anleger können von der Gesellschaft  be-
wertungstäglich die Rücknahme der Anteile 
ohne Rückgabeabschlag verlangen. Die Ge-
sellschaft ist verpflichtet, die Anteile zum je-
weils geltenden Rücknahmepreis für Rech-
nung des Fonds zurückzunehmen. Rücknah-
mestelle ist die Verwahrstelle. Der Gesell-
schaft bleibt vorbehalten, die Rücknahme der 
Anteile auszusetzen, wenn außergewöhnliche 
Umstände vorliegen, die eine Aussetzung 
unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anleger erforderlich erscheinen lassen. Die 
Anleger sind über die Aussetzung und Wieder-
aufnahme der Rücknahme der Anteile unver-
züglich mittels eines dauerhaften Datenträgers 
zu unterrichten.  
 
Grundsätze des Liquiditätsrisikomanagements 
 
Die Gesellschaft hat folgende Grundsätze und 
Verfahren festgelegt, die es ihr ermöglichen, 
die Liquiditätsrisiken zu überwachen: 
 
Das Liquiditätsprofil des einzelnen Fonds 
ergibt sich unter Berücksichtigung des Ab-
schnitts „ Anlageziele, -strategie, -grundsätze 
und -grenzen - Anlageziel und – strategie“  wie 
folgt: 
 
Der Fonds darf im Rahmen seiner Anlagestra-
tegie Aktien erwerben. Sofern börsennotiert 
oder in einen vergleichbaren hinreichend liqui-
den aktiven Markt einbezogen, besitzt die 
Instrumentenklasse der Aktien- und aktienähn-
lichen Investments grundsätzlich eine hohe 
Liquidität. Bei Handelsaussetzung oder nicht 
gegebener Börsennotierung bei gleichzeitiger 
fehlender Einbeziehung in einen anderen hin-
reichend liquiden aktiven Markt kann der Er-
werb dieser Vermögensgegenstände mit der 
Gefahr verbunden sein, dass es bei einer Wei-
terveräußerung an Dritte zu Liquiditätsab-
schlägen kommen kann, die einer Veräuße-
rung entgegen stehen können. 
Der Fonds darf im Rahmen seiner Anlagestra-
tegie Renten erwerben. Der Handel dieser 
Vermögensgegenstände kann über Börsen 
vollzogen werden, findet aber im Allgemeinen 

im Over the Counter Markt statt. Entspre-
chend hängt die Liquidität der erworbenen 
Renten und rentenähnlichen Instrumente in 
der Regel von mehreren Einflussfaktoren ab, 
zu der u.a. die Art und Bonität des Emittenten, 
das Volumen und der Zweck der Emission, die 
Übertragbarkeit des Instruments und die Rest-
laufzeit gehören. Die Liquidität dieser Vermö-
gensgegenstände kann eine breite Spanne 
einnehmen und entsprechend hoch sein, der 
Erwerb kann aber auch mit einer mehr oder 
minder großen Gefahr verbunden sein, dass es 
bei einer Weiterveräußerung an Dritte zu Li-
quiditätsabschlägen kommen kann, die einer 
Veräußerung entgegen stehen können. 
Sofern der Fonds Zertifikate erwerben darf, 
hängt die Liquidität dieser Instrumente von 
mehreren Einflussfaktoren ab, zu denen unter 
anderem das Underlying und die Bonität des 
Emittenten zählen können. 
Sofern der Fonds Zielfonds erwerben darf, 
hängt die Liquidität dieses Investments von 
mehreren Einflussfaktoren ab, unter anderem 
von der Auflegung des Zielfonds als geschlos-
sener oder offener Fonds, der Rückgabefrist 
der Zielfondsanteile, der Handelsmöglichkeit 
am Sekundärmarkt und dem Investment-
schwerpunkt des Zielfonds. Grundsätzlich 
besteht bei Zielfonds die Gefahr einer Ausset-
zung der Rücknahme von Anteilen. 
Sofern der Fonds Derivate erwerben darf, 
hängt die Liquidität dieser Instrumente von 
mehreren Einflussfaktoren ab, zu denen insbe-
sondere der Erwerbszweck eines Derivates, 
seine Börsennotierung, der Grad der Standar-
disierung, das Underlying. und die Bonität des 
Kontrahenten gehören. Bei Futures und zu 
besichernden OTC gehandelten Derivaten ist 
zudem die Möglichkeit von Margin- und Colla-
teralforderungen Bestandteil des Liquiditätsri-
sikoprofils. 
 
Die Rücknahmegrundsätze der Gesellschaft 
ergeben sich direkt aus den oben beschriebe-
nen „ Rückgaberechten“ . Bei signifikanten 
Liquiditätsengpässen entscheidet zudem Ge-
schäftsführung der Gesellschaft zusammen 
mit dem Risikoausschuss unter Anhörung des 
Asset Managers über die Notwendigkeit einer 
vorübergehenden Aussetzung der Anteils-
scheinrücknahme oder – ausgabe.  
 
Die Liquiditätsrisiken, die sich auf Ebene des 
Investmentvermögens, der Vermögensgegen-
stände sowie durch erhöhtes Rückgabeverlan-
gen der Anleger ergeben können, überwacht 
die Gesellschaft wie nachfolgend beschrieben: 
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Für jeden Vermögensgegenstand wird eine auf 
Markt- und Stammdaten basierende Liquidi-
tätseinstufung vorgenommen. Darauf aufbau-
end werden pro Fonds die Anteile liquider und 
illiquider Vermögensgegenstände bestimmt. 
Es wird keine dauerhafte Liquiditätsquote vor-
gegeben, stattdessen werden die Anteile li-
quider und illiquider Vermögensgegenstände 
Warnschwellen gegenübergestellt und deren 
Auslastung in ein Ampelsystem überführt.  
Durch Analyse von historischen Nettomittelab-
flüssen unter Berücksichtigung von verfügba-
ren Informationen über die Anlegerstruktur 
werden erwartete und extreme Nettomittelab-
flüsse prognostiziert. Diese berücksichtigen 
insbesondere die Auswirkungen von Groß-
abrufrisiken. Diese Prognosen werden dem 
Anteil liquider Vermögensgegenstände gegen-
übergestellt und die Ergebnisse in ein Ampel-
system überführt. Darüber hinausgehend er-
folgt eine geschäftstägliche Überwachung der 
Nettomittelabflüsse.  
Die Gesellschaft hat für den Fonds adäquate 
Warnschwellen für die Liquiditätsrisiken fest-
gelegt. Sie überwacht die Einhaltung dieser 
Warnschwellen und hat Verfahren bei einer 
Überschreitung festgelegt.  Insbesondere 
erfolgt bei Überschreiten der Warnschwellen 
eine Meldung an den Risikoausschuss der 
Gesellschaft. Dieser entscheidet unter Einbe-
ziehung der Geschäftsleitung und  nötigenfalls 
unter Anhörung des Asset Managers über die 
einzuleitenden Maßnahmen.  
Die von der Gesellschaft eingerichteten Ver-
fahren gewährleisten eine Konsistenz zwi-
schen dem Anteil liquider Vermögensgegen-
stände, den Liquiditätsrisikowarnschwellen 
und den zu erwartenden Nettomittelverände-
rungen.  
 
Die Gesellschaft führt Stresstests durch, mit 
denen sie die Liquiditätsrisiken des Fonds 
bewerten kann. Bezüglich Nettomittelabflüs-
sen erfolgen diese monatlich, bezüglich der 
Liquidität der Vermögensgegenstände quar-
talsweise sowie anlassbezogen. Die Gesell-
schaft führt die Stresstests auf der Grundlage 
zuverlässiger und aktueller quantitativer oder, 
falls dies nicht angemessen ist, qualitativer 
Informationen durch. 
 
Ein Backtesting der implementierten Modelle 
erfolgt jährlich sowie anlassbezogen.   
 
Die Grundsätze des Liquiditätsrisikomanage-
ments werden mindestens jährlich und an-
lassbezogen durch den Risikoausschuss der 

Gesellschaft überprüft und entsprechend aktu-
alisiert. 
 
Börsen und Märkte 
 
Die Anteile der Investmentvermögens können 
bei der Verwahrstelle oder den Vertriebspart-
nern erworben werden. Seitens der Gesell-
schaft ist nicht beabsichtigt, für die Fonds die 
Zulassung zum Handel an einer Börse oder die 
Einbeziehung in einen organisierten Markt zu 
beantragen. 
 
Rechtlich ist es jedoch möglich, dass die Zu-
lassung zum Handel an einer Börse oder die 
Einbeziehung in einen organisierten Markt von 
einer dritten Partei, beispielsweise einem Bör-
senmakler, ohne Kenntnis und Zutun der Ge-
sellschaft erfolgt beziehungsweise bereits 
erfolgt ist. Derartige Bestrebungen werden 
von der Gesellschaft weder unterstützt noch 
wird geprüft, ob solche Zulassungen gegebe-
nenfalls bereits erfolgt sind. Es kann daher 
nicht ausgeschlossen werden, dass die Anteile 
der Fonds auch an anderen Märkten gehandelt 
werden. 
 
Der dem Börsenhandel oder Handel in sonsti-
gen Märkten zugrundeliegende Marktpreis 
wird nicht ausschließlich durch den Wert der 
im Fonds gehaltenen Vermögensgegenstände, 
sondern auch durch Angebot und Nachfrage 
bestimmt. Daher kann dieser Marktpreis von 
dem von der Gesellschaft bzw. der Verwahr-
stelle ermittelten Anteilpreis abweichen. 
 
Faire Behandlung der Anleger und Anteil-
klassen  
 
Alle ausgegebenen Anteile der Fonds HSBC 
Trinkaus Strategie Balanced und HSCB 
Trinkaus Strategie Dynamik haben gleiche 
Ausgestaltungsmerkmale. Anteilklassen wer-
den nicht gebildet.  
 
Der Fonds HSBC Trinkaus Strategie Substanz 
kann aus verschiedenen Anteilklassen beste-
hen. Das bedeutet, die ausgegebenen Anteile 
verbriefen unterschiedliche Ausgestaltungs-
merkmale, je nachdem zu welcher Anteilklasse 
sie gehören. Die Anteilklassen können sich bei 
dem Fonds hinsichtlich der Ertragsverwen-
dung, des Ausgabeaufschlags, der Verwal-
tungsvergütung, der Mindestanlagesumme 
oder einer Kombination dieser Merkmale un-
terscheiden. Aufgrund der unterschiedlichen 
Ausgestaltung kann das wirtschaftliche Ergeb-
nis, das der Anleger mit seinem Investment in 
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den Fonds erzielt, variieren, je nachdem, zu 
welcher Anteilklasse die von ihm erworbenen 
Anteile gehören. Das gilt sowohl für die Rendi-
te, die der Anleger vor Steuern erzielt, als auch 
für die Rendite nach Steuern. Die Bildung von 
Anteilklassen ist jederzeit zulässig und liegt im 
Ermessen der Gesellschaft. Die Rechte der 
Anleger, die Anteile aus bestehenden Anteil-
klassen erworben haben, bleiben von der Bil-
dung neuer Anteilklassen unberührt. Mit den 
Kosten, die anlässlich der Einführung einer 
neuen Anteilscheinklasse anfallen, dürfen aus-
schließlich die Anleger dieser neuen Anteil-
klasse belastet werden. 
 
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist 
nur einheitlich für den ganzen Fonds zulässig, 
er kann nicht für einzelne Anteilklassen oder 
Gruppen von Anteilklassen erfolgen. 
 
Zurzeit haben alle ausgegebenen Anteile des 
Fonds HSBC Trinkaus Strategie Substanz glei-
che Ausgestaltungsmerkmale. Anteilklassen 
wurden bislang nicht gebildet. 
 
Eine Beschreibung der Ausgestaltungen ist 
in diesem Prospekt zum Ende im Abschnitt 
„ Anteilklassen im Überblick“  enthalten. 
 
Die Gesellschaft hat die Anleger der Fonds fair 
zu behandeln. Sie darf im Rahmen der Steue-
rung des Liquiditätsrisikos und der Rücknahme 
von Anteilen die Interessen eines Anlegers 
oder einer Gruppe von Anlegern nicht über die 
Interessen eines anderen Anlegers oder einer 
anderen Anlegergruppe stellen.  
 
Zu den Verfahren, mit denen die Gesellschaft 
die faire Behandlung der Anleger sicherstellt, 
siehe Abschnitt „ Abrechnung bei Anteilausga-
be und – rücknahme“  sowie „ Liquiditätsma-
nagement“ . 
 
Ausgabe- und Rücknahmepreis  
 
Zur Errechnung des Ausgabepreises und des 
Rücknahmepreises für die Anteile ermittelt die 
Gesellschaft unter Kontrolle der Verwahrstelle 
bewertungstäglich den Wert der zum jeweili-
gen Fonds gehörenden Vermögensgegenstän-
de abzüglich der Verbindlichkeiten (Nettoinven-
tarwert). Die Teilung des so ermittelten Netto-
inventarwerts durch die Anzahl der ausgege-
benen Anteile ergibt den Wert jedes Anteils 
("Anteilwert"). 
 
Der Wert für die Anteile der Fonds wird an 
allen deutschen Börsentagen ermittelt. An 

gesetzlichen Feiertagen im Geltungsbereich 
des KAGB, die Börsentage sind, sowie am 24. 
und 31. Dezember jeden Jahres können die 
Gesellschaft und die Verwahrstelle von einer 
Ermittlung des Wertes absehen. Von einer 
Ermittlung des Anteilwerts wird derzeit an 
Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Maifeiertag, 
Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleich-
nam, Tag der Deutschen Einheit, Allerheiligen, 
Heiligabend, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag, 
Silvester abgesehen. 
 
Aussetzung der Errechnung des Ausgabe-
/Rücknahmepreises 
 
Die Gesellschaft kann die Errechnung des 
jeweiligen Ausgabe- und Rücknahmepreises 
zeitweilig unter denselben Voraussetzungen 
wie die Anteilrücknahme aussetzen. Diese 
sind im Abschnitt „ Anteile –  Aussetzung der 
Anteilrücknahme“  näher erläutert. 
 
Ausgabeaufschlag 

Bei Festsetzung des Ausgabepreises wird 
dem Anteilwert ein Ausgabeaufschlag hinzu-
gerechnet. Der Ausgabeaufschlag beträgt für 
den Fonds 
 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced: 3 % 
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik: 5 % 
HSBC Trinkaus Strategie Substanz: 3 % 

des Anteilwertes. 

Der Ausgabeaufschlag kann insbesondere bei 
kurzer Anlagedauer die Wertentwicklung des 
Fonds reduzieren oder sogar ganz aufzehren. 
Der Ausgabeaufschlag stellt im Wesentlichen 
eine Vergütung für den Vertrieb der Anteile 
des Fonds dar. Die Gesellschaft kann den 
Ausgabeaufschlag zur Abgeltung von Ver-
triebsleistungen an etwaige vermittelnde Stel-
len weitergeben. 
 
Darüber hinaus kann die Gesellschaft aus ihrer 
Verwaltungsvergütung sogenannte Vermitt-
lungsfolgeprovisionen für den Vertreib der 
Fondsanteile an Dritte zahlen (siehe Abschnitt 
„ Interessenkonflikte“ ). 
 
Veröffentlichung der Ausgabe- und Rück-
nahmepreise  
 
Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden 
bewertungstäglich auf der Internetseite der 
Gesellschaft (www.inka-kag.de) veröffentlicht. 
 
 



 

47 
 

Kosten  
 
Kosten bei Ausgabe und Rücknahme der 
Anteile 
 
Die Ausgabe und Rücknahme der Anteile 
durch die Verwahrstelle erfolgt zum Ausgabe-
preis (Anteilwert zuzüglich Ausgabeaufschlag) 
bzw. Rücknahmepreis (Anteilwert) ohne Be-
rechnung zusätzlicher Kosten.  
Erwirbt der Anleger Anteile durch Vermittlung 
Dritter, können diese höhere Kosten als den 
Ausgabeaufschlag berechnen. Gibt der Anle-
ger Anteile über Dritte zurück, so können diese 
bei der Rücknahme der Anteile eigene Kosten 
berechnen. 
 
Verwaltungs- und sonstige Kosten 
 
1.  Vergütungen, die an die Gesellschaft zu           

zahlen sind 
 
a) Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung 

des Fonds eine jährliche Vergütung bis zur 
Höhe von x* Prozent des Durchschnitts-
wertes des Fonds, der aus den Werten am 
Ende eines jeden Monats errechnet wird. 
Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteili-
ge Vorschüsse zu erheben 

 
*: 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced: 1,50 %  
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik: 1,50 % 
HSBC Trinkaus Strategie Substanz: 0,70 % 
 
Eine Aufstellung über die den einzelnen 
Anteilkassen aktuell berechneten Vergü-
tungen ist dem Abschnitt „ Anteilklassen 
im Überblick“  zu entnehmen. 

 
b) Die Gesellschaft kann in Fällen, in denen 

für den Fonds gerichtlich oder außergericht-
lich streitige Ansprüche durchgesetzt wer-
den, eine Vergütung von bis zu 5 Prozent 
der für den Fonds - nach Abzug und Aus-
gleich der aus diesem Verfahren für den 
Fonds entstandenen Kosten - vereinnahm-
ten Beträge berechnen. 

 
2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 
 
Die Gesellschaft zahlt aus dem Fonds für den 
Collateral Manager von Derivate-Geschäften 
eine jährliche Vergütung bis zur Höhe von 
0,104 Prozent des Durchschnittswertes des 
                                                   
4 Ein Collateral Manager wurde bislang noch nicht   

beauftragt, sodass die Kosten derzeit nicht anfal-
len. 

Fonds, der aus den Werten am Ende eines 
jeden Monats errechnet wird, maximal jedoch 
30.000 Euro p.a. Sie ist berechtigt, hierauf 
monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. 

 
Der Betrag, der jährlich aus dem Fonds nach 
den vorstehenden Ziffern 1. a) und 2. als Ver-
gütungen entnommen wird, kann insgesamt 
bis zu x* Prozent des Durchschnittswertes des 
Fonds, der aus den Werten am Ende eines 
jeden Monats errechnet wird, betragen, wobei 
die Vergütung des Collateral Managers nach 
vorstehender Ziffer 2. maximal 30.000 Euro 
p.a. beträgt. 

 
*: 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced: 1,60 %  
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik: 1,60 % 
HSBC Trinkaus Strategie Substanz: 0,80 % 
 
Die monatliche Vergütung für die Verwahrstel-
le beträgt 1/12 von höchstens x* Prozent p.a. 
des Wertes des Fonds, errechnet aus dem 
jeweiligen Monatsendwert des Fonds, min-
destens 24.000 EUR p.a. 
 
*: 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced: 0,10 % 
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik: 0,10 % 
HSBC Trinkaus Strategie Substanz: 0,08 % 
 
3. Daneben gehen die folgenden Aufwendun-

gen zu Lasten der Fonds: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, 
ggf. einschließlich der banküblichen Kosten 
für die Verwahrung ausländischer Vermö-
gensgegenstände im Ausland; 

b) Kosten für den Druck und Versand der für 
die Anleger bestimmten gesetzlich vorge-
schriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- 
und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, 
wesentliche Anlegerinformationen); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- 
und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 
Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüt-
tungen oder Thesaurierungen und des Auf-
lösungsberichtes;  

d) Kosten der Erstellung und Verwendung 
eines dauerhaften Datenträgers, außer im 
Fall der Informationen über Fondsver-
schmelzungen und der Informationen über 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Anla-
gegrenzverletzungen oder Berechnungsfeh-
lern bei der Anteilwertermittlung;  

e) Kosten für die Prüfung des Fonds durch 
den Abschlussprüfer des Fonds; 
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f) Kosten für die Bekanntmachung der Be-
steuerungsgrundlagen und der Bescheini-
gung, dass die steuerlichen Angaben nach 
den Regeln des deutschen Steuerrechts 
ermittelt wurden; 

g) Kosten für die Geltendmachung und 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch 
die Gesellschaft für Rechnung des Fonds 
sowie der Abwehr von gegen die Gesell-
schaft zu Lasten des Fonds erhobenen An-
sprüchen; 

h) Gebühren und Kosten, die von staatlichen 
Stellen in Bezug auf den Fonds erhoben 
werden; 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im 
Hinblick auf Fonds; 

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit 
dem Erwerb und/oder der Verwendung 
bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes 
oder Finanzindizes anfallen können; 

k) Kosten für die Beauftragung von Stimm-
rechtsbevollmächtigten; 

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges 
des Fonds durch Dritte; 

m) im Zusammenhang mit den an die Gesell-
schaft, die Verwahrstelle und Dritte zu zah-
lenden Vergütungen sowie den vorstehend 
genannten Aufwendungen anfallende 
Steuern einschließlich der im Zusammen-
hang mit der Verwaltung und Verwahrung 
entstehenden Steuern. 
 

4. Transaktionskosten 
 
Neben den vorgenannten Vergütungen und 
Aufwendungen werden den Fonds die in Zu-
sammenhang mit dem Erwerb und der Veräu-
ßerung von Vermögensgegenständen entste-
henden Kosten belastet. 
 
Max. Höchstvergütung 
 
• Kommissionsentgelte (bei Zwischenkom-

mission je Kommissionär): bis zu 1,5 Pro-
zent 

• Anfallende Lagerstellenvergütung: bis zu 
0,5 Prozent 

• Lieferentgelte der Verwahrstelle: bis zu 0,5 
Prozent 

• Clearingentgelt für Derivategeschäfte: bis 
zu 2,0 Prozent 

 
Die angegebene Höchstvergütung gilt für li-
quide Vermögensgegenstände und Währun-
gen in normalen Marktsituationen und bezieht 

sich auf das jeweils gehandelte Volumen, bei 
Derivaten auf die Anzahl der gehandelten Kon-
trakte. Es können transaktionsabhängige Min-
destentgelte vereinbart sein. Die aufgeführten 
Transaktionskosten sind nicht abschließend. 
 
In Ausnahmefällen treten beim Handel kleiner 
Volumina auf Grund bestehender Minimumge-
bühren der Verwahrstelle, Transaktionsentgel-
te auf, die höher als die hier definierte Ober-
grenze sind. 
 
Die sonstigen erwarteten Kosten, die unter 
Punkt 3 a) - m) als mögliche Aufwendungen 
aufgezählt sind, betragen  x* Prozent vom 
Durchschnittswert der Fonds. Dieser Betrag 
ist eine Schätzung und kann bei nachgewiese-
nen Mehrkosten überschritten werden. Der 
einzelne Fonds wird nur die tatsächlichen Kos-
ten tragen, selbst wenn diese den Höchstbe-
trag unterschreiten oder überschreiten. 
 
*: 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced: 0,12 %  
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik: 0,04 % 
HSBC Trinkaus Strategie Substanz: 0,06% 
 
Besonderheiten beim Erwerb von Invest-
mentanteilen  
 
Investiert der Fonds in andere Investmentver-
mögen, kann für diese eine Verwaltungsvergü-
tung anfallen.  Dies ist auch der Fall, wenn die 
Gesellschaft selbst Verwaltungsgesellschaft 
für diese anderen Fonds ist. Darüber hinaus 
kann gegebenenfalls eine erfolgsabhängige 
Vergütung erhoben werden. Eine solche er-
folgsabhängige Vergütung kann einen be-
trächtlichen Teil der positiven Wertentwicklung 
eines Zielfonds ausmachen. Eine solche er-
folgsabhängige Vergütung kann im Einzelfall 
auch anfallen, wenn die absolute Wertentwick-
lung des Fonds negativ ist. Daneben kann der 
Zielfonds mit Kosten, Provisionen und sonsti-
gen Aufwendungen belastet werden, die den 
Wert des Zielfondsvermögens mindern. Die 
für den Zielfonds anfallenden Kosten können 
im Einzelfall über den marktüblichen Kosten 
liegen. Sie vermindern den Nettoinventarwert 
des Fonds und fallen auch bei einer negativen 
Wertentwicklung des Zielfonds an. 
 
Die laufenden Kosten für die im Fonds gehal-
tenen Zielfondsanteile werden bei der Berech-
nung der Gesamtkostenquote (siehe Abschnitt 
„ Kosten –  Gesamtkostenquote“ ) berücksich-
tigt. 
 



 

49 
 

Im Zusammenhang mit dem Erwerb von Ziel-
fondsanteilen sind die im Abschnitt „ Verwal-
tungs- und sonstige Kosten“  aufgeführten 
Aufwendungen auf Zielfonds-Ebene mittelbar 
oder unmittelbar von den Anlegern des Fonds 
zu tragen. Für die im Zusammenhang mit dem 
Erwerb von Zielfondsanteilen anfallenden Ge-
bühren, Kosten, Steuern, Provisionen und 
sonstigen Aufwendungen, die mittelbar von 
den Anlegern des Fonds zu tragen sind, ist 
kein Höchstbetrag festgelegt. 
 
Im Jahres- und Halbjahresbericht werden die 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 
offen gelegt, die dem Fonds im Berichtszeit-
raum für den Erwerb und die Rücknahme von 
Anteilen an Zielfonds berechnet worden sind. 
Ferner wird die Vergütung offen gelegt, die 
dem Fonds von einer in- oder ausländischen 
Gesellschaft oder einer Gesellschaft, mit der 
die Gesellschaft durch eine wesentliche unmit-
telbare oder mittelbare Beteiligung verbunden 
ist, als Verwaltungsvergütung für die im Fonds 
gehaltenen Zielfondsanteile berechnet wurde. 
 
Angabe einer Gesamtkostenquote  
 
Im Jahresbericht werden die im Geschäftsjahr 
zu Lasten des einzelnen Fonds angefallenen 
Verwaltungskosten offengelegt und als Quote 
des durchschnittlichen Fondsvolumens aus-
gewiesen (Gesamtkostenquote). Die Verwal-
tungskosten setzen sich zusammen aus der 
Vergütung für die Verwaltung des Fonds, der 
Vergütung der Verwahrstelle sowie den Auf-
wendungen, die dem Fonds zusätzlich belastet 
werden können (siehe Abschnitt „ Kosten –  
Verwaltungs- und sonstige Kosten“  sowie „ –
Besonderheiten beim Erwerb von Investmen-
tanteilen“ ). Da der einzelne Fonds einen er-
heblichen Anteil seines Vermögens in andere 
offene Investmentvermögen anlegt, wird dar-
über hinaus die Gesamtkostenquote dieser 
Zielfonds berücksichtigt. Die Gesamtkosten-
quote beinhaltet keine Nebenkosten und Kos-
ten, die beim Erwerb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entstehen (Transak-
tionskosten). Die Gesamtkostenquote wird in 
den wesentlichen Anlegerinformationen als 
sogenannte „ laufende Kosten“  veröffentlicht.  
 
 
 
 
 
 

Wertentwicklung, Ermittlung und Verwen-
dung der Erträge, Geschäftsjahr 
 
Wertentwicklung 
 
Die Wertentwicklung der Fonds wird nach der 
BVI-Methode ermittelt, die wie folgt definiert 
wird: 
 
Die Berechnung der Wertentwicklung des 
Fonds besteht im Vergleich der Inventarwerte 
(Netto-Inventarwerte) zum Beginn und zum 
Ende eines Berechnungszeitraums. Die wäh-
rend des Berechnungszeitraums erfolgten 
Ausschüttungen werden am Tag der Aus-
schüttung stets als zum Inventarwert wieder 
angelegt betrachtet. Der Kapitalertragsteuer- 
(Zinsabschlagsteuer-)Betrag und der Solidari-
tätszuschlag fließen in die Wiederanlage ein. 
Von der Wiederanlage der Ausschüttung muss 
auch deshalb ausgegangen werden, weil ande-
renfalls die Wertentwicklung von ausschütten-
den und thesaurierenden Fonds nicht mitei-
nander vergleichbar ist. 
Die zukünftige Wertentwicklung wird rückbli-
ckend in den Jahres- und Halbjahresberichten 
veröffentlicht werden, die unter www.inka-
kag.de einsehbar sind. 
 
Die Wertentwicklung der Fonds finden Sie am 
Ende des Prospekts. 
 
Die historische Wertentwicklung des Fonds 
ermöglicht keine Prognose für die zukünftige 
Wertentwicklung. 
 
Ermittlung der Erträge, Ertragsausgleichs-
verfahren 
 
Die Fonds erzielen Erträge aus den während 
des Geschäftsjahres angefallenen und nicht 
zur Kostendeckung verwendeten Zinsen, Divi-
denden und Erträgen aus Investmentanteilen. 
Hinzu kommen Entgelte aus Darlehens- und 
Pensionsgeschäften. Weitere Erträge können 
aus der Veräußerung von für Rechnung der 
Fonds gehaltenen Vermögensgegenständen 
resultieren. 
 
Die Gesellschaft wendet für die Fonds ein sog. 
Ertragsausgleichsverfahren an. Das bedeutet, 
dass die während des Geschäftsjahres ange-
fallenen anteiligen Erträge, die der Anteiler-
werber als Teil des Ausgabepreises bezahlen 
muss und die der Verkäufer von Anteilschei-
nen als Teil des Rücknahmepreises vergütet 
erhält, fortlaufend verrechnet werden. Bei der 

http://www.inka-
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Berechnung des Ertragsausgleichs werden die 
angefallenen Aufwendungen berücksichtigt. 
Das Ertragsausgleichsverfahren dient dazu, 
Schwankungen im Verhältnis zwischen Erträ-
gen und sonstigen Vermögensgegenständen 
auszugleichen, die durch Nettomittelzuflüsse 
oder Nettomittelabflüsse aufgrund von Anteil-
ausgaben oder -rückgaben verursacht werden. 
Jeder Nettomittelzufluss liquider Mittel würde 
andernfalls den Anteil der Erträge am Nettoin-
ventarwert des Fonds verringern, jeder Abfluss 
ihn vermehren. 
 
Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichsverfah-
ren bei ausschüttenden Fonds dazu, dass der 
Ausschüttungsbetrag je Anteil nicht durch die 
unvorhersehbare Entwicklung des Fonds bzw. 
des Anteilumlaufs beeinflusst wird. Dabei wird 
in Kauf genommen, dass Anleger, die bei-
spielsweise kurz vor dem Ausschüttungster-
min Anteile erwerben, den auf Erträge entfal-
lenden Teil des Ausgabepreises in Form einer 
Ausschüttung zurückerhalten, obwohl ihr ein-
gezahltes Kapital an dem Entstehen der Erträ-
ge nicht mitgewirkt hat. 
Im Ergebnis führt das Ertragsausgleichverfah-
ren bei thesaurierenden Fonds dazu, dass der 
im Jahresbericht ausgewiesene Ertrag je An-
teil nicht durch die Anzahl der umlaufenden 
Anteile beeinflusst wird. 
 
Bei Fonds mit Anteilklassen führt das Ertrag-
sausgleichsverfahren im Ergebnis dazu, dass 
bei thesaurierenden Anteilklassen der im Jah-
resbericht ausgewiesene Ertrag je Anteil nicht 
durch die Anzahl der umlaufen-den Anteile 
beeinflusst wird und dass bei aus-schüttenden 
Anteilklassen der Ausschüttungsbetrag je An-
teil nicht durch die unvorhersehbare Entwick-
lung des Fonds bzw. des Anteilumlaufs beein-
flusst wird. Dabei wird in Kauf genommen, 
dass Anleger, die beispielsweise kurz vor dem 
Ausschüttungstermin Anteile erwerben, den 
auf Erträge entfallenden Teil des Ausgabeprei-
ses in Form einer Ausschüttung zurückerhal-
ten, obwohl ihr eingezahltes Kapital an dem 
Entstehen der Erträge nicht mitgewirkt hat.  
 
Ertragsverwendung und Geschäftsjahr  
 
Ausschüttung der Erträge 
 
Die Gesellschaft schüttet grundsätzlich die 
während des Geschäftsjahres für Rechnung 
des Fonds HSBC Trinkaus Strategie Substanz 
angefallenen und nicht zur Kostendeckung 
verwendeten Zinsen, Dividenden und Erträge 
aus Investmentanteilen sowie Entgelte aus 

Darlehens- und Pensionsgeschäften –  unter 
Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsaus-
gleichs - jedes Jahr innerhalb von 3 Monaten 
nach Geschäftsjahresende an die Anleger aus. 
Realisierte Veräußerungsgewinne und sonsti-
ge Erträge –  unter Berücksichtigung des zuge-
hörigen Ertragsausgleichs - können ebenfalls 
zur Ausschüttung herangezogen werden. 
 
Soweit die Anteile in einem Depot bei der 
Verwahrstelle verwahrt werden, schreiben 
deren Geschäftsstellen die Ausschüttungen 
kostenfrei gut. Soweit das Depot bei anderen 
Banken oder Sparkassen geführt wird, können 
zusätzliche Kosten entstehen. 
 
Thesaurierung der Erträge 
 
Bei den Fonds HSBC Trinkaus Strategie Balan-
ced und HSBC Trinkaus Strategie Dynamik 
werden die Erträge nicht ausgeschüttet, son-
dern im Fonds wiederangelegt (Thesaurie-
rung). Das Geschäftsjahr der Fonds endet am 
30. April. 
 
 
Auflösung und Verschmelzung des Fonds 
 
Voraussetzungen für die Auflösung des 
Fonds  
 
Die Anleger sind nicht berechtigt, die Auflö-
sung des Fonds zu verlangen. Die Gesellschaft 
kann ihr Recht zur Verwaltung des Fonds kün-
digen unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von mindestens sechs Monaten durch Be-
kanntgabe im Bundesanzeiger und darüber 
hinaus im Jahresbericht oder Halbjahresbe-
richt. Außerdem werden die Anleger über ihre 
depotführenden Stellen in Papierform oder 
elektronischer Form über die Kündigung in-
formiert. Mit dem Wirksamwerden der Kündi-
gung erlischt das Recht der Gesellschaft, den 
Fonds zu verwalten. 
 
Des Weiteren endet das Verwaltungsrecht der 
Gesellschaft, wenn das Insolvenzverfahren 
über ihr Vermögen eröffnet wird oder mit der 
Rechtskraft des Gerichtsbeschlusses, durch 
den der Antrag auf die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens mangels Masse abgewiesen 
wird.  
 
Mit Erlöschen des Verwaltungsrechts der Ge-
sellschaft geht das Verfügungsrecht über den 
Fonds auf die Verwahrstelle über, die den 
Fonds abwickelt und den Erlös an die Anleger 
verteilt, oder mit Genehmigung der BaFin einer 
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anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft die 
Verwaltung überträgt.  
 
Verfahren bei Auflösung des Fonds  
 
Mit dem Übergang des Verfügungsrechts über 
den Fonds auf die Verwahrstelle wird die Aus-
gabe und Rücknahme von Anteilen eingestellt 
und der Fonds abgewickelt. 
 
Der Erlös aus der Veräußerung der Vermö-
genswerte des Fonds abzüglich der noch 
durch den Fonds zu tragenden Kosten und der 
durch die Auflösung verursachten Kosten wer-
den an die Anleger verteilt, wobei diese in 
Höhe ihrer jeweiligen Anteile am Fonds An-
sprüche auf Auszahlung des Liquidationserlö-
ses haben. 
 
Die Gesellschaft erstellt auf den Tag, an dem 
ihr Verwaltungsrecht erlischt, einen Auflö-
sungsbericht, der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht entspricht. Spätestens drei Mo-
nate nach dem Stichtag der Auflösung des 
Fonds wird der Auflösungsbericht im Bundes-
anzeiger bekannt gemacht. Während die Ver-
wahrstelle den Fonds abwickelt, erstellt sie 
jährlich sowie auf den Tag, an dem die Abwick-
lung beendet ist, einen Bericht, der den Anfor-
derungen an einen Jahresbericht entspricht. 
Diese Berichte sind ebenfalls spätestens drei 
Monate nach dem Stichtag im Bundesanzeiger 
bekannt zu machen.  
 
Voraussetzungen für die Verschmelzung 
des Fonds  
 
Alle Vermögensgegenstände dieses Fonds 
dürfen mit Genehmigung der BaFin auf ein 
anderes bestehendes oder durch die Ver-
schmelzung neu gegründetes Investmentver-
mögen übertragen werden. Ist das andere 
Investmentvermögen ein OGAW, muss es 
auch nach der Übertragung die Anforderungen 
an einen OGAW erfüllen, der in Deutschland 
oder in einem anderen EU- oder EWR-Staat 
aufgelegt wurde. Die Übertragung kann auch 
dadurch erfolgen, das sämtliche Vermögens-
gegenstände auf eine bestehende oder durch 
die Verschmelzung neu gegründete inländi-
sche Investmentaktiengesellschaft mit verän-
derlichem Kapital übertragen werden. 
 
Die Übertragung wird zum Geschäftsjahresen-
de des übertragenden Fonds (Übertragungs-
stichtag) wirksam, sofern kein anderer Über-
tragungsstichtag bestimmt wird. 
 

Rechte der Anleger bei der Verschmelzung 
des Fonds 
 
Die Anleger haben bis fünf Arbeitstage vor 
dem geplanten Übertragungsstichtag entwe-
der die Möglichkeit, ihre Anteile ohne weitere 
Kosten zurückzugeben, mit Ausnahme der 
Kosten zur Deckung der Auflösung des Fonds, 
oder ihre Anteile gegen Anteile eines anderen 
offenen Investmentvermögen umzutauschen, 
das/der ebenfalls von der Gesellschaft oder 
einem Unternehmen desselben Konzerns 
verwaltet wird und dessen Anlagegrundsätze 
mit denen des Fonds vergleichbar sind.  
 
Die depotführenden Stellen der Anleger des 
Fonds haben diesen vor dem geplanten Über-
tragungsstichtag mittels Dauerhaftem Daten-
träger Informationen zu den Gründen für die 
Verschmelzung, den potentiellen Auswirkun-
gen für die Anleger, deren Rechte in Zusam-
menhang mit der Verschmelzung sowie zu 
maßgeblichen Verfahrensaspekten zu übermit-
teln. Den Anleger sind zudem die wesentli-
chen Anlegerinformationen für das Invest-
mentvermögen zu übermitteln, auf das die 
Vermögensgegenstände des Fonds übertragen 
werden. Der Anleger muss die vorgenannten 
Informationen mindestens 30 Tage vor Ablauf 
der Frist zur Rückgabe oder Umtausch seines 
Angebots erhalten. 
 
Am Übertragungsstichtag werden die Nettoin-
ventarwerte des Fonds und des übernehmen-
den Investmentvermögens berechnet, das 
Umtauschverhältnis wird festgelegt und der 
gesamte Umtauschvorgang wird vom Ab-
schlussprüfer geprüft. Das Umtauschverhältnis 
ermittelt sich nach dem Verhältnis der Netto-
inventarwerte je Anteil des Fonds und des 
übernehmenden Investmentvermögens zum 
Zeitpunkt der Übernahme. Der Anleger erhält 
die Anzahl von Anteilen an dem Fonds, die 
dem Wert seiner Anteile an dem übertragen-
den Investmentvermögens entspricht.  
 
Sofern die Anleger von ihrem Rückgabe- oder 
Umtauschrecht keinen Gebrauch machen, 
werden sie am Übertragungsstichtag Anleger 
des übernehmenden Investmentvermögens. 
Die Gesellschaft kann gegebenenfalls auch mit 
der Verwaltungsgesellschaft des überneh-
menden Investmentvermögens festlegen, 
dass den Anlegern des Fonds bis zu 10 Pro-
zent des Wertes ihrer Anteile in bar ausgezahlt 
werden. Mit der Übertragung aller Vermö-
genswerte erlischt der Fonds. Findet die Über-
tragung während des laufenden Geschäftsjah-
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res des Fonds statt, muss die Gesellschaft auf 
den Übertragungsstichtag einen Bericht erstel-
len, der den Anforderungen an einen Jahres-
bericht entspricht.  
 
Die Gesellschaft macht im Bundesanzeiger 
und auf www.inka-kag.de bekannt, wenn der 
Fonds auf ein anderes von der Gesellschaft 
verwaltetes Investmentvermögen verschmol-
zen wurde und die Verschmelzung wirksam 
geworden ist. Sollte der Fonds auf ein anderes 
Investmentvermögen verschmolzen werden, 
das nicht von der Gesellschaft verwaltet wird, 
so übernimmt die Verwaltungsgesellschaft die 
Bekanntmachung des Wirksamwerdens der 
Verschmelzung, die das aufnehmende oder 
neu gegründete Investmentvermögen verwal-
tet. 
 
 
Auslagerung 
 
Die Gesellschaft hat die folgenden Tätigkeiten 
ausgelagert: 

• Das Portfoliomanagement für die Fonds 
wurde an HSBC Global Asset Management 
(Deutschland) GmbH, Düsseldorf  

• Die Berechnung des Marktrisikos (Erstellung 
von: Value at Risk Reports, Limit-Reports, 
Backtesting-Reports, Stresstest-Reports) 
wurde an HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, 
Düsseldorf ausgelagert. 

• Die interne Revision wurde an HSBC 
Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf ausge-
lagert. 

• Wesentliche Tätigkeiten der Compliance-
Funktion wurden an die HSBC Trinkaus & 
Burkhardt AG, Düsseldorf, ausgelagert und 
werden durch den dortigen Bereich Compli-
ance wahrgenommen: 

• Durchführung der klassischen Compli-
ance-Aufgaben (u.a. Überwachung von 
Mitarbeitergeschäften, Einhaltung der Gift 
& Entertainment Policy, Monitoring von 
Interessenkonflikten) sowie aller erforder-
lichen Kontrollen, 

• Durchführung der Geldwäscheprävention, 
Prävention der Terrorismusfinanzierung 
und der Betrugsbekämpfung sowie aller 
erforderlichen Kontrollen, 

• Kontrollen im Zusammenhang mit der 
Einhaltung von Sanktionen sowie der Be-
kämpfung sonstiger Straftaten,  

• Stellung des Compliance- und Geldwä-
schebeauftragten sowie etwaiger Vertre-
ter. 

• Vorgeschaltete Tätigkeiten im Rahmen der 
Ermittlung von Anteilwerten (Transaktions-
verarbeitung/-erfassung und Abstimmungstä-
tigkeiten) werden teilweise innerhalb des 
Konzerns (unter organisatorischer Zwischen-
schaltung der HSBC Transaction Services 
GmbH, Düsseldorf und HSBC Global Ser-
vices Limited, London) auf die HSBC Service 
Delivery (Polska) Sp. z o.o., Krakau ausgela-
gert. 

 
Folgende Interessenskonflikte könnten sich 
aus der Auslagerung ergeben: 

• Das Unternehmen HSBC Trinkaus & Burk-
hardt AG, Düsseldorf ist ein mit der Gesell-
schaft verbundenes Unternehmen. 

• Das Unternehmen HSBC Global Asset Ma-
nagement (Deutschland) GmbH, Düsseldorf 
ist ein mit der Gesellschaft verbundenes Un-
ternehmen. 

• HSBC Service Delivery (Polska) Sp. z o.o., 
Krakau, HSBC Transaction Services GmbH, 
Düsseldorf und HSBC Global Services Li-
mited, London sind mit der Gesellschaft ver-
bundene Unternehmen. 

 
 

Interessenkonflikte 
 
Bei der Gesellschaft können folgende Interes-
senskonflikte entstehen: 
 
Die Interessen des Anlegers können mit fol-
genden Interessen kollidieren: 
 
• Interessen der Gesellschaft und der mit die-

ser verbundenen Unternehmen, 
• Interessen der Mitarbeiter der Gesellschaft 

oder 
• Interessen anderer Anleger in diesen oder 

anderen Fonds. 
 

Umstände oder Beziehungen, die Interessens-
konflikte begründen können, umfassen insbe-
sondere:  
 
• Anreizsysteme für Mitarbeiter der Gesell-

schaft, 
• Mitarbeitergeschäfte, 
• Zuwendungen an Mitarbeiter der Gesell-

schaft, 
• Umschichtungen im Fonds, 

http://www.inka-kag.de


 

53 
 

• stichtagsbezogene Aufbesserung der 
Fondsperformance („ window dressing“ ), 

• Geschäfte zwischen der Gesellschaft und 
den von ihr verwalteten Investmentvermö-
gen oder Individualportfolios bzw. 

• Geschäfte zwischen von der Gesellschaft 
verwalteten Investmentvermögen und/oder 
Individualportfolios, 

• Zusammenfassung mehrerer Orders („ block 
trades“ ), 

• Beauftragung von verbundenen Unterneh-
men und Personen, 

• Einzelanlagen von erheblichem Umfang, 
• Transaktionen nach Handelsschluss zum 

bereits absehbaren Schlusskurs des laufen-
den Tages, sogenanntes Late Trading. 

 
Der Gesellschaft können im Zusammenhang 
mit Geschäften für Rechnung der Fonds geld-
werte Vorteile (Broker research, Finanzanaly-
sen, Markt- und Kursinformationssysteme) 
entstehen, die im Interesse der Anleger bei 
den Anlageentscheidungen verwendet wer-
den. 
 
Der Gesellschaft fließen grundsätzlich keine 
Rückvergütungen der aus dem einzelnen 
Fonds an die Verwahrstelle und an Dritte ge-
leisteten Vergütungen und Aufwandserstat-
tungen zu. Sofern abweichend vom Vorste-
henden Rückvergütungen an die Gesellschaft 
geleistet werden, werden diese dem Fonds 
gutgeschrieben. 
 
Anteile von Investmentfonds der Gesellschaft 
werden i.d.R. unter Einschaltung Dritter, d.h. 
von Banken, Finanzdienstleistern, Maklern und 
anderen befugten dritten Personen, vertrieben. 
Der Zusammenarbeit mit diesen Dritten liegt 
zumeist eine vertragliche Vereinbarung zu-
grunde, die festlegt, dass die Gesellschaft den 
Dritten für die Vermittlung der Fondsanteile 
eine bestandsabhängige Vermittlungsfolgepro-
vision zahlt und den Dritten der Ausgabeauf-
schlag ganz oder teilweise zusteht. Die be-
standsabhängige Vermittlungsfolgeprovision 
zahlt die Gesellschaft aus den ihr zustehenden 
Verwaltungsvergütungen, d.h. aus ihrem eige-
nen Vermögen. Auf Wunsch des Anlegers teilt 
die Gesellschaft weitere Einzelheiten zur Zu-
sammensetzung der gezahlten Vermittlungs-
folgeprovisionen mit. 
 
Zum Umgang mit Interessenskonflikten setzt 
die Gesellschaft folgende organisatorische 
Maßnahmen ein, um Interessenskonflikte zu 
ermitteln, ihnen vorzubeugen, sie zu steuern, 
zu beobachten und sie offenzulegen:  

• Bestehen einer Compliance-Abteilung, die 
die Einhaltung von Gesetzen und Regeln 
überwacht und an die Interessenskonflikte 
gemeldet werden müssen. 

• Pflichten zur Offenlegung 
• Organisatorische Maßnahmen wie  

• die Einrichtung von Vertraulichkeitsberei-
chen für einzelne Abteilungen, um dem 
Missbrauch von vertraulichen Informatio-
nen vorzubeugen 

• Zuordnung von Zuständigkeiten, um un-
sachgemäße Einflussnahme zu verhin-
dern 

• die Trennung von Eigenhandel und Kun-
denhandel 

• Verhaltensregeln für Mitarbeiter in Bezug auf 
Mitarbeitergeschäfte, Verpflichtungen zur 
Einhaltung des Insiderrechts 

• Einrichtung von Vergütungssystemen  
• Grundsätze zur Berücksichtigung von Kun-

deninteressen und zur anleger- und anlage-
gerechten Beratung bzw. Beachtung der 
vereinbarten Anlagerichtlinien  

• Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung 
beim Erwerb bzw. Veräußerung von Finan-
zinstrumenten 

• Einrichten von Orderannahmezeiten (Cut-off 
Zeiten) 

 
 
Kurzangaben über steuerrechtliche Vor-
schriften 
 
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften 
gelten nur für Anleger, die in Deutschland 
unbeschränkt steuerpflichtig sind. Dem aus-
ländischen Anleger empfehlen wir, sich vor 
Erwerb von Anteilen an dem in diesem Ver-
kaufsprospekt beschriebenen Fonds mit sei-
nem Steuerberater in Verbindung zu setzen 
und mögliche steuerliche Konsequenzen aus 
dem Anteilserwerb in seinem Heimatland indi-
viduell zu klären. 
 
Der Fonds ist als Zweckvermögen von der 
Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Die 
steuerpflichtigen Erträge des Fonds werden 
jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus 
Kapitalvermögen der Einkommensteuer un-
terworfen, soweit diese zusammen mit sons-
tigen Kapitalerträgen den Sparer-Pauschbetrag 
von jährlich 801,- Euro (für Alleinstehende oder 
getrennt veranlagte Ehegatten) bzw. 1.602,-- 
Euro (für zusammen veranlagte Ehegatten) 
übersteigen. 
 
Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen 
grundsätzlich einem Steuerabzug von 
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25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Ein-
künften aus Kapitalvermögen gehören auch die 
vom Fonds ausgeschütteten Erträge, die aus-
schüttungsgleichen Erträge, der Zwischenge-
winn sowie der Gewinn aus dem An- und Ver-
kauf von Fondsanteilen, wenn diese nach dem 
31. Dezember 2008 erworben wurden bzw. 
werden.5  
 
Der Steuerabzug hat für den Privatanleger 
grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgel-
tungsteuer), so dass die Einkünfte aus Kapital-
vermögen regelmäßig nicht in der Einkom-
mensteuererklärung anzugeben sind. Bei der 
Vornahme des Steuerabzugs werden durch die 
depotführende Stelle grundsätzlich bereits 
Verlustverrechnungen vorgenommen und 
ausländische Quellensteuern angerechnet. 
 
Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Ab-
geltungswirkung, wenn der persönliche Steu-
ersatz geringer ist als der Abgeltungssatz von 
25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünf-
te aus Kapitalvermögen in der Einkommen-
steuererklärung angegeben werden. Das Fi-
nanzamt setzt dann den niedrigeren persönli-
chen Steuersatz an und rechnet auf die per-
sönliche Steuerschuld den vorgenommenen 
Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung). 
 
Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem 
Steuerabzug unterlegen haben (weil z.B. ein 
Gewinn aus der Veräußerung von Fondsantei-
len in einem ausländischen Depot erzielt wird), 
sind diese in der Steuererklärung anzugeben. 
Im Rahmen der Veranlagung unterliegen die 
Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls 
dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder dem 
niedrigeren persönlichen Steuersatz. 
Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen 
befinden, werden die Erträge als Betriebsein-
nahmen steuerlich erfasst. Die steuerliche 
Gesetzgebung erfordert zur Ermittlung der 
steuerpflichtigen bzw. der kapitalertragsteuer-
pflichtigen Erträge eine differenzierte Betrach-
tung der Ertragsbestandteile. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
5  Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 1. Januar 

2009 erworbenen Fondsanteilen sind beim Privat-
anleger steuerfrei. 

Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Wert-
papieren, Gewinne aus Termingeschäften 
und Erträge aus Stillhalterprämien 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, 
Anteilen an Investmentvermögen, eigenkapi-
talähnlichen Genussrechten und Gewinne aus 
Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalt-
erprämien, die auf der Ebene des Fonds erzielt 
werden, werden beim Anleger nicht erfasst, 
solange sie nicht ausgeschüttet werden. Zu-
dem werden die Gewinne aus der Veräuße-
rung der folgenden Kapitalforderungen (sog. 
„ Gute Kapitalforderungen“ ) beim Anleger nicht 
erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet werden: 
 
a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsren-

dite haben,  
b) „ normale“  Anleihen und unverbriefte For-

derungen mit festem Kupon sowie Down-
Rating-Anleihen, Floater und Reverse-
Floater,  

 
c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie 

oder eines veröffentlichten Index für eine 
Mehrzahl von Aktien im Verhältnis 1:1 ab-
bilden,  

d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und 
Wandelanleihen, 

 
e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) 

gehandelte Gewinnobligationen und 
Fremdkapital-Genussrechte und 

 
f) „ cum“ -erworbene Optionsanleihen.  
 
Werden Gewinne aus der Veräußerung der 
o.g. Wertpapiere/Kapitalforderungen, Gewinne 
aus Termingeschäften sowie Erträge aus Still-
halterprämien ausgeschüttet, sind sie grund-
sätzlich steuerpflichtig und unterliegen bei 
Verwahrung der Anteile im Inland dem Steuer-
abzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). 
Ausgeschüttete Gewinne aus der Veräußerung 
von Wertpapieren und Gewinne aus Termin-
geschäften sind jedoch steuerfrei, wenn die 
Wertpapiere auf Ebene des Fonds vor dem 1. 
Januar 2009 erworben bzw. die Terminge-
schäfte vor dem 1. Januar 2009 eingegangen 
wurden. 
Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapital-
forderungen, die nicht in der o.g. Aufzählung 
enthalten sind, sind steuerlich wie Zinsen zu 
behandeln (s.u.). 
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Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge  
 
Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge sind 
beim Anleger grundsätzlich steuerpflichtig. 
Dies gilt unabhängig davon, ob diese Erträge 
thesauriert oder ausgeschüttet werden. Sie 
unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 
Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer). 
 
Vom Steuerabzug kann Abstand genommen 
werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist 
und einen Freistellungsauftrag vorlegt, sofern 
die steuerpflichtigen Ertragsteile 801,- Euro bei 
Einzelveranlagung bzw. 1.602,- Euro bei 
Zusammenveranlagung von Ehegatten nicht 
übersteigen. 
 
Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer 
Bescheinigung für Personen, die voraussicht-
lich nicht zur Einkommenssteuer veranlagt 
werden (sogenannte Nichtveranlagungsbe-
scheinigung, nachfolgend „ NV-
Bescheinigung“ ). 
 
Verwahrt der inländische Anleger die Anteile 
eines steuerrechtlich ausschüttenden Sonder-
vermögens in einem inländischen Depot, so 
nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle 
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem 
festgelegten Ausschüttungstermin ein in aus-
reichender Höhe ausgestellter Freistellungs-
auftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-
Bescheinigung, die vom Finanzamt für die 
Dauer von maximal drei Jahren erteilt wird, 
vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anle-
ger die gesamte Ausschüttung ungekürzt gut-
geschrieben. 
 
Für den Steuerabzug eines Sondervermögens, 
das seine Erträge nicht ausschüttet, stellt der 
Fonds den depotführenden Stellen die Kapital-
ertragsteuer nebst den maximal anfallenden 
Zuschlagsteuern (Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer) zur Verfügung. Die depotfüh-
renden Stellen nehmen den Steuerabzug wie 
im Ausschüttungsfall unter Berücksichtigung 
der persönlichen Verhältnisse der Anleger vor, 
so dass gegebenenfalls auch Kirchensteuer 
abgeführt wird. Soweit der Fonds den depot-
führenden Stellen Beträge zur Verfügung ge-
stellt hat, die nicht abgeführt werden müssen, 
erfolgt eine Erstattung. 
 
Befinden sich die Anteile in einem inländi-
schen Depot, so erhält der Anleger, der seiner 
depotführenden Stelle einen in ausreichender 
Höhe ausgestellten Freistellungsauftrag oder 

eine NV-Bescheinigung vor Ablauf des Ge-
schäftsjahres des Fonds vorlegt, den der de-
potführenden Stelle zur Verfügung gestellten 
Betrag auf seinem Konto gutgeschrieben.  
Sofern der Freistellungsauftrag oder die NV-
Bescheinigung nicht bzw. nicht rechtzeitig 
vorgelegt wird, erhält der Anleger auf Antrag 
von der depotführenden Stelle eine Steuerbe-
scheinigung über den einbehaltenen und abge-
führten Steuerabzug und den Solidaritätszu-
schlag. Der Anleger hat dann die Möglichkeit, 
den Steuerabzug im Rahmen seiner Einkom-
mensteuerveranlagung auf seine persönliche 
Steuerschuld anrechnen zu lassen.  
 
Werden Anteile ausschüttender Sonderver-
mögen nicht in einem Depot verwahrt und 
Ertragsscheine einem inländischen Kreditinsti-
tut vorgelegt (Eigenverwahrung), wird der 
Steuerabzug in Höhe von 25 Prozent zzgl. des 
Solidaritätszuschlags vorgenommen. 
 
Erträge aus der Beteiligung an Personenge-
sellschaften und Gewinne aus der Veräuße-
rung dieser Beteiligungen 
 
Erträge aus der Beteiligung an Personenge-
sellschaften sind beim Anleger steuerlich 
grundsätzlich so zu behandeln, als hätte das 
Sondervermögen diese Erträge direkt erwirt-
schaftet. Gewinne aus der Veräußerung der 
Beteiligung werden so behandelt, als hätte das 
Sondervermögen anteilig die Wirtschaftsgüter 
der Personengesellschaft veräußert, sofern es 
sich um eine vermögensverwaltende Perso-
nengesellschaft handelt. Anderenfalls zählt der 
Gewinn zu den sonstigen Erträgen.  
 
Negative steuerliche Erträge 
 
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung 
mit gleichartigen positiven Erträgen auf der 
Ebene des Fonds, werden diese auf Ebene 
des Fonds steuerlich vorgetragen. Diese kön-
nen auf Ebene des Fonds mit künftigen gleich-
artigen positiven steuerpflichtigen Erträgen der 
Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte 
Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge 
auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wir-
ken sich diese negativen Beträge beim Anle-
ger bei der Einkommensteuer erst in dem 
Veranlagungszeitraum (Steuerjahr) aus, in dem 
das Geschäftsjahr des Fonds endet bzw. die 
Ausschüttung für das Geschäftsjahr des Fonds 
erfolgt, für das die negativen steuerlichen Er-
träge auf Ebene des Fonds verrechnet wer-
den. Eine frühere Geltendmachung bei der 
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Einkommensteuer des Anlegers ist nicht mög-
lich. 
 
Substanzauskehrungen 
 
Substanzauskehrungen unterliegen nicht der 
Besteuerung. Substanzauskehrungen, die der 
Anleger während seiner Besitzzeit erhalten 
hat, sind allerdings dem steuerlichen Ergebnis 
aus der Veräußerung der Fondsanteile hinzuzu-
rechnen, d.h. sie erhöhen den steuerlichen 
Gewinn. 
 
Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
 
Werden Anteile an dem Fonds, die nach dem 
31. Dezember 2008 erworben wurden, von 
einem Privatanleger veräußert, unterliegt der 
Veräußerungsgewinn dem Abgeltungssatz von 
25 Prozent. Sofern die Anteile in einem inlän-
dischen Depot verwahrt werden, nimmt die 
depotführende Stelle den Steuerabzug vor. 
Der Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kir-
chensteuer) kann durch die Vorlage eines aus-
reichenden Freistellungsauftrags bzw. einer 
NV-Bescheinigung vermieden werden. Wer-
den solche Anteile von einem Privatanleger 
mit Verlust veräußert, dann ist der Verlust mit 
anderen positiven Einkünften aus Kapitalver-
mögen verrechenbar. Sofern die Anteile in 
einem inländischen Depot verwahrt werden 
und bei derselben depotführenden Stelle im 
selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus 
Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die 
depotführende Stelle die Verlustverrechnung 
vor. 
 
Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 
2009 erworbenen Fondsanteile ist der Gewinn 
bei Privatanlegern steuerfrei.  
 
Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns 
sind die Anschaffungskosten um den Zwi-
schengewinn im Zeitpunkt der Anschaffung 
und der Veräußerungspreis um den Zwischen-
gewinn im Zeitpunkt der Veräußerung zu kür-
zen, damit es nicht zu einer doppelten ein-
kommensteuerlichen Erfassung von Zwi-
schengewinnen (siehe unten) kommen kann. 
Zudem ist der Veräußerungspreis um die the-
saurierten Erträge zu kürzen, die der Anleger 
bereits versteuert hat, damit es auch insoweit 
nicht zu einer Doppelbesteuerung kommt. 
 
Der Gewinn aus der Veräußerung nach dem 
31. Dezember 2008 erworbener Fondanteile 
ist insoweit steuerfrei, als er auf die während 

der Besitzzeit im Fonds entstandenen, noch 
nicht auf der Anlegerebene erfassten, nach 
Doppelbesteuerungsabkommen (nachfolgend 
„ DBA“ ) steuerfreien Erträge zurückzuführen 
ist (sog. besitzzeitanteiliger Immobilienge-
winn). 
 
Die Gesellschaft veröffentlicht den Immobi-
liengewinn bewertungstäglich als Prozentsatz 
des Anteilwertes des Fonds.. 
 
Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinlän-
der) 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Wert-
papieren, Gewinne aus Termingeschäften 
und Erträge aus Stillhalterprämien 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, 
Anteilen an Investmentvermögen, eigenkapi-
talähnlichen Genussrechten und Gewinne aus 
Termingeschäften sowie Erträge aus Stillhalt-
erprämien, die auf der Ebene des Fonds erzielt 
werden, werden beim Anleger nicht erfasst, 
solange sie nicht ausgeschüttet werden. Zu-
dem werden die Gewinne aus der Veräuße-
rung der folgenden Kapitalforderungen (sog. 
„ Gute Kapitalforderungen“ ) beim Anleger nicht 
erfasst, wenn sie nicht ausgeschüttet werden: 
a) Kapitalforderungen, die eine Emissionsren-

dite haben,  
 
b) „ normale“  Anleihen und unverbriefte For-

derungen mit festem Kupon sowie Down-
Rating-Anleihen, Floater und Reverse-
Floater, 

 
c) Risiko-Zertifikate, die den Kurs einer Aktie 

oder eines veröffentlichten Index für eine 
Mehrzahl von Aktien im Verhältnis 1:1 ab-
bilden, 

 
d) Aktienanleihen, Umtauschanleihen und 

Wandelanleihen, 
 
e) ohne gesonderten Stückzinsausweis (flat) 

gehandelte Gewinnobligationen und 
Fremdkapital-Genussrechte und 

 
f) „ cum“ -erworbene Optionsanleihen. 
  
Werden diese Gewinne ausgeschüttet, so sind 
sie steuerlich auf Anlegerebene zu berücksich-
tigen. Dabei sind Veräußerungsgewinne aus 
Aktien ganz6 (bei Anlegern, die Körperschaften 

                                                   
6 5 Prozent der Veräußerungsgewinne aus Aktien 

gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige 
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sind) oder zu 40 Prozent (bei sonstigen betrieb-
lichen Anlegern, z.B. Einzelunternehmern) 
steuerfrei (Teileinkünfteverfahren). Veräuße-
rungsgewinne aus Renten/Kapitalforderungen, 
Gewinne aus Termingeschäften und Erträge 
aus Stillhalterprämien sind hingegen in voller 
Höhe steuerpflichtig. 
 
Ergebnisse aus der Veräußerung von Kapital-
forderungen, die nicht in der o.g. Aufzählung 
enthalten sind, sind steuerlich wie Zinsen zu 
behandeln (s.u.). 
 
Ausgeschüttete Wertpapierveräußerungsge-
winne, ausgeschüttete Termingeschäftsge-
winne sowie ausgeschüttete Erträge aus Still-
halterprämien unterliegen grundsätzlich dem 
Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 25 Prozent 
zuzüglich Solidaritätszuschlag). Dies gilt nicht 
für Gewinne aus der Veräußerung von vor dem 
1. Januar 2009 erworbenen Wertpapieren und 
Gewinne aus vor dem 1. Januar 2009 einge-
gangenen Termingeschäften. Die auszahlende 
Stelle nimmt jedoch insbesondere dann keinen 
Steuerabzug vor, wenn der Anleger eine unbe-
schränkt steuerpflichtige Körperschaft ist oder 
diese Kapitalerträge Betriebseinnahmen eines 
inländischen Betriebs sind und dies der aus-
zahlenden Stelle vom Gläubiger der Kapitaler-
träge nach amtlich vorgeschriebenen Vordruck 
erklärt wird. 
 
Zinsen und zinsähnliche Erträge 
 
Zinsen und zinsähnliche Erträge sind beim 
Anleger grundsätzlich steuerpflichtig.7 Dies gilt 
unabhängig davon, ob diese Erträge thesau-
riert oder ausgeschüttet werden. 
Die depotführende Stelle nimmt nur bei Vorla-
ge einer entsprechenden NV-Bescheinigung 
vom Steuerabzug Abstand oder vergütet die-
sen. Im Übrigen erhält der Anleger eine Steu-
erbescheinigung über die Vornahme des Steu-
erabzugs. 
 
In- und ausländische Dividenden 
 
Vor dem 1.März 2013 dem Fonds zugeflosse-
ne oder als zugeflossen geltende Dividenden 
in- und ausländischer Aktiengesellschaften, die 
auf Anteile im Betriebsvermögen ausgeschüt-
tet oder thesauriert werden, sind mit Ausnah-
me von Dividenden nach dem Gesetz über 

                                                                          
Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch 
steuerpflichtig. 

7 Die zu versteuernden Zinsen sind gemäß § 2 Abs. 
2a InvStG im Rahmen der Zinsschrankenregelung 
nach § 4h EStG zu berücksichtigen. 

deutsche Immobilien-Aktiengesellschaften mit 
börsennotierten Anteilen (nachfolgend 
„ REITG“ ) bei Körperschaften grundsätzlich 
steuerfrei.8 Aufgrund der Neuregelung zur 
Besteuerung von Streubesitzdividenden sind 
nach dem 28. Februar 2013 dem Fonds aus 
der Direktanlage zugeflossene oder als zuge-
flossen geltende Dividenden in- und ausländi-
scher Aktiengesellschaften bei Körperschaften 
steuerpflichtig. Von Einzelunternehmern sind 
Dividenden –  mit Ausnahme der Dividenden 
nach dem REITG - zu 60 Prozent zu versteuern 
(Teileinkünfteverfahren). 
 
Inländische Dividenden unterliegen dem Steu-
erabzug (Kapitalertragsteuer 25 Prozent zuzüg-
lich Solidaritätszuschlag).  
 
Ausländische Dividenden unterliegen grund-
sätzlich dem Steuerabzug (Kapitalertragsteuer 
25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag). Die 
auszahlende Stelle nimmt jedoch insbesonde-
re dann keinen Steuerabzug vor, wenn der 
Anleger eine unbeschränkt steuerpflichtige 
Körperschaft ist oder die ausländischen Divi-
denden Betriebseinnahmen eines inländischen 
Betriebs sind und dies der auszahlenden Stelle 
vom Gläubiger der Kapitalerträge nach amtlich 
vorgeschriebenen Vordruck erklärt wird. Von 
bestimmten Körperschaften muss der auszah-
lenden Stelle für den Nachweis der unbe-
schränkten Steuerpflicht eine Bescheinigung 
des für sie zuständigen Finanzamtes vorliegen. 
Dies sind nichtrechtsfähige Vereine, Anstalten, 
Stiftungen und andere Zweckvermögen des 
privaten Rechts sowie juristische Personen 
des privaten Rechts, die keine Kapitalgesell-
schaften, keine Genossenschaften oder Versi-
cherungs- und Pensionsfondsvereine auf Ge-
genseitigkeit sind. 
 
Bei gewerbesteuerpflichtigen Anlegern sind 
die zum Teil einkommensteuerfreien bzw. 
körperschaftsteuerfreien Dividendenerträge für 
Zwecke der Ermittlung des Gewerbeertrags 
wieder hinzuzurechnen, nicht aber wieder zu 
kürzen. Nach Auffassung der Finanzverwaltung 
können Dividenden von ausländischen Kapital-
gesellschaften als so genannte Schachteldivi-
denden nur dann steuerfrei sein, wenn der 
Anleger eine (Kapital-) Gesellschaft i.S.d. DBAs 
ist und auf ihn durchgerechnet eine genügend 
hohe (Schachtel-) Beteiligung entfällt. 
 

                                                   
8 5 Prozent der Dividenden gelten bei Körperschaf-

ten als nichtabzugsfähige Betriebsausgaben und 
sind somit letztlich doch steuerpflichtig. 
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Negative steuerliche Erträge 
 
Verbleiben negative Erträge nach Verrechnung 
mit gleichartigen positiven Erträgen auf der 
Ebene des Fonds, werden diese steuerlich auf 
Ebene des Fonds vorgetragen. Diese können 
auf Ebene des Fonds mit künftigen gleicharti-
gen positiven steuerpflichtigen Erträgen der 
Folgejahre verrechnet werden. Eine direkte 
Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge 
auf den Anleger ist nicht möglich. Damit wir-
ken sich diese negativen Beträge beim Anle-
ger bei der Einkommensteuer bzw. Körper-
schaftsteuer erst in dem Veranlagungszeit-
raum (Steuerjahr) aus, in dem das Geschäfts-
jahr des Fonds endet, bzw. die Ausschüttung 
für das Geschäftsjahr des Fonds erfolgt, für 
das die negativen steuerlichen Erträge auf 
Ebene des Fonds verrechnet werden. Eine 
frühere Geltendmachung bei der Einkommens-
teuer bzw. Körperschaftsteuer des Anlegers 
ist nicht möglich.  
 
Substanzauskehrungen 
 
Substanzauskehrungen sind nicht steuerbar. 
Dies bedeutet für einen bilanzierenden Anle-
ger, dass die Substanzauskehrungen in der 
Handelsbilanz ertragswirksam zu vereinnah-
men sind, in der Steuerbilanz aufwandswirk-
sam ein passiver Ausgleichsposten zu bilden 
ist und damit technisch die historischen An-
schaffungskosten steuerneutral gemindert 
werden. Alternativ können die fortgeführten 
Anschaffungskosten um den anteiligen Betrag 
der Substanzausschüttung vermindert werden. 
 
Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
 
Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen im 
Betriebsvermögen sind für Körperschaften 
grundsätzlich steuerfrei9 , soweit die Gewinne 
aus noch nicht zugeflossenen oder noch nicht 
als zugeflossen geltenden Dividenden und aus 
realisierten und nicht realisierten Gewinnen 
des Fonds aus in- und ausländischen Aktien 
herrühren und soweit diese Dividenden und 
Gewinne bei Zurechnung an den Anleger 
steuerfrei sind (sogenannter Aktiengewinn). 
Von Einzelunternehmern sind diese Veräuße-
rungsgewinne zu 60 Prozent zu versteuern. 
Die Gesellschaft veröffentlicht den Aktienge-
winn (seit 1. März 2013 aufgrund der oben 
erwähnten Gesetzesänderung zwei Aktienge-
                                                   
9 5 Prozent des steuerfreien Veräußerungsgewinns 

gelten bei Körperschaften als nichtabzugsfähige 
Betriebsausgaben und sind somit letztlich doch 
steuerpflichtig. 

winne getrennt für Körperschaften und Einzel-
unternehmer –  gegebenenfalls erfolgt die ge-
trennte Veröffentlichung erst nachträglich) 
bewertungstäglich als Prozentsatz des Anteil-
wertes des Fonds.  
 
Der Gewinn aus der Veräußerung der Anteile 
ist zudem insoweit steuerfrei, als er auf die 
während der Besitzzeit im Fonds entstande-
nen, noch nicht auf der Anlegerebene erfass-
ten, nach DBA steuerfreien Erträge zurückzu-
führen ist (sog. besitzzeitanteiliger Immobi-
liengewinn).  
 
Die Gesellschaft veröffentlicht den Immobi-
liengewinn bewertungstäglich als Prozentsatz 
des Anteilwertes des Fonds. 
 
 
 
 
 
 



 

59 
 

Zusammenfassende Übersicht für übliche betriebliche Anlegergruppen 
 
Thesaurierte oder 
ausgeschüttete 

Zinsen, Gewinne aus dem 
Verkauf von schlechten 
Kapitalforderungen und sonstige 
Erträge 

Deutsche Dividenden Ausländische Dividenden 

Inländische 
Anleger 

   

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: 
25% 

 Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

 Materielle Besteuerung: 
Einkommensteuer und 
Gewerbesteuer; die Gewerbesteuer 
wird auf die Einkommensteuer 
angerechnet; ggf. können 
ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder abgezogen 
werden 

Materielle Besteuerung: 
Gewerbesteuer auf 100% der Dividenden; Einkommensteuer auf 
60% der Dividenden, sofern es sich nicht um REIT-Dividenden 
oder um Dividenden aus niedrig besteuerten Kapital-
Investitionsgesellschaften handelt; die Gewerbesteuer wird auf 
die Einkommensteuer angerechnet 

Regelbesteuerte 
Körperschaften 
(typischerweise 
Industrieunterneh-
men; Banken, 
sofern Anteile nicht 
im Handelsbestand 
gehalten werden; 
Sachversicherer) 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme bei Banken, 
ansonsten 25%  

Kapitalertragsteuer: 
25%  
 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 
 

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer; ggf. können 
ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder abgezogen 
werden 

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer 
 

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer;  ausländische 
Quellensteuer ist bis zum DBA-
Höchstsatz anrechenbar oder bei der 
Ermittlung der Einkünfte abziehbar 
 

Lebens- und 
Kranken-
versicherungs-
unternehmen und 
Pensionsfonds, bei 
denen die 
Fondsanteile den 
Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind 

Kapitalertragsteuer Abstandnahme 

materielle Besteuerung: Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine 
Rückstellung für Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist; 
ggf. können ausländische Quellensteuern angerechnet oder abgezogen werden 

Banken, die die 
Fondsanteile im 
Handelsbestand 
halten 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme  

Kapitalertragsteuer: 
25%  

Kapitalertragsteuer  
Abstandnahme 

materielle Besteuerung: Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer; ggf. können ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder abgezogen werden 

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbe-
steuer; ausländische Quellensteuer ist 
bis zum DBA-Höchstsatz anrechenbar 
oder bei der Ermittlung der Einkünfte 
abziehbar 

Steuerbefreite ge-
meinnützige, mild-
tätige oder kirch-
liche Anleger (insb. 
Kirchen, gemein-
nützige Stiftungen) 

Kapitalertragsteuer:  
Abstandnahme 

materielle Besteuerung: Steuerfrei 

Andere 
steuerbefreite 
Anleger (insb. 
Pensionskassen, 
Sterbekassen und 
Unterstützungskass
en, sofern die im 
Körperschaftsteuer-
gesetz geregelten 
Voraussetzungen 
erfüllt sind) 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

Kapitalertragsteuer: 
15%  

Kapitalertragsteuer:  
Abstandnahme 

materielle Besteuerung: 
Steuerfrei 

materielle Besteuerung: 
Steuerabzug wirkt 
definitiv 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei 
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Thesaurierte oder 
ausgeschüttete 

Zinsen, Gewinne aus dem 
Verkauf von schlechten 
Kapitalforderungen und 
sonstige Erträge  

Deutsche Dividenden Ausländische Dividenden 

Gewerbliche 
Personen-
gesellschaften 

Kapitalertragsteuer: 
25%  
 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 
 

materielle Besteuerung: 
Auf der Ebene der Personengesellschaften fällt ggf. Gewerbesteuer an. Insoweit kommt es 
grundsätzlich nicht zu einer Belastung mit Gewerbesteuer auf der Ebene der Mitunternehmer. Für 
Zwecke der Einkommen- oder Körperschaftsteuer werden die Einkünfte der Personengesellschaft 
einheitlich und gesondert festgestellt. Die Mitunternehmer haben diese Einkünfte nach den Regeln zu 
versteuern, die gelten würden, wenn sie unmittelbar an dem Fonds beteiligt wären. Bei 
Mitunternehmern, die nicht dem Körperschaftsteuergesetz unterliegen, wird die anteilig auf den 
Mitunternehmer entfallende Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer angerechnet. 

Vermögensverwalte
nde 
Personengesellscha
ften 

Kapitalertragsteuer: 
25%  

materielle Besteuerung: 
Auf der Ebene der Personengesellschaft fällt keine Gewerbesteuer an. Die Einkünfte aus der 
Personengesellschaft unterliegen der Einkommen- oder Körperschaftsteuer und ggf. der 
Gewerbesteuer auf der Anlegerebene, wobei dieselben Besteuerungsfolgen eintreten als hätten die 
Gesellschafter unmittelbar in den Fonds investiert. 

Ausländische 
Anleger 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme  
 

Kapitalertragsteuer: 
25%; ggf. Ermäßigung 
auf DBA-Höchstsatz 
möglich durch einen 
Antrag auf 
Quellensteuererstattung, 
der beim 
Bundeszentralamt für 
Steuern zu stellen ist; 
soweit keine 
Quellensteuererstattung 
erreicht wird, wirkt der 
Steuerabzug definitiv 
 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 
 
 
 

materielle Besteuerung:  
Der Anleger wird mit den deutschen Dividenden, den deutschen Mieterträgen und Erträgen aus der 
Veräußerung deutscher Immobilien innerhalb der 10-Jahresfrist beschränkt steuerpflichtig. Durch die 
Abgabe einer Steuererklärung in Deutschland kann er hinsichtlich der mit Kapitalertragsteuern 
belasteten deutschen Mieten und Gewinnen aus der Veräußerung deutscher Immobilien eine 
Erstattung erhalten (die Kapitelertragsteuer gilt als Vorauszahlung, der Körperschaftsteuersatz in 
Deutschland beträgt nur 15 %). Ansonsten richtet sich die materielle Besteuerung nach den Regeln des 
Sitzstaates des Anlegers. 

 
 
 
Ausgeschüttete 
 

Gewinne aus dem Verkauf guter 
Kapitalforderungen und Termin-
geschäftsgewinne 

Gewinne aus dem Verkauf von Aktien 

Inländische Anleger   

Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: Abstandnahme  

 Materielle Besteuerung: 
Einkommensteuer und Gewerbesteuer; die 
Gewerbesteuer wird auf die Einkommensteuer 
angerechnet 

Materielle Besteuerung: 
Einkommensteuer auf 60% der 
Veräußerungsgewinne, sofern es sich 
nicht um Gewinne aus dem Verkauf von 
REIT-Aktien oder aus dem Verkauf niedrig 
besteuerter Kapital-Investitions-
gesellschaften handelt; gewerbesteuerfrei  

Regelbesteuerte 
Körperschaften (typischerweise 
Industrieunternehmen; Banken, 
sofern Anteile nicht im 
Handelsbestand gehalten 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme  

materielle Besteuerung: Körperschaftsteuer und 
Gewerbesteuer; ggf. können ausländische 
Quellensteuern angerechnet oder abgezogen 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei, sofern es sich nicht um Ge-
winne aus dem Verkauf von REIT-Aktien 
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werden; Sachversicherer) werden oder aus dem Verkauf niedrig besteuerter 
Kapital-Investitions-gesellschaften 
handelt; für Zwecke der Körperschaft-
steuer gelten 5% der steuerfreien 
Gewinne als nichtabzugsfähige 
Betriebsausgaben 

Lebens- und Kranken-
versicherungsunternehmen und 
Pensionsfonds, bei denen die 
Fondsanteile den Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme  

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für 
Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist; ggf. 
können ausländische Quellensteuern angerechnet oder abgezogen werden 

Banken, die die Fondsanteile im 
Handelsbestand halten 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme  

materielle Besteuerung:  
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer; ggf. können ausländische Quellensteuern 
angerechnet oder abgezogen werden 

Steuerbefreite gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche 
Anleger (insb. Kirchen, 
gemeinnützige Stiftungen) 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme  

materielle Besteuerung: 
Steuerfrei 

Andere steuerbefreite Anleger 
(insb. Pensionskassen, Ster-
bekassen und Unterstützungs-
kassen, sofern die im 
Körperschaftsteuergesetz 
geregelten Voraussetzungen 
erfüllt sind)  

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei  

Gewerbliche Personen-
gesellschaften 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme  

materielle Besteuerung: 
Auf der Ebene der Personengesellschaften fällt ggf. Gewerbesteuer an. Insoweit kommt es 
grundsätzlich nicht zu einer Belastung mit Gewerbesteuer auf der Ebene der 
Mitunternehmer. Für Zwecke der Einkommen- oder Körperschaftsteuer werden die 
Einkünfte der Personengesellschaft einheitlich und gesondert festgestellt. Die 
Mitunternehmer haben diese Einkünfte nach den Regeln zu versteuern, die gelten würden, 
wenn sie unmittelbar an dem Fonds beteiligt wären. Bei Mitunternehmern, die nicht dem 
Körperschaftsteuergesetz unterliegen, wird die anteilig auf den Mitunternehmer entfallende 
Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer angerechnet. 

Vermögensverwaltende 
Personengesellschaften 

Kapitalertragsteuer: 
25%  

materielle Besteuerung: 
Auf der Ebene der Personengesellschaft wird keine Gewerbesteuer erhoben. Die Einkünfte 
der Personengesellschaft unterliegen der Einkommen- oder Körperschaftsteuer und ggf. der 
Gewerbesteuer auf der Anlegerebene, wobei dieselben Besteuerungsfolgen eintreten als 
hätten die Gesellschafter unmittelbar in den Fonds investiert. 

Ausländische Anleger Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  
Die materielle Besteuerung richtet sich nach den Regeln des Sitzstaates des Anlegers. 

 
Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und Körperschaftsteuer wird 
ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Anrechenbare ausländische Quellensteuern können auf der Ebene des 
Investmentfonds als Werbungskosten abgezogen werden; in diesem Fall ist keine Anrechnung auf der Ebene des Anlegers 
möglich. Für die Abstandnahme vom Kapitalertragsteuerabzug kann es erforderlich sein, dass Nichtveranlagungsbescheinigun-
gen rechtzeitig der depotführenden Stelle vorgelegt werden.  
 
 
 
 
 
 



 

62 
 

Steuerausländer 
 
Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile 
im Depot bei einer inländischen depotführen-
den Stelle, wird vom Steuerabzug auf Zinsen, 
zinsähnliche Erträge, Wertpapierveräuße-
rungsgewinne, Termingeschäftsgewinne und 
ausländische Dividenden Abstand genommen, 
sofern er seine steuerliche Ausländereigen-
schaft nachweist. Sofern die Ausländereigen-
schaft der depotführenden Stelle nicht bekannt 
bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist 
der ausländische Anleger gezwungen, die 
Erstattung des Steuerabzugs entsprechend 
der Abgabenordnung zu beantragen. Zuständig 
ist das für die depotführende Stelle zuständige 
Finanzamt. 
 
Hat ein ausländischer Anleger die Fondsanteile 
im Depot bei einer inländischen depotführen-
den Stelle, wird ihm bei Nachweis seiner 
steuerlichen Ausländereigenschaft keine Steu-
er einbehalten, soweit es sich nicht um inlän-
dische Dividenden handelt. Erfolgt der Nach-
weis verspätet, kann - wie bei verspätetem 
Nachweis der Ausländereigenschaft bei aus-
schüttenden Fonds - eine Erstattung entspre-
chend der Abgabenordnung auch nach dem 
Thesaurierungszeitpunkt beantragt werden.  
 
Inwieweit eine Anrechnung oder Erstattung 
des Steuerabzugs auf inländische Dividenden 
für den ausländischen Anleger möglich ist, 
hängt von dem zwischen dem Sitzstaat des 
Anlegers und der Bundesrepublik Deutschland 
bestehenden DBA ab. Eine DBA-Erstattung 
der Kapitalertragsteuer auf inländische Divi-
denden erfolgt über das Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) in Bonn. 
 
Solidaritätszuschlag 
 
Auf den bei Ausschüttungen oder Thesaurie-
rungen abzuführenden Steuerabzug ist ein 
Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent 
zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der 
Einkommensteuer und Körperschaftsteuer 
anrechenbar. 
Fällt kein Steuerabzug an bzw. erfolgt bei The-
saurierung die Vergütung des Steuerabzugs, 
ist kein Solidaritätszuschlag abzuführen bzw. 
wird bei einer Thesaurierung der einbehaltene 
Solidaritätszuschlag vergütet. 
 
Kirchensteuer 
 
Soweit die Einkommensteuer bereits von einer 
inländischen depotführenden Stelle (Abzugs-

verpflichteter) durch den Steuerabzug erhoben 
wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer 
nach dem Kirchensteuersatz der Religionsge-
meinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige 
angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steu-
erabzug erhoben. 
 
Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als 
Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug 
mindernd berücksichtigt. 
 
Ausländische Quellensteuer 
 
Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird 
teilweise in den Herkunftsländern Quellen-
steuer einbehalten. Die Gesellschaft kann die 
anrechenbare Quellensteuer auf der Ebene 
des Fonds wie Werbungskosten abziehen. In 
diesem Fall ist die ausländische Quellensteuer 
auf Anlegerebene weder anrechenbar noch 
abzugsfähig. Übt die Gesellschaft ihr Wahl-
recht zum Abzug der ausländischen Quellen-
steuer auf Fondsebene nicht aus, dann wird 
die anrechenbare Quellensteuer bereits beim 
Steuerabzug mindernd berücksichtigt. 
 
Ertragsausgleich 
 
Auf Erträge entfallende Teile des Ausgabeprei-
ses für ausgegebene Anteile, die zur Aus-
schüttung herangezogen werden können (Er-
tragsausgleichsverfahren), sind steuerlich so 
zu behandeln wie die Erträge, auf die diese 
Teile des Ausgabepreises entfallen. 
 
Gesonderte Feststellung, Außenprüfung 
 
Die Besteuerungsgrundlagen, die auf Ebene 
des Fonds ermittelt werden, sind gesondert 
festzustellen. Hierzu hat die Gesellschaft beim 
zuständigen Finanzamt eine Feststellungser-
klärung abzugeben. Änderungen der Feststel-
lungserklärungen, z.B. anlässlich einer Außen-
prüfung der Finanzverwaltung, werden für das 
Geschäftsjahr wirksam, in dem die geänderte 
Feststellung unanfechtbar geworden ist. Die 
steuerliche Zurechnung dieser geänderten 
Feststellung beim Anleger erfolgt dann zum 
Ende dieses Geschäftsjahres bzw. am Aus-
schüttungstag bei der Ausschüttung für dieses 
Geschäftsjahr. 
 
Damit treffen die Bereinigungen von Fehlern 
wirtschaftlich die Anleger, die zum Zeitpunkt 
der Fehlerbereinigung an dem Fonds beteiligt 
sind. Die steuerlichen Auswirkungen können 
entweder positiv oder negativ sein.  
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Zwischengewinnbesteuerung 
 
Zwischengewinne sind die im Ausgabe- oder 
Rücknahmepreis enthaltenen Entgelte für 
vereinnahmte oder aufgelaufene Zinsen sowie 
Gewinne aus der Veräußerung von nicht Guten 
Kapitalforderungen, die vom Fonds noch nicht 
ausgeschüttet oder thesauriert und infolge-
dessen beim Anleger noch nicht steuerpflich-
tig wurden (etwa mit Stückzinsen aus festver-
zinslichen Wertpapieren vergleichbar). Der 
vom Fonds erwirtschaftete Zwischengewinn 
ist bei Rückgabe oder Verkauf der Anteile 
durch Steuerinländer einkommensteuerpflich-
tig. Der Steuerabzug auf den Zwischengewinn 
beträgt 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszu-
schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer).  
 
Der bei Erwerb von Anteilen gezahlte Zwi-
schengewinn kann im Jahr der Zahlung beim 
Privatanleger einkommensteuerlich als negati-
ve Einnahme abgesetzt werden, wenn ein 
Ertragsausgleichsverfahren durchgeführt wird 
und sowohl bei der Veröffentlichung des Zwi-
schengewinns als auch im Rahmen der von 
den Berufsträgern zu bescheinigenden Steu-
erdaten hierauf hingewiesen wird. Er wird 
bereits beim Steuerabzug steuermindernd 
berücksichtigt. Wird der Zwischengewinn nicht 
veröffentlicht, sind jährlich 6 Prozent des Ent-
gelts für die Rückgabe oder Veräußerung des 
Investmentanteils als Zwischengewinn anzu-
setzen. Bei betrieblichen Anlegern ist der ge-
zahlte Zwischengewinn unselbständiger Teil 
der Anschaffungskosten, die nicht zu korrigie-
ren sind. Bei Rückgabe oder Veräußerung des 
Fondsanteils bildet der erhaltene Zwischen-
gewinn einen unselbständigen Teil des Veräu-
ßerungserlöses. Eine Korrektur ist nicht vorzu-
nehmen. 
 
Die Zwischengewinne können regelmäßig 
auch den Abrechnungen sowie den Erträgnis-
aufstellungen der Banken entnommen wer-
den. 
 
Folgen der Verschmelzung von Sonder-
vermögen 
 
In den Fällen der Verschmelzung eines inländi-
schen Sondervermögens in ein anderes inlän-
disches Sondervermögen kommt es weder auf 
der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der 
beteiligten Sondervermögen zu einer Aufde-
ckung von stillen Reserven, d.h. dieser Vor-
gang ist steuerneutral. Das Gleiche gilt für die 
Übertragung aller Vermögensgegenstände 
eines inländischen Sondervermögens auf eine 

inländische Investmentaktiengesellschaft mit 
veränderlichem Kapital oder ein Teilgesell-
schaftsvermögen einer inländischen Invest-
mentaktiengesellschaft mit veränderlichem 
Kapital. Erhalten die Anleger des übertragen-
den Sondervermögens eine im Verschmel-
zungsplan vorgesehene Barzahlung, ist diese 
wie eine Ausschüttung eines sonstigen Er-
trags zu behandeln. Vom übertragenden Son-
dervermögen erwirtschafte und noch nicht 
ausgeschüttete Erträge werden den Anlegern 
zum Übertragungsstichtag als sogenannte 
ausschüttungsgleiche Erträge steuerlich zu-
gewiesen. 
 
Transparente, semitransparente und in-
transparente Besteuerung als Investment-
fonds 
 
Die oben genannten Besteuerungsgrundsätze 
(sog. transparente Besteuerung für Invest-
mentfonds im Sinne des Investmentsteuerge-
setzes (nachfolgend „ InvStG“ )) gelten nur, 
wenn der Fonds unter die Bestandsschutzre-
gelung des InvStG fällt. Dafür muss der Fonds 
vor dem 24. Dezember 2013 aufgelegt worden 
sein und die Anlagebestimmungen und Kredit-
aufnahmegrenzen nach dem ehemaligen In-
vestmentgesetz erfüllen. Alternativ bzw. spä-
testens nach Ablauf der Bestandsschutzzeit 
muss der Fonds die steuerlichen Anlagebe-
stimmungen nach dem InvStG - dies sind die 
Grundsätze nach denen der Fonds investieren 
darf, um steuerlich als Investmentfonds be-
handelt zu werden- erfüllen. In beiden Fällen 
müssen zudem sämtliche Besteuerungsgrund-
lagen nach der steuerlichen Bekanntma-
chungspflicht entsprechend den Vorgaben in § 
5 Abs. 1 InvStG bekannt gemacht werden. Hat 
der Fonds Anteile an anderen Investmentver-
mögen erworben, so gelten die oben genann-
ten Besteuerungsgrundsätze ebenfalls nur, 
wenn (i) der jeweilige  Zielfonds entweder 
unter die Bestandsschutzregelungen des In-
vStG fällt oder die steuerlichen Anlagebe-
stimmungen nach dem InvStG erfüllt und (ii) 
die Verwaltungsgesellschaft für diese Ziel-
fonds den steuerlichen Bekanntmachungs-
pflichten nachkommt. 
Die Gesellschaft ist bestrebt, die steuerlichen 
Anlagebestimmungen bzw. im Falle des Be-
standsschutzes die Anlagebestimmungen und 
Kreditaufnahmegrenzen nach dem Invest-
mentgesetz zu erfüllen und sämtliche Besteu-
erungsgrundlagen, die ihr zugänglich sind, 
bekannt zu machen. Die erforderliche Be-
kanntmachung kann jedoch nicht garantiert 
werden, insbesondere soweit der Fonds Antei-
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le an Investmentvermögen erworben hat und 
die jeweilige Verwaltungsgesellschaft für diese 
den steuerlichen Bekanntmachungspflichten 
nicht nachkommt. In diesem Fall werden die 
Ausschüttungen und der Zwischengewinn 
sowie 70 Prozent der Wertsteigerung im letz-
ten Kalenderjahr bezogen auf die jeweiligen 
Anteile am Investmentvermögen (mindestens 
jedoch 6 Prozent des Rücknahmepreises) als 
steuerpflichtiger Ertrag auf der Ebene des 
Fonds angesetzt. Der EuGH hat allerdings mit 
Urteil vom 9. Oktober 2014 in der Rs. 326/12 
entschieden, dass diese Pauschalbesteuerung 
europarechtswidrig ist. Im Rahmen einer eu-
roparechtskonformen Auslegung sollte danach 
der Nachweis über die tatsächliche Höhe der 
Einkünfte durch den Anleger geführt werden 
können. Die Gesellschaft ist zudem bestrebt, 
andere Besteuerungsgrundlagen außerhalb der 
Anforderungen des § 5 Abs. 1 InvStG (insbe-
sondere den Aktiengewinn, den Immobilien-
gewinn und den Zwischengewinn) bekannt zu 
machen. 
 
Sofern die Anlagebestimmungen und Kredit-
aufnahmegrenzen nach dem ehemaligen In-
vestmentgesetz bzw. die steuerlichen Anlage-
bestimmungen nach dem InvStG nicht einge-
halten werden, ist der Fonds als Investitions-
gesellschaft zu behandeln. Die Besteuerung 
richtet sich nach den Grundsätzen für Investi-
tionsgesellschaften. 
 
EU-
Zinsrichtlinie/Zinsinformationsverordnung 
 
Die Zinsinformationsverordnung (nachfolgend 
„ ZIV“ ), mit der die Richtlinie im Bereich der 
Besteuerung von Zinserträgen umgesetzt 
wird, soll grenzüberschreitend die effektive 
Besteuerung von Zinserträgen natürlicher Per-
sonen im Gebiet der EU sicherstellen. Mit 
einigen Drittstaaten (insbesondere mit der 
Schweiz, Liechtenstein, Channel Islands, Mo-
naco und Andorra) hat die EU Abkommen ab-
geschlossen, die der EU-Zinsrichtlinie weitge-
hend entsprechen. 
 
Dazu werden grundsätzlich Zinserträge, die 
eine im europäischen Ausland oder bestimm-
ten Drittstaaten ansässige natürliche Person 
von einem deutschen Kreditinstitut (das inso-
weit als Zahlstelle handelt) gutgeschrieben 
erhält, von dem deutschen Kreditinstitut an 
das Bundeszentralamt für Steuern und von 
dort aus letztlich an die ausländischen Wohn-
sitzfinanzämter gemeldet.  
 

Entsprechend werden grundsätzlich Zinserträ-
ge, die eine natürliche Person in Deutschland 
von einem ausländischen Kreditinstitut im 
europäischen Ausland oder in bestimmten 
Drittstaaten erhält, von der ausländischen 
Bank letztlich an das deutsche Wohnsitzfi-
nanzamt gemeldet. Alternativ behalten einige 
ausländische Staaten Quellensteuern ein, die 
in Deutschland anrechenbar sind. 
Konkret betroffen sind folglich die innerhalb 
der EU bzw. in den beigetretenen Drittstaaten 
ansässigen Privatanleger, die grenzüberschrei-
tend in einem anderen EU-Land ihr Depot oder 
Konto führen und Zinserträge erwirtschaften. 
Insbesondere die Schweiz hat sich verpflich-
tet, von den Zinserträgen eine Quellensteuer 
in Höhe von 35 Prozent einzubehalten. Der 
Anleger erhält im Rahmen der steuerlichen 
Dokumentation eine Bescheinigung, mit der er 
sich die abgezogenen Quellensteuern im 
Rahmen seiner Einkommensteuererklärung 
anrechnen lassen kann.  
Alternativ hat der Privatanleger die Möglich-
keit, sich vom Steuerabzug im Ausland befrei-
en zu lassen, indem er eine Ermächtigung zur 
freiwilligen Offenlegung seiner Zinserträge 
gegenüber der ausländischen Bank abgibt, die 
es dem Institut gestattet, auf den Steuerabzug 
zu verzichten und stattdessen die Erträge an 
die gesetzlich vorgegebenen Finanzbehörden 
zu melden. 
 
Nach der ZIV ist von der Gesellschaft für den 
Fonds anzugeben, ob er der ZIV unterliegt (in 
scope) oder nicht (out of scope). Für diese 
Beurteilung enthält die ZIV zwei wesentliche 
Anlagegrenzen.  
 
• Wenn das Vermögen des Fonds aus höchs-

tens 15 Prozent Forderungen im Sinne der 
ZIV besteht, haben die Zahlstellen, die letzt-
lich auf die von der Gesellschaft gemelde-
ten Daten zurückgreifen, keine Meldungen 
an das Bundeszentralamt für Steuern zu 
versenden. Ansonsten löst die Überschrei-
tung der 15 Prozent-Grenze eine Melde-
pflicht der Zahlstellen an das Bundeszent-
ralamt für Steuern über den in der Aus-
schüttung enthaltenen Zinsanteil aus.  

 
• Bei Überschreiten der 25 Prozent-Grenze 

ist der in der Rückgabe oder Veräußerung 
der Fondsanteile enthaltene Zinsanteil zu 
melden. Ist der Fonds ein ausschüttender, 
so ist zusätzlich im Falle der Ausschüttung 
der darin enthaltene Zinsanteil an das Bun-
deszentralamt für Steuern zu melden. Han-
delt es sich um einen thesaurierenden 
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Fonds, erfolgt eine Meldung konsequen-
terweise nur im Falle der Rückgabe oder 
Veräußerung des Fondsanteils. 

 
 
Wirtschaftsprüfer  
 
Mit der Prüfung des Fonds und des Jahresbe-
richtes ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft, Düsseldorf, beauftragt. 
 
Der Wirtschaftsprüfer prüft den Jahresbericht 
des Fonds. Bei der Prüfung hat der Wirt-
schaftsprüfer auch festzustellen, ob bei der 
Verwaltung des Fonds die Vorschriften des 
KAGB sowie die Bestimmungen der Anlage-
bedingungen beachtet worden sind. Das Er-
gebnis der Prüfung hat der Wirtschaftsprüfer 
in einem besonderen Vermerk zusammenzu-
fassen; der Vermerk ist in vollem Wortlaut im 
Jahresbericht wiederzugeben. Der Wirt-
schaftsprüfer hat den Bericht über die Prüfung 
des Fonds der BaFin auf Verlangen einzu-
reichen. 
 
 
Dienstleister  
 
Unternehmen, die von der Gesellschaft ausge-
lagerte Funktionen übernehmen, sind unter 
Gliederungspunkt Auslagerung dargestellt. 
 
Darüber hinaus hat die Gesellschaft folgende 
Dienstleister beauftragt: 
 
• Technische Abwicklung (Botendienste, 

sonstige Serviceleistungen der technischen 
Abwicklung): 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 
 

• Personaladministration:    
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 
 

• Wertpapiertransaktionen: 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 
 

• Zurverfügungstellung von Software: 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 
 

• Lieferung von Bewertungskursen:               
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Deutsch-
land, Düsseldorf  
 

• Kontrolle von Mitarbeitergeschäften der 
HSBC INKA; Interessenkonfliktmanage-
ment; Tätigkeiten im Zusammenhang mit 

dem GwG; Einhaltung von Sanktionen 
durch die INKA: 
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 

 
• Vertragsgestaltung von OTC-

Rahmenverträgen, Prüfleistungen, sonstige 
Nebenleistungen:      
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 
 

• Rechnungswesen:                                      
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 
 

• IT-Leistungen:                                   
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf 

 
 
Zahlungen an die Anteilinhaber/ Verbrei-
tung der Berichte und sonstige Informatio-
nen 
 
Durch die Beauftragung der Verwahrstelle ist 
sichergestellt, dass die Anleger bei ausschüt-
tenden Fonds die Ausschüttungen erhalten 
und dass Anteile zurückgenommen werden. 
Die in diesem Verkaufsprospekt erwähnten 
Anlegerinformationen können auf dem im 
Abschnitt „ Grundlagen“  angegebenen Wege 
bezogen werden. 
 
Die Gesellschaft legt folgende Informationen 
offen: 

• Angaben über die Änderung der Haftung 
der Verwahrstelle unverzüglich im Internet 
unter www.inka-kag.de sowie mittels eines 
Dauerhaften Datenträgers 

• Den prozentualen Anteil der Vermögensge-
genstände des Fonds, die schwer liquidier-
bar sind und für die deshalb besondere Re-
gelungen gelten, im Jahresbericht. 

• Jegliche neuen Regeln zum Liquiditätsma-
nagement des Fonds, im Jahresbericht. 

• Das aktuelle Risikoprofil des Fonds und die 
hierfür eingesetzten Risikomanagement-
systeme, im Jahresbericht. 

• alle Änderungen des maximalen Umfangs 
des einsetzbaren Leverages, im Jahresbe-
richt. 

• Rechte sowie Änderungen der Rechte zur 
Wiederverwendung von Sicherheiten und 
Garantien, die im Rahmen von Leveragege-
schäften gewährt wurden, im Jahresbe-
richt. 

• Gesamthöhe des Leverage des betreffen-
den Fonds, im Jahresbericht. 

 

http://www.inka-kag.de
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Weitere von der Gesellschaft verwaltete 
Investmentvermögen 
 
Von der Gesellschaft werden noch folgende 
Publikums-Sondervermögen verwaltet, die 
nicht Inhalt dieses Verkaufsprospekts sind: 
 
a) Investmentvermögen nach der OGAW-
Richtlinie 
 
Aktien Welt INKA 
Antecedo Convex Invest 
Antecedo Euro Yield A 
Antecedo Independent Invest 
apo European Equities 
apo Forte INKA 
apo Vario Zins Plus  
APO High Yield Spezial INKA 
apo Medical Balance 
apo Medical Opportunities Institutionell 
apo Mezzo INKA 
apo MultiAsset Mandat Protect 
apo Piano INKA  
apo Rendite Plus INKA 
apo TopSelect Balance 
apo TopSelect Stabilität 
apo TopSelect Wachstum 
CSR Ertrag Plus 
DuoPlus 
easyfolio 30 
easyfolio 50 
easyfolio 70 
EMCORE TOBa 
Flossbach von Storch Fundament 
GEM Debt Hard Currency Investment Grade 
Gothaer Euro-Cash  
Gothaer Euro-Rent 
Gothaer-Global 
HSBC Trinkaus AlphaScreen 
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa  
HSBC Trinkaus Discountstrukturen  
HSBC Trinkaus German Equity 
HSBC Trinkaus Kurzläufer 
HSBC Trinkaus Multi Markets Select 
HSBC Trinkaus Rendite Substanz 
HSBC Trinkaus Sector Rotation 
HSBC Trinkaus Subordinated Credit 
INKA FS-Invest  
INKA Tertius 
Keppler Lingohr Global Equity 
LAPLACE Euroland Equity  
LaRoute Absolute Return Basis 
LINVEST 
Masus Global 
SPSW Global Multi Asset Selection  
Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return 

INKA 
Stadtsparkasse Düsseldorf Nachhaltigkeit 

Tricom 
WHC - Global Discovery 
WMP Government Relative Value (UCITS) 
 
 
b) Alternative Investmentfonds (AIF) 
 
apo Vivace INKA 
Corvus Fonds 
Fontanus Balanced 
Gothaer Comfort Balance 
Gothaer Comfort Ertrag 
Gothaer Comfort Dynamik 
INKA RF 1 
LaRoute Absolute Return Balanced 
ToB - Portfolio INKA 
Gothaer Multi Select 
 
 
c) weitere Investmentvermögen  
 
Die Gesellschaft verwaltet zudem ca. 350 
Spezial-Investmentvermögen darunter 5 Hed-
gefonds. 
 
Darüber hinaus wurde die Gesellschaft mit der 
Fremdverwaltung von zwei Investmentaktien-
gesellschaften mit insgesamt 30 Teilgesell-
schaftsvermögen beauftragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

67 
 

Allgemeine Anlagebedingungen 
 
zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der Internationale 
Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf, 
(nachstehend „ Gesellschaft“  genannt) für die 
von der Gesellschaft verwalteten Gemischten 
Sondervermögen, die nur in Verbindung 
mit den für das jeweilige Gemischte Sonder-
vermögen aufgestellten „ Besonderen Anlage-
bedingungen“  gelten. 
 

§ 1 Grundlagen 

1. Die Gesellschaft ist eine AIF-
Kapitalverwaltungsgesellschaft und unter-
liegt den Vorschriften des Kapitalanlagege-
setzbuchs (KAGB). 

2.  Die Gesellschaft legt das bei ihr eingelegte 
Geld im eigenen Namen für gemeinschaft-
liche Rechnung der Anleger nach dem 
Grundsatz der Risikomischung in den nach 
dem KAGB zugelassenen Vermögensge-
genständen gesondert vom eigenen Ver-
mögen in Form von Sondervermögen an. 
Über die sich hieraus ergebenden Rechte 
der Anleger werden Urkunden (Anteilschei-
ne) ausgestellt.  

3. Das Gemischte Sondervermögen unterliegt 
der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) über Ver-
mögen zur gemeinschaftlichen Kapitalanla-
ge nach Maßgabe des KAGB. Der Ge-
schäftszweck des Gemischten Sonderver-
mögens ist auf die Kapitalanlage gemäß ei-
ner festgelegten Anlagestrategie im Rah-
men einer kollektiven Vermögensverwal-
tung mittels der bei ihm eingelegten Mittel 
beschränkt; eine operative Tätigkeit und ei-
ne aktive unternehmerische Bewirtschaf-
tung der gehaltenen Vermögensgegen-
stände ist ausgeschlossen. 

4.  Das Rechtsverhältnis zwischen der Gesell-
schaft und dem Anleger richtet sich nach 
den Allgemeinen Anlagebedingungen (AA-
Ben) und Besonderen Anlagebedingungen 
(BABen) des Gemischten Sondervermö-
gens und dem KAGB. 

 
§ 2 Verwahrstelle 

1.  Die Gesellschaft bestellt für das Gemischte 
Sondervermögen eine Einrichtung im Sinne 
des § 80 Absatz 2 KAGB als Verwahrstelle; 
die Verwahrstelle handelt unabhängig von 
der Gesellschaft und ausschließlich im Inte-
resse der Anleger. 

2.  Die Aufgaben und Pflichten der Verwahr-
stelle richten sich nach dem mit der Gesell-
schaft geschlossenen Verwahrstellenver-
trag, dem KAGB und den AABen und BA-
Ben.  

3.  Die Verwahrstelle kann Verwahraufgaben 
nach Maßgabe des § 82 KAGB auf ein an-
deres Unternehmen (Unterverwahrer) aus-
lagern. Näheres hierzu enthält der Ver-
kaufsprospekt.  

4.  Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem 
Gemischten Sondervermögen oder gegen-
über den Anlegern für das Abhandenkom-
men eines verwahrten Finanzinstrumentes 
durch die Verwahrstelle oder durch einen 
Unterverwahrer, dem die Verwahrung von 
Finanzinstrumenten nach § 82 Absatz 1 
KAGB übertragen wurde. Die Verwahrstelle 
haftet nicht, wenn sie nachweisen kann, 
dass das Abhandenkommen auf äußere Er-
eignisse zurückzuführen ist, deren Konse-
quenzen trotz aller angemessenen Gegen-
maßnahmen unabwendbar waren. Weiter-
gehende Ansprüche, die sich aus den Vor-
schriften des bürgerlichen Rechts auf 
Grund von Verträgen oder unerlaubten 
Handlungen ergeben, bleiben unberührt. 
Die Verwahrstelle haftet auch gegenüber 
dem Gemischten Sondervermögen oder 
den Anlegern für sämtliche sonstigen Ver-
luste, die diese dadurch erleiden, dass die 
Verwahrstelle fahrlässig oder vorsätzlich ih-
re Verpflichtungen nach den Vorschriften 
des KAGB nicht erfüllt. Die Haftung der 
Verwahrstelle bleibt von einer etwaigen 
Übertragung der Verwahraufgaben nach 
Absatz 3 Satz 1 unberührt. 

5. Die Gesellschaft ist ermächtigt, der Ver-
wahrstelle nach Maßgabe des § 88 Absatz 
4 oder Absatz 5 KAGB die Möglichkeit einer 
Haftungsbefreiung für das Abhandenkom-
men von Finanzinstrumenten, die von ei-
nem Unterverwahrer verwahrt werden, 
einzuräumen. Sofern die Verwahrstelle von 
dieser Möglichkeit Gebrauch macht, kön-
nen von der Gesellschaft Ersatzansprüche 
wegen des Abhandenkommens von  bei  
einem Unterverwahrer verwahrten Finan-
zinstrumenten gegen den jeweiligen Unter-
verwahrer anstelle der Verwahrstelle gel-
tend gemacht werden.  

 
§ 3 Fondsverwaltung 

1.  Die Gesellschaft erwirbt und verwaltet die 
Vermögensgegenstände im eigenen Na-
men für gemeinschaftliche Rechnung der 
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Anleger mit der gebotenen Sachkenntnis, 
Redlichkeit, Sorgfalt und Gewissenhaf-
tigkeit. Sie handelt bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben unabhängig von der Ver-
wahrstelle und ausschließlich im Interesse 
der Anleger. 

2. Die Gesellschaft ist berechtigt, mit dem 
von den Anlegern eingelegten Geld die 
Vermögensgegenstände zu erwerben, die-
se wieder zu veräußern und den Erlös an-
derweitig anzulegen. Sie ist ferner ermäch-
tigt, alle sich aus der Verwaltung der Ver-
mögensgegenstände ergebenden sonsti-
gen Rechtshandlungen vorzunehmen. 

3.  Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger weder Gelddarlehen 
gewähren noch Verpflichtungen aus einem 
Bürgschafts- oder einem Garantievertrag 
eingehen; sie darf keine Vermögensgegen-
stände nach Maßgabe der §§ 193, 194 und 
196 KAGB verkaufen, die im Zeitpunkt des 
Geschäftsabschlusses nicht zum Gemisch-
ten Sondervermögen gehören. § 197 KAGB 
bleibt unberührt. 

 
§ 4 Anlagegrundsätze 

Das Gemischte Sondervermögen wird unmit-
telbar oder mittelbar nach dem Grundsatz der 
Risikomischung angelegt. Die Gesellschaft soll 
für das Gemischte Sondervermögen nur sol-
che Vermögensgegenstände erwerben, die 
Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. 
Sie bestimmt in den BABen, welche Vermö-
gensgegenstände für das Gemischte Sonder-
vermögen erworben werden dürfen. 
 

§ 5 Wertpapiere 

Sofern die BABen keine weiteren Einschrän-
kungen vorsehen, darf die Gesellschaft vorbe-
haltlich des § 198 KAGB für Rechnung des 
Gemischten Sondervermögens Wertpapiere 
nur erwerben, wenn 

a) sie an einer Börse in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel zugelassen oder in einem dieser 
Staaten an einem anderen organisierten 
Markt zugelassen oder in diesen einbezo-
gen sind,  

b) sie ausschließlich an einer Börse außerhalb 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on oder außerhalb der anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zum Handel zuge-
lassen oder in einem dieser Staaten an ei-

nem anderen organisierten Markt zugelas-
sen oder in diesen einbezogen sind, sofern 
die Wahl dieser Börse oder dieses organi-
sierten Marktes von der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (Bundesan-
stalt) zugelassen ist10,  

c) ihre Zulassung an einer Börse in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum zum Handel oder ihre Zulas-
sung an einem organisierten Markt oder ih-
re Einbeziehung in diesen Markt in einem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder 
in einem anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum nach den Ausgabebedingun-
gen zu beantragen ist, sofern die Zulassung 
oder Einbeziehung dieser Wertpapiere in-
nerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe 
erfolgt, 

d) ihre Zulassung an einer Börse zum Handel 
oder ihre Zulassung an einem organisierten 
Markt oder die Einbeziehung in diesen 
Markt außerhalb der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder außerhalb der an-
deren Vertragsstaaten des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
nach den Ausgabebedingungen zu beantra-
gen ist, sofern die Wahl dieser Börse oder 
dieses organisierten Marktes von der Bun-
desanstalt zugelassen ist und die Zulassung 
oder Einbeziehung dieser Wertpapiere in-
nerhalb eines Jahres nach ihrer Ausgabe 
erfolgt, 

e) sie Aktien sind, die dem Gemischten Son-
dervermögen bei einer Kapitalerhöhung aus 
Gesellschaftsmitteln zustehen, 

f) sie in Ausübung von Bezugsrechten, die 
zum Gemischten Sondervermögen gehö-
ren, erworben werden, 

g)  sie Anteile an geschlossenen Fonds sind, 
die die in § 193 Absatz 1 Satz 1 Nr. 7 KAGB 
genannten Kriterien erfüllen, 

h) sie Finanzinstrumente sind, die die in § 193 
Absatz 1 Satz 1 Nr. 8 KAGB genannten Kri-
terien erfüllen. 

Der Erwerb von Wertpapieren nach Satz 1 
Buchstaben a) bis d) darf nur erfolgen, wenn 
zusätzlich die Voraussetzungen des § 193 
Absatz 1 Satz 2 KAGB erfüllt sind. 
 

§ 6 Geldmarktinstrumente 

1. Sofern die BABen keine weiteren Ein-
schränkungen vorsehen, darf die Gesell-

                                                   
10 Die Börsenliste wird auf der Homepage der Bun-
desanstalt veröffentlicht. www.bafin.de 

http://www.bafin.de


 

69 
 

schaft vorbehaltlich des § 198 KAGB für 
Rechnung des Gemischten Sondervermö-
gens Instrumente, die üblicherweise auf 
dem Geldmarkt gehandelt werden, sowie 
verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt 
ihres Erwerbs für das Gemischte Sonder-
vermögen eine restliche Laufzeit von 
höchstens 397 Tagen haben, deren Verzin-
sung nach den Ausgabebedingungen wäh-
rend ihrer gesamten Laufzeit regelmäßig, 
mindestens aber einmal in 397 Tagen, 
marktgerecht angepasst wird oder deren 
Risikoprofil dem Risikoprofil solcher Wert-
papiere entspricht (Geldmarktinstrumente), 
erwerben. Geldmarktinstrumente dürfen 
für das Gemischte Sondervermögen nur 
erworben werden, wenn sie  

a) an einer Börse in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union oder in einem 
anderen Vertragsstaat des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum 
zum Handel zugelassen oder dort an ei-
nem anderen organisierten Markt zuge-
lassen oder in diesen einbezogen sind, 

b) ausschließlich an einer Börse außerhalb 
der Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder außerhalb der anderen Ver-
tragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum zum 
Handel zugelassen oder dort an einem 
anderen organisierten Markt zugelassen 
oder in diesen einbezogen sind, sofern 
die Wahl dieser Börse oder dieses orga-
nisierten Marktes von der Bundesanstalt 
zugelassen ist11, 

c) von der Europäischen Union, dem Bund, 
einem Sondervermögen des Bundes, 
einem Land, einem anderen Mitglied-
staat oder einer anderen zentralstaatli-
chen, regionalen oder lokalen Gebiets-
körperschaft oder der Zentralbank eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union, 
der Europäischen Zentralbank oder der 
Europäischen Investitionsbank, einem 
Drittstaat oder, sofern dieser ein Bun-
desstaat ist, einem Gliedstaat dieses 
Bundesstaates oder von einer internati-
onalen öffentlich-rechtlichen Einrich-
tung, der mindestens ein Mitgliedstaat 
der Europäischen Union angehört, be-
geben oder garantiert werden,  

d) von einem Unternehmen begeben wer-
den, dessen Wertpapiere auf den unter 
den Buchstaben a) und b) bezeichneten 
Märkten gehandelt werden,  

                                                   
11 siehe Fußnote 10 

e) von einem Kreditinstitut, das nach den 
im Recht der Europäischen Union fest-
gelegten Kriterien einer Aufsicht unter-
stellt ist, oder einem Kreditinstitut, das 
Aufsichtsbestimmungen, die nach Auf-
fassung der Bundesanstalt denjenigen 
des Rechts der Europäischen Union 
gleichwertig sind, unterliegt und diese 
einhält, begeben oder garantiert wer-
den, oder 

f) von anderen Emittenten begeben wer-
den und diese den Anforderungen des          
§ 194 Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 KAGB ent-
sprechen.  

2. Geldmarktinstrumente im Sinne des Absat-
zes 1 dürfen nur erworben werden, wenn 
sie die jeweiligen Voraussetzungen des               
§ 194 Absatz 2 und 3 KAGB erfüllen. 

 
§ 7 Bankguthaben 

Die Gesellschaft darf für Rechnung des Ge-
mischten Sondervermögens Bankguthaben 
halten, die eine Laufzeit von höchstens zwölf 
Monaten haben. Die auf Sperrkonten zu füh-
renden Guthaben können bei einem Kreditin-
stitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Euro-
päischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum unterhalten werden; die Gut-
haben können auch bei einem Kreditinstitut 
mit Sitz in einem Drittstaat, dessen Aufsichts-
bestimmungen nach Auffassung der Bundes-
anstalt denjenigen des Rechts der Europäi-
schen Union gleichwertig sind, gehalten wer-
den. Sofern in den BABen nichts anderes be-
stimmt ist, können die Bankguthaben auch auf 
Fremdwährung lauten. 
 

§ 8 Investmentanteile 

1. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, kann die Gesellschaft für 
Rechnung des Gemischten Sondervermö-
gens Anteile an Investmentvermögen ge-
mäß der Richtlinie 2009/65/EG (OGAW-
Richtlinie) erwerben. Anteile an anderen in-
ländischen Sondervermögen und Invest-
mentaktiengesellschaften mit veränderli-
chem Kapital sowie Anteile an ausländi-
schen offenen Investmentvermögen, die 
keine Anteile an EU-OGAW sind, können 
erworben werden, sofern sie die Anforde-
rungen des § 196 Absatz 1 Satz 2 KAGB er-
füllen. 

2. Anteile an inländischen Sondervermögen 
und Investmentaktiengesellschaften mit 
veränderlichem Kapital, an EU-OGAW und 
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an ausländischen offenen Investmentver-
mögen, die keine EU-OGAW sind, darf die 
Gesellschaft nur erwerben, wenn nach den 
Anlagebedingungen oder der Satzung der 
Kapitalverwaltungsgesellschaft, der In-
vestmentaktiengesellschaft mit veränderli-
chem Kapital oder des ausländischen offe-
nen Investmentvermögens oder der aus-
ländischen Verwaltungsgesellschaft insge-
samt höchstens 10 Prozent des Wertes ih-
res Vermögens in Anteilen an anderen in-
ländischen Sondervermögen, Investmen-
taktiengesellschaften mit veränderlichem 
Kapital oder ausländischen offenen Invest-
mentvermögen im Sinne von § 196 Absatz 
1 Satz 2 KAGB angelegt werden dürfen. 

3.  Sofern in den BABen nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, kann die Gesellschaft darüber 
hinaus Anteile an Publikums-
Sondervermögen nach Maßgabe der §§ 
218 und 219 KAGB (Gemischte Sonder-
vermögen), Aktien von Investmentaktien-
gesellschaften mit veränderlichem Kapital, 
deren Satzung eine einem Gemischten 
Sondervermögen vergleichbare Anlageform 
vorsieht, sowie Anteile oder Aktien an ver-
gleichbaren EU- oder ausländischen AIF 
erwerben.  

4. Sofern in den BABen nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, kann die Gesellschaft zusätz-
lich Anteile an Publikums-Sondervermögen 
nach Maßgabe der §§ 220 bis 224 KAGB 
(Sonstige Sondervermögen), Aktien von In-
vestmentaktiengesellschaften mit verän-
derlichem Kapital, deren Satzung eine ei-
nem Sonstigen Sondervermögen ver-
gleichbare Anlageform vorsieht, sowie An-
teile oder Aktien an vergleichbaren EU- o-
der ausländischen AIF erwerben.  

5.  Anteile oder Aktien nach Absatz 4 dürfen 
nur erworben werden, wenn deren Vermö-
gensgegenstände von einer Verwahrstelle 
verwahrt werden oder die Funktionen der 
Verwahrstelle von einer anderen vergleich-
baren Einrichtung wahrgenommen werden. 
Die Gesellschaft darf nicht in Anteile an 
ausländischen offenen Investmentvermö-
gen aus Staaten anlegen, die bei der Be-
kämpfung der Geldwäsche nicht im Sinne 
internationaler Vereinbarungen kooperieren. 

6.  Darüber hinaus darf das Gemischte Son-
dervermögen Anteile oder Aktien an fol-
genden Investmentvermögen weiter hal-
ten, soweit diese zulässig vor dem 
22.07.2013 nach den unten stehenden Re-
gelungen erworben wurden: 

a) Immobilien-Sondervermögen gemäß §§ 
66 bis 82 des Investmentgesetzes in der 
bis zum 21.07.2013 geltenden Fassung 
(InvG) (auch nach deren Umstellung auf 
das KAGB) sowie mit solchen Sonder-
vermögen vergleichbaren EU- oder aus-
ländischen Investmentvermögen, und 

b) Sondervermögen mit zusätzlichen Risi-
ken nach § 112 InvG und/oder Aktien 
von Investmentaktiengesellschaften, de-
ren Satzung eine dem § 112 InvG ver-
gleichbare Anlageform vorsieht (auch 
nach deren Umstellung auf das KAGB) 
sowie mit solchen Investmentvermögen 
vergleichbaren EU- oder ausländischen 
Investmentvermögen. 

 
§ 9 Derivate 

1.  Die Gesellschaft wird im Rahmen der Ver-
waltung des Gemischten Sondervermö-
gens Derivate gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 
KAGB und Finanzinstrumente mit derivati-
ver Komponente gemäß § 197 Absatz 1 
Satz 2 KAGB einsetzen. Sie wendet –  der 
Art und dem Umfang der eingesetzten De-
rivate und Finanzinstrumente mit derivati-
ver Komponente entsprechend –  zur Ermitt-
lung der Auslastung der nach § 197 Absatz 
2 KAGB festgesetzten Marktrisikogrenze 
für den Einsatz von Derivaten und Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente 
den qualifizierten Ansatz im Sinne der ge-
mäß § 197 Absatz 3 KAGB erlassenen 
„ Verordnung über Risikomanagement und 
Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, 
Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäf-
ten in Investmentvermögen nach dem Ka-
pitalanlagegesetzbuch“  (DerivateV) an; Er-
läuterungen dazu enthält der Verkaufspros-
pekt. 

2. Die Gesellschaft darf –  vorbehaltlich eines 
geeigneten Risikomanagementsystems –  in 
jegliche Finanzinstrumente mit derivativer 
Komponente oder Derivate investieren, die 
von einem gemäß § 197 Absatz 1 Satz 1 
KAGB zulässigen Basiswert abgeleitet sind. 
Hierbei darf der dem Gemischten Sonder-
vermögen zuzuordnende potenzielle Risi-
kobetrag für das Marktrisiko ("Risikobetrag") 
zu keinem Zeitpunkt das Zweifache des po-
tenziellen Risikobetrags für das Marktrisiko 
des zugehörigen Vergleichsvermögens 
gemäß § 9 der DerivateV übersteigen. Al-
ternativ darf der Risikobetrag zu keinem 
Zeitpunkt  20 Prozent des Wertes des Ge-
mischten Sondervermögens übersteigen. 
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3.  Unter keinen Umständen darf die Gesell-
schaft bei diesen Geschäften von den in 
den AABen und BABen und den im Ver-
kaufsprospekt genannten Anlagegrundsät-
zen und -grenzen abweichen.  

4.  Die Gesellschaft wird Derivate und Finan-
zinstrumente mit derivativer Komponente 
zum Zwecke der Absicherung, der effizien-
ten Portfoliosteuerung und der Erzielung 
von Zusatzerträgen einsetzen, wenn und 
soweit sie dies im Interesse der Anleger für 
geboten hält. 

5.  Beim Einsatz von Derivaten und Finanzin-
strumenten mit derivativer Komponente 
wird die Gesellschaft die DerivateV beach-
ten. 

 
§ 10 Sonstige Anlageinstrumente 

Sofern in den BABen nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, kann die Gesellschaft für Rech-
nung des Gemischten Sondervermögens bis 
zu 10 Prozent des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens in Sonstige Anlageinstru-
mente gemäß § 198 KAGB anlegen. Diese 
Grenze umfasst unter anderem Beteiligungen 
an Kapitalgesellschaften, die weder zum Han-
del an einer Börse zugelassen noch in einem 
anderen organisierten Markt zugelassen oder 
in diesen einbezogen sind.  
 

§ 11 Emittentengrenzen und Anlagegren-
zen 

1. Bei der Verwaltung hat die Gesellschaft die 
im KAGB, in der DerivateV und in den AA-
Ben und BABen festgelegten Grenzen und 
Beschränkungen zu beachten. 

2. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
einschließlich der in Pension genommenen 
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
desselben Emittenten dürfen bis zu 5 Pro-
zent des Wertes des Gemischten Sonder-
vermögens erworben werden; in diesen 
Werten dürfen jedoch bis zu 10 Prozent 
des Wertes des Gemischten Sonderver-
mögens angelegt werden, wenn dies in 
den BABen vorgesehen ist und der Ge-
samtwert der Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente dieser Emittenten 
40 Prozent des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens nicht übersteigt.  

3. Die Gesellschaft darf in Schuldverschrei-
bungen, Schuldscheindarlehen und Geld-
marktinstrumente, die vom Bund, einem 
Land, der Europäischen Union, einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder 

seinen Gebietskörperschaften, einem ande-
ren Vertragsstaat des Abkommens über 
den Europäischen Wirtschaftsraum, einem 
Drittstaat oder von einer internationalen 
Organisation, der mindestens ein Mitglied-
staat der Europäischen Union angehört, 
ausgegeben oder garantiert worden sind, 
jeweils bis zu 35 Prozent des Wertes des 
Gemischten Sondervermögens anlegen. 

4. In Pfandbriefen und Kommunalschuldver-
schreibungen sowie Schuldverschreibun-
gen, die von Kreditinstituten mit Sitz in ei-
nem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ausgegeben worden sind, darf 
die Gesellschaft jeweils bis zu 25 Prozent 
des Wertes des Gemischten Sonderver-
mögens anlegen, wenn die Kreditinstitute 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum 
Schutz der Inhaber dieser Schuldverschrei-
bungen einer besonderen öffentlichen Auf-
sicht unterliegen und die mit der Ausgabe 
der Schuldverschreibungen aufgenomme-
nen Mittel nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten in Vermögenswerten angelegt werden, 
die während der gesamten Laufzeit der 
Schuldverschreibungen die sich aus ihnen 
ergebenden Verbindlichkeiten ausreichend 
decken und die bei einem Ausfall des Emit-
tenten vorrangig für die fällig werdenden 
Rückzahlungen und die Zahlung der Zinsen 
bestimmt sind. Legt die Gesellschaft mehr 
als 5 Prozent des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens in Schuldverschreibun-
gen desselben Emittenten nach Satz 1 an, 
so darf der Gesamtwert dieser Schuldver-
schreibungen 80 Prozent des Wertes des 
Gemischten Sondervermögens nicht über-
steigen. 

5. Die Grenze in Absatz 3 darf für Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente desselben Emit-
tenten nach Maßgabe von § 206 Absatz 2 
KAGB überschritten werden, sofern die 
BABen dies unter Angabe der betreffenden 
Emittenten vorsehen. In diesen Fällen 
müssen die für Rechnung des Gemischten 
Sondervermögens gehaltenen Wertpapiere 
und Geldmarktinstrumente aus mindestens 
sechs verschiedenen Emissionen stam-
men, wobei nicht mehr als 30 Prozent des 
Wertes des Gemischten Sondervermögens 
in einer Emission gehalten werden dürfen. 

6. Die Gesellschaft darf nur bis zu 20 Prozent 
des Wertes des Gemischten Sonderver-
mögens in Bankguthaben im Sinne des § 
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195 KAGB bei je einem Kreditinstitut anle-
gen. 

7.  Die Gesellschaft hat sicherzustellen, dass 
eine Kombination aus: 

a) Wertpapieren oder Geldmarktinstru-
menten, die von ein und derselben 
Einrichtung begeben werden, 

b) Einlagen bei dieser Einrichtung, 
c) Anrechnungsbeträgen für das Kontra-

hentenrisiko der mit dieser Einrichtung 
eingegangenen Geschäfte,  

20 Prozent des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens nicht übersteigt. Satz 1 
gilt für die in Absatz 3 und 4 genannten 
Emittenten und Garantiegeber mit der 
Maßgabe, dass die Gesellschaft sicherzu-
stellen hat, dass eine Kombination der in 
Satz 1 genannten Vermögensgegenstände 
und Anrechnungsbeträge 35 Prozent des 
Wertes des Gemischten Sondervermögens 
nicht übersteigt. Die jeweiligen Einzelober-
grenzen bleiben in beiden Fällen unberührt. 

8. Die in Absatz 3 und 4 genannten Schuld-
verschreibungen, Schuldscheindarlehen 
und Geldmarktinstrumente werden bei der 
Anwendung der in Absatz 2 genannten 
Grenzen von 40 Prozent nicht berücksich-
tigt. Die in den Absätzen 2 bis 4 und Absät-
zen 6 und 7 genannten Grenzen dürfen 
abweichend von der Regelung in Absatz 7 
nicht kumuliert werden. 

9.  Die Gesellschaft darf in Anteilen an In-
vestmentvermögen nach Maßgabe des § 8 
Absatz 1 bis 5 nur bis zu 10 Prozent des 
Wertes des Gemischten Sondervermögens 
anlegen, es sei denn, dass  

 (i) im Hinblick auf solche Anteile folgende 
Voraussetzungen erfüllt sind: 

Der OGAW, der AIF oder der Verwalter des 
AIF, an dem die Anteile erworben werden, 
unterliegt in seinem Sitzstaat der Aufsicht 
über Vermögen zur gemeinschaftlichen Ka-
pitalanlage. Der Geschäftszweck des jewei-
ligen Investmentvermögens ist auf die Ka-
pitalanlage gemäß einer festgelegten Anla-
gestrategie im Rahmen einer kollektiven 
Vermögensverwaltung mittels der bei ihm 
eingelegten Mittel beschränkt; eine opera-
tive Tätigkeit, und eine aktive unternehme-
rische Bewirtschaftung der gehaltenen 
Vermögensgegenstände ist ausgeschlos-
sen. 

Die Anleger können grundsätzlich jederzeit 
das Recht zur Rückgabe ihrer Anteile ausü-
ben.  

Das jeweilige Investmentvermögen wird 
unmittelbar oder mittelbar nach dem 
Grundsatz der Risikomischung angelegt.  

Sofern für das jeweilige Investmentvermö-
gen nach KAGB erwerbbar, erfolgt die 
Vermögensanlage der jeweiligen Invest-
mentvermögen insgesamt zu mindestens 
90 Prozent in die folgenden Vermögensge-
genstände: 

a) Wertpapiere,  
b) Geldmarktinstrumente,  
c) Derivate,  
d) Bankguthaben,  
e) Anteile oder Aktien an inländischen oder 

ausländischen Investmentvermögen, 
welche die Voraussetzungen dieses Ab-
satz 9 (i) oder (ii) erfüllen („ Investment-
fonds“ ), 

f) Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, 
wenn der Verkehrswert dieser Beteili-
gungen ermittelt werden kann, 

g) unverbriefte Darlehensforderungen (ein-
schließlich Schuldscheindarlehen), oder 

h) Edelmetalle. 

Im Rahmen der für das jeweilige Invest-
mentvermögen einzuhaltenden aufsichts-
rechtlichen und vertraglichen Anlagegren-
zen werden bis zu 20 Prozent des Wertes 
des jeweiligen Investmentvermögens in 
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften in-
vestiert, die weder zum Handel an einer 
Börse zugelassen noch in einem anderen 
organisierten Markt zugelassen oder in die-
sen einbezogen sind.   

Die Höhe der Beteiligung des jeweiligen In-
vestmentvermögens an einer Kapitalgesell-
schaft muss unter 10 Prozent des Kapitals 
des jeweiligen Unternehmens liegen. 

Ein Kredit darf nur kurzfristig und nur bis zur 
Höhe von 10 Prozent des Wertes des je-
weiligen Investmentvermögens aufge-
nommen werden.  

Die Anlagebedingungen des jeweiligen In-
vestmentvermögens müssen bei AIF die 
vorstehenden Anforderungen und bei 
OGAW die einschlägigen aufsichtsrechtli-
chen Vorgaben wiedergeben; 

oder 

(ii) das jeweilige Investmentvermögen ei-
nem steuergesetzlichen Bestandsschutz im 
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Hinblick auf das Investmentsteuerrecht un-
terliegt. 

10.Die Gesellschaft darf in Anteilen an einem 
einzigen Investmentvermögen nach Maß-
gabe des § 8 insgesamt nur in Höhe von 
bis zu 20 Prozent des Wertes des Ge-
mischten Sondervermögens anlegen. Die 
Gesellschaft darf für Rechnung des Ge-
mischten Sondervermögens nicht mehr als 
25 Prozent der ausgegebenen Anteile eines 
anderen offenen inländischen, EU- oder 
ausländischen Investmentvermögens, das 
nach dem Grundsatz der Risikomischung in 
Vermögensgegenstände im Sinne der §§ 
192 bis 198 KAGB angelegt ist, erwerben. 

11.Anteile oder Aktien an offenen Investment-
vermögen, die Gemischten Sondervermö-
gen vergleichbar sind, dürfen nur erworben 
werden, soweit ein solches Investment-
vermögen nach seinen Anlagebedingungen 
insgesamt höchstens 10 Prozent des Wer-
tes seines Vermögens in Anteile oder Ak-
tien an anderen Investmentvermögen anle-
gen darf.  

12.Anteile oder Aktien an offenen Investment-
vermögen, die Sonstigen Sondervermögen 
vergleichbar sind, dürfen nur erworben 
werden, soweit ein solches Investment-
vermögen seine Mittel nach seinen Anla-
gebedingungen nicht in Anteile oder Aktien 
anderer Investmentvermögen anlegen darf. 

13.Die Anlagegrenzen in den Absätzen 11 und 
12 gelten nicht für Anteile oder Aktien an 
anderen inländischen, EU- oder ausländi-
schen offenen Publikumsinvestmentver-
mögen im Sinne des  § 196 KAGB sowie 
für Anteile oder Aktien an offenen Spezia-
linvestmentvermögen, sofern diese nach 
den jeweiligen Anlagebedingungen aus-
schließlich investieren dürfen in Bankgut-
haben, Geldmarktinstrumente und Wertpa-
piere nach Maßgabe des § 219 Absatz 3 
Nr. 3 KAGB.  

14.Die Gesellschaft darf in Anteile oder Aktien 
nach § 8 Absatz 4 insgesamt nur bis zu 10 
Prozent des Wertes des Gemischten Son-
dervermögens anlegen. Auf diese Grenze 
sind Anteile oder Aktien, die das Gemischte 
Sondervermögen gemäß § 8 Absatz 6 b) 
hält, anzurechnen.  

15.Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Gemischten Sondervermögens nicht in 
mehr als zwei Investmentvermögen in 
Form von Sonstigen Sondervermögen vom 

gleichen Emittenten oder Fondsmanager 
investieren. 

16.Die Grenzen gemäß Absatz 9 bleiben von 
den Regelungen der Absätze 10 bis 15 un-
berührt. 

17.Die Höhe der in Form von Wertpapieren 
erworbenen Beteiligung des Gemischten 
Sondervermögens an einer Kapitalgesell-
schaft muss unter 10 Prozent des Kapitals 
des jeweiligen Unternehmens liegen; dies 
gilt nicht für Gesellschaften, deren Unter-
nehmensgegenstand auf die Erzeugung er-
neuerbarer Energien im Sinne des § 3 
Nummer 3 des Gesetzes über den Vorrang 
erneuerbarer Energien gerichtet ist. Im 
Hinblick auf Gesellschaften, deren Unter-
nehmensgegenstand auf die Erzeugung er-
neuerbarer Energien im Sinne des § 3 
Nummer 3 des Gesetzes über den Vorrang 
erneuerbarer Energien gerichtet ist, bleibt § 
210 Absatz 2 KAGB hinsichtlich des Er-
werbs von Stimmrechtsanteilen an den je-
weiligen Gesellschaften unberührt.  

 
§ 12 Verschmelzung 

1.  Die Gesellschaft darf nach Maßgabe der §§ 
181 bis 191 KAGB 

a)  sämtliche Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten dieses Gemischten 
Sondervermögens auf ein anderes be-
stehendes oder ein neues, dadurch ge-
gründetes Sondervermögen oder eine 
Investmentaktiengesellschaft mit verän-
derlichem Kapital übertragen; 

b)  sämtliche Vermögensgegenstände und 
Verbindlichkeiten eines anderen Son-
dervermögens oder einer Investmentak-
tiengesellschaft mit veränderlichem Ka-
pital in das Gemischte Sondervermögen 
aufnehmen. 

2.  Die Verschmelzung bedarf der Genehmi-
gung der Bundesanstalt.  Die Einzelheiten 
des Verfahrens ergeben sich aus den §§ 
182 bis 191 KAGB.  

 
§ 13 Wertpapier-Darlehen 

1.  Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Gemischten Sondervermögens einem 
Wertpapier-Darlehensnehmer gegen ein 
marktgerechtes Entgelt nach Übertragung 
ausreichender Sicherheiten gemäß § 200 
Absatz 2 KAGB ein jederzeit kündbares 
Wertpapier-Darlehen nur insoweit gewäh-
ren, als der Kurswert der zu übertragenden 
Wertpapiere zusammen mit dem Kurswert 
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der für Rechnung des Gemischten Sonder-
vermögens demselben Wertpapier-
Darlehensnehmer einschließlich konzern-
angehöriger Unternehmen im Sinne des § 
290 Handelsgesetzbuch bereits als Wert-
papier-Darlehen übertragenen Wertpapiere 
10 Prozent des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens nicht übersteigt. 

2.  Werden die Sicherheiten für die übertrage-
nen Wertpapiere vom Wertpapier-
Darlehensnehmer in Guthaben erbracht, 
muss die Gesellschaft die Guthaben auf 
Sperrkonten gemäß § 200 Absatz 2 Satz 3 
Nr. 1 KAGB unterhalten. Alternativ darf die 
Gesellschaft von der Möglichkeit Gebrauch 
machen, diese Guthaben in der Währung 
des Guthabens in folgende Vermögensge-
genstände anzulegen: 

a) Schuldverschreibungen, die eine hohe 
Qualität aufweisen und die vom Bund, 
einem Land, der Europäischen Union, 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder seinen Gebietskörperschaf-
ten, einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum oder einem Drittstaat 
ausgegeben worden sind, oder 

b) Geldmarktfonds mit kurzer Lauf-
zeitstruktur entsprechend von der Bun-
desanstalt auf Grundlage des § 4 Absatz 
2 KAGB erlassenen Richtlinien. 

 Die Anlage des Guthabens in der Währung 
des Guthabens kann auch im Wege des 
Pensionsgeschäfts gemäß § 203 KAGB mit 
einem Kreditinstitut erfolgen, das die jeder-
zeitige Rückforderung des aufgelaufenen 
Guthabens gewährleistet. Die Erträge aus 
der Anlage der Sicherheiten stehen dem 
Gemischten Sondervermögen zu. 

3. Die Gesellschaft kann sich auch eines von 
einer Wertpapiersammelbank oder von ei-
nem anderen in den BABen genannten Un-
ternehmen, dessen Unternehmensgegen-
stand die Abwicklung von grenzüberschrei-
tenden Effektengeschäften für andere ist, 
organisierten Systems zur Vermittlung und 
Abwicklung der Wertpapier-Darlehen be-
dienen, welches von den Anforderungen 
der §§ 200 und 201 KAGB abweicht, wenn 
durch die Bedingungen dieses Systems die 
Wahrung der Interessen der Anleger ge-
währleistet ist und von dem jederzeitigen 
Kündigungsrecht nach Absatz 1 nicht ab-
gewichen wird. 

4.  Sofern in den BABen nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, darf die Gesellschaft Wertpa-

pier-Darlehen auch in Bezug auf Geld-
marktinstrumente und Investmentanteile 
gewähren sofern diese Vermögensgegen-
stände für das Gemischte Sondervermögen 
erwerbbar sind. Die Regelungen der Absät-
ze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß. 

 
§ 14 Pensionsgeschäfte 

1. Die Gesellschaft darf für Rechnung des 
Gemischten Sondervermögens jederzeit 
kündbare Wertpapier-Pensionsgeschäfte im 
Sinne von § 340b Absatz 2 Handelsgesetz-
buch gegen Entgelt mit Kreditinstituten o-
der Finanzdienstleistungsinstituten auf der 
Grundlage standardisierter Rahmenverträge 
abschließen. 

2. Die Pensionsgeschäfte müssen Wertpapie-
re zum Gegenstand haben, die nach den 
BABen für das Gemischte Sondervermö-
gen erworben werden dürfen. 

3. Die Pensionsgeschäfte dürfen höchstens 
eine Laufzeit von 12 Monaten haben. 

4.  Sofern in den BABen nichts Anderweitiges 
bestimmt ist, darf die Gesellschaft Pensi-
onsgeschäfte auch in Bezug auf Geld-
marktinstrumente und Investmentanteile 
gewähren, sofern diese Vermögensgegen-
stände für das Gemischte Sondervermögen 
erwerbbar sind. Die Regelungen der  Ab-
sätze 1 bis 3 gelten hierfür sinngemäß. 

 
§ 15 Kreditaufnahme 

Die Gesellschaft darf für gemeinschaftliche 
Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis 
zur Höhe von 10 Prozent des Wertes des Ge-
mischten Sondervermögens aufnehmen, 
wenn die Bedingungen der Kreditaufnahme 
marktüblich sind und die Verwahrstelle der 
Kreditaufnahme zustimmt.  
 

§ 16 Anteilscheine 

1.  Die Anteilscheine lauten auf den Inhaber 
und sind über einen Anteil oder eine Mehr-
zahl von Anteilen ausgestellt. 

2. Die Anteile können verschiedene Ausge-
staltungsmerkmale, insbesondere hinsicht-
lich der Ertragsverwendung, des Ausgabe-
aufschlages, des Rücknahmeabschlages, 
der Währung des Anteilwertes, der Verwal-
tungsvergütung, der Mindestanlagesumme 
oder einer Kombination dieser Merkmale 
(Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind 
in den BABen festgelegt.  
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3. Die Anteilscheine tragen mindestens die 
handschriftlichen oder vervielfältigten Un-
terschriften der Gesellschaft und der Ver-
wahrstelle. 

4. Die Anteile sind übertragbar. Mit der Über-
tragung eines Anteilscheines gehen die in 
ihm verbrieften Rechte über. Der Gesell-
schaft gegenüber gilt in jedem Falle der In-
haber des Anteilscheines als der Berechtig-
te. 

5. Sofern die Rechte der Anleger bei der Er-
richtung des Gemischten Sondervermö-
gens oder die Rechte der Anleger einer An-
teilklasse bei Einführung der Anteilklasse 
nicht ausschließlich in einer Globalurkunde, 
sondern in einzelnen Anteilscheinen oder in 
Mehrfachurkunden verbrieft werden sollen, 
erfolgt die Festlegung in den BABen. 

 
§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteil-

scheinen, Aussetzung der Rücknahme 

1.  Die Anzahl der ausgegebenen Anteile und 
entsprechenden Anteilscheine ist grund-
sätzlich nicht beschränkt. Die Gesellschaft 
behält sich vor, die Ausgabe von Anteilen 
vorübergehend oder vollständig einzustel-
len. 

2.  Die Anteile können bei der Gesellschaft, 
der Verwahrstelle oder durch Vermittlung 
Dritter erworben werden. 

3.  Die Anleger können von der Gesellschaft 
jederzeit die Rücknahme der Anteile ver-
langen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die 
Anteile zum jeweils geltenden Rücknah-
mepreis für Rechnung des Gemischten 
Sondervermögens zurückzunehmen. Rück-
nahmestelle ist die Verwahrstelle. 

4.  Der Gesellschaft bleibt jedoch vorbehalten, 
die Rücknahme der Anteile gemäß § 98 
Absatz 2 KAGB auszusetzen, wenn außer-
gewöhnliche Umstände vorliegen, die eine 
Aussetzung unter Berücksichtigung der In-
teressen der Anleger erforderlich erschei-
nen lassen.  

5. Die Gesellschaft hat die Anleger durch Be-
kanntmachung im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus in einer hinreichend verbrei-
teten Wirtschafts- oder Tageszeitung oder 
in den in dem Verkaufsprospekt bezeichne-
ten elektronischen Informationsmedien 
über die Aussetzung gemäß Absatz 4 und 
die Wiederaufnahme der Rücknahme zu 
unterrichten. Die Anleger sind über die 
Aussetzung und Wiederaufnahme der 
Rücknahme der Anteile unverzüglich nach 

der Bekanntmachung im Bundesanzeiger 
mittels eines dauerhaften Datenträgers zu 
unterrichten. 

 
§ 18 Ausgabe- und Rücknahmepreise 

1. Zur Errechnung des Ausgabe- und Rück-
nahmepreises der Anteile werden die Ver-
kehrswerte der zu dem Gemischten Son-
dervermögen gehörenden Vermögensge-
genstände abzüglich der aufgenommenen 
Kredite und sonstigen Verbindlichkeiten 
(Nettoinventarwert) ermittelt und durch die 
Zahl der umlaufenden Anteile geteilt (An-
teilwert). Werden gemäß § 16 Absatz 2 un-
terschiedliche Anteilklassen für das Ge-
mischte Sondervermögen eingeführt, ist 
der Anteilwert sowie der Ausgabe- und 
Rücknahmepreis für jede Anteilklasse ge-
sondert zu ermitteln.  

Die Bewertung der Vermögensgegenstän-
de erfolgt gemäß §§ 168 und 169 KAGB 
und der Kapitalanlage-Rechnungslegungs- 
und – Bewertungs-verordnung (KARBV). 

2.  Der Ausgabepreis entspricht dem Anteil-
wert am Gemischten Sondervermögen, 
gegebenenfalls zuzüglich eines in den BA-
Ben festzusetzenden Ausgabeaufschlags 
gemäß § 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. 
Der Rücknahmepreis entspricht dem An-
teilwert am Gemischten Sondervermögen, 
gegebenenfalls abzüglich eines in den BA-
Ben festzusetzenden Rücknahmeabschlags 
gemäß § 165 Absatz 2 Nummer 8 KAGB. 

3.  Der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe 
und Rücknahmeaufträge ist spätestens der 
auf den Eingang des Anteilsabrufs- bzw. 
Rücknahmeauftrags folgende Wertermitt-
lungstag, soweit in den BABen nichts ande-
res bestimmt ist. 

4.  Die Ausgabe- und Rücknahmepreise wer-
den bei jeder Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen ermittelt. Soweit in den BABen 
nichts weiteres bestimmt ist, können die 
Gesellschaft und die Verwahrstelle an ge-
setzlichen Feiertagen, die Börsentage sind, 
sowie am 24. und 31. Dezember jeden Jah-
res von einer Ermittlung des Wertes abse-
hen; das Nähere regelt der Verkaufspros-
pekt. 

 
§ 19 Kosten 

In den BABen werden die Aufwendungen und 
die der Gesellschaft, der Verwahrstelle und 
Dritten zustehenden Vergütungen, die dem 
Gemischten Sondervermögen belastet werden 
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können, genannt. Für Vergütungen im Sinne 
von Satz 1 ist in den BABen darüber hinaus 
anzugeben, nach welcher Methode, in welcher 
Höhe und aufgrund welcher Berechnung sie zu 
leisten sind.  

 
§ 20 Besondere Informationspflichten ge-

genüber den Anlegern 

Die Gesellschaft wird den Anleger gemäß den 
§§ 300, 308 Absatz 4 KAGB informieren. Die 
Einzelheiten sind in den BABen festgelegt. 
 

§ 21 Rechnungslegung 

1. Spätestens sechs Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres des Gemischten Sonder-
vermögens macht die Gesellschaft einen 
Jahresbericht einschließlich Ertrags- und 
Aufwandsrechnung gemäß § 101 Absatz 1 
bis 3 KAGB bekannt. 

2. Spätestens zwei Monate nach der Mitte 
des Geschäftsjahres macht die Ge-
sellschaft einen Halbjahresbericht gemäß § 
103 KAGB bekannt. 

3.  Wird das Recht zur Verwaltung des Ge-
mischten Sondervermögens während des 
Geschäftsjahres auf eine andere Kapital-
verwaltungsgesellschaft übertragen oder 
das Gemischte Sondervermögen während 
des Geschäftsjahres auf ein anderes Son-
dervermögen verschmolzen, so hat die Ge-
sellschaft auf den Übertragungsstichtag ei-
nen Zwischenbericht zu erstellen, der den 
Anforderungen an einen Jahresbericht ge-
mäß Absatz 1 entspricht. 

4.  Wird das Gemischte Sondervermögen ab-
gewickelt, hat die Verwahrstelle jährlich 
sowie auf den Tag, an dem die Abwicklung 
beendet ist, einen Abwicklungsbericht zu 
erstellen, der den Anforderungen an einen 
Jahresbericht gemäß  Absatz 1 entspricht. 

5.  Die Berichte sind bei der Gesellschaft und 
der Verwahrstelle und weiteren Stellen, die 
im Verkaufsprospekt und in den wesentli-
chen Anlegerinformationen anzugeben 
sind, erhältlich; sie werden ferner im Bun-
desanzeiger bekannt gemacht.  

 
§ 22 Kündigung und Abwicklung des Ge-

mischten Sondervermögens 

1.  Die Gesellschaft kann die Verwaltung des 
Gemischten Sondervermögens mit einer 
Frist von mindestens sechs Monaten durch 
Bekanntmachung im Bundesanzeiger und 
darüber hinaus im Jahresbericht oder Halb-

jahresbericht kündigen. Die Anleger sind 
über eine nach Satz 1 bekannt gemachte 
Kündigung mittels eines dauerhaften Da-
tenträgers unverzüglich zu unterrichten. 

2.  Mit dem Wirksamwerden der Kündigung 
erlischt das Recht der Gesellschaft, das 
Gemischte Sondervermögen zu verwalten. 
In diesem Falle geht das Gemischte Son-
dervermögen bzw. das Verfügungsrecht 
über das Gemischte Sondervermögen auf 
die Verwahrstelle über, die es abzuwickeln 
und an die Anleger zu verteilen hat. Für die 
Zeit der Abwicklung hat die Verwahrstelle 
einen Anspruch auf Vergütung ihrer Ab-
wicklungstätigkeit sowie auf Ersatz ihrer 
Aufwendungen, die für die Abwicklung er-
forderlich sind. Mit Genehmigung der Bun-
desanstalt kann die Verwahrstelle von der 
Abwicklung und Verteilung absehen und 
einer anderen Kapitalverwaltungsgesell-
schaft die Verwaltung des Gemischten 
Sondervermögens nach Maßgabe der bis-
herigen Anlagebedingungen übertragen.  

3.  Die Gesellschaft hat auf den Tag, an dem 
ihr Verwaltungsrecht nach Maßgabe des § 
99 KAGB erlischt, einen Auflösungsbericht 
zu erstellen, der den Anforderungen an ei-
nen Jahresbericht nach § 21 Absatz 1 ent-
spricht. 

 
§ 23 Änderungen der Anlagebedingungen 

1.  Die Gesellschaft kann die Anlagebedingun-
gen ändern. 

2.  Änderungen der Anlagebedingungen bedür-
fen der vorherigen Genehmigung durch die 
Bundesanstalt. Soweit die Änderungen 
nach Satz 1 Anlagegrundsätze des Ge-
mischten Sondervermögens betreffen, be-
dürfen sie der vorherigen Zustimmung des 
Aufsichtsrates der Gesellschaft. 

3.  Sämtliche vorgesehenen Änderungen wer-
den im Bundesanzeiger und darüber hinaus 
in einer hinreichend verbreiteten Wirt-
schafts- oder Tageszeitung oder in den im 
Verkaufsprospekt bezeichneten elektroni-
schen Informationsmedien bekannt ge-
macht. In einer Veröffentlichung nach Satz 
1 ist auf die vorgesehenen Änderungen und 
ihr Inkrafttreten hinzuweisen. Im Falle von 
Kostenänderungen im Sinne des § 162 Ab-
satz 2 Nummer 11 KAGB, Änderungen der 
Anlagegrundsätze des Gemischten Sonder-
vermögens im Sinne des § 163 Absatz 3 
Satz 1 KAGB oder Änderungen in Bezug auf 
wesentliche Anlegerrechte sind den Anle-
gern zeitgleich mit der Bekanntmachung 
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nach Satz 1 die wesentlichen Inhalte der 
vorgesehenen Änderungen der Anlagebe-
dingungen und ihre Hintergründe sowie ei-
ne Information über ihre Rechte nach § 163 
Absatz 3 KAGB in einer verständlichen Art 
und Weise mittels eines dauerhaften Da-
tenträgers gemäß § 163 Absatz 4 KAGB zu 
übermitteln.  

4.  Die Änderungen treten frühestens am Tag 
nach ihrer Bekanntmachung im Bundesan-
zeiger in Kraft, im Falle von Änderungen der 
Kosten und der Anlagegrundsätze jedoch 
nicht vor Ablauf von drei Monaten nach der 
entsprechenden Bekanntmachung.  

 
§ 24 Erfüllungsort, Gerichtsstand 

1.  Erfüllungsort ist der Sitz der Gesellschaft. 

2.  Hat der Anleger im Inland keinen allgemei-
nen Gerichtsstand, so ist nicht ausschließli-
cher Gerichtsstand der Sitz der Gesell-
schaft. 
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Besondere Anlagebedingungen 
 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der Internationale 
Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf, 
(nachstehend „ Gesellschaft“  genannt) für das 
von der Gesellschaft verwaltete Gemischte 
Sondervermögen 

HSBC Trinkaus Strategie Balanced, 
die nur in Verbindung mit den für dieses Ge-
mischte Sondervermögen von der Gesell-
schaft aufgestellten „ Allgemeinen Anlagebe-
dingungen“  (AABen) gelten. 
 

 
Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 

 
§ 1 Vermögensgegenstände 

 
Die Gesellschaft darf für das Gemischte Son-
dervermögen nur folgende Vermögensgegen-
stände erwerben: 
 
1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen, 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AA-
Ben, 

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 

4. Anteile oder Aktien an Investmentvermö-
gen gemäß § 8 der AABen, 

5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 
der AABen.  

 
§ 2 Anlagegrenzen 

 
1. Bis zu 100 % des Wertes des Gemischten 

Sondervermögens dürfen in Wertpapieren 
gemäß § 1 Nr. 1 gehalten werden. Die in 
Pension genommenen Wertpapiere sind 
auf die Emittentengrenzen des § 206 Abs. 
1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

2. Bis zu 100 % des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens dürfen in Geldmarktin-
strumente nach Maßgabe des § 6 der AA-
Ben gehalten werden. Die in Pension ge-
nommenen Geldmarktinstrumente sind 
auf die Emittentengrenzen des § 206 Abs. 
1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
desselben Emittenten dürfen bis zu 10 % 
des Wertes des Gemischten Sonderver-
mögens erworben werden und der Ge-
samtwert der Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente dieser Emittenten darf 

40 % des Wertes des Gemischten Son-
dervermögens nicht übersteigen. 

4. Bis zu 100 % des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens dürfen in Bankguthaben 
nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der AABen 
gehalten werden. Die Bankguthaben dür-
fen abweichend von § 7 Satz 2 der AABen 
ausschließlich in Ländern unterhalten wer-
den, deren Landeswährung Euro ist. 

5. Bis zu 100 % des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens dürfen in alle nach Maß-
gabe des § 8 Abs. 1 der AABen erwerbba-
ren Investmentanteile angelegt werden. 

6. Die Gesellschaft erwirbt bis zu 100 % des 
Wertes des Gemischten Sondervermögens 
Anteile an Gemischten Sondervermögen. 
Nach deren Anlagebedingungen können 
folgende Investitionen vorgesehen werden: 
Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bank-
guthaben, Investmentanteile nach § 196 
KAGB, Derivate, Sonstige Anlageinstru-
mente gemäß § § 198 KAGB, Anteile oder 
Aktien an offenen Investmentvermögen 
gemäß §§ 219 Absatz 1 Nr. 2a) und 219 
Absatz 1 Nr. 2b) KAGB. 

7. Die Gesellschaft darf insgesamt bis zu 10 
% des Wertes des Gemischten Sonder-
vermögens in Anteile an einem oder meh-
reren Sonstigen Sondervermögen nach 
Maßgabe des § 8 Absatz 4 der AABen  an-
legen. Eine Einschränkung der gesetzli-
chen Anlagemöglichkeiten erfolgt nicht. 
Bei der Auswahl der erwerbbaren Ziel-
fonds stehen Wachstum und Ertrag im 
Vordergrund. 

Die Gesellschaft wählt die Zielfonds anhand 
nachfolgend benannter quantitativer und 
qualitativer Kriterien aus: 

a)  Quantitative Kriterien: Strategie des 
Zielfonds, historische Rendite, Höhe 
und Stabilität der Rendite, historische 
Wertschwankung sowie Korrelation zu 
anderen Zielfonds 

b)  Qualitative Kriterien: Erfahrung und 
Qualifikation des Zielfondsmanage-
ments, Integrität des Managements, 
Risikomanagement und Erfahrung der 
Fondsadministration. 

Die Gewichtung der Kriterien kann abhängig 
von der vorhandenen Datenbasis und der 
Strategien der Zielfonds variieren. 
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8. Die in Pension genommenen Investmen-
tanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 
207 und 210 Abs. 3 KAGB anzurechnen. 

9. Es dürfen, entsprechend den Regelungen 
in § 9 der AABen, Derivate oder Finanzin-
strumente mit derivativer Komponente 
eingesetzt werden, deren Basiswerte 
Vermögensgegenstände gemäß § 1 Nr. 1, 
2 und 4 - 6 sind oder die von zulässigen Fi-
nanzindizes, Zinssätzen, Wechselkursen 
oder Währungen abgeleitet sind. Hinsicht-
lich § 1 Nr. 6 besteht die Einschränkung, 
dass nur Anlageinstrumente gemäß § 198 
Nr. 3 KAGB zulässige Basiswerte von De-
rivaten sind. 

 
§ 3 Anlageausschuss 

 
Die Gesellschaft bedient sich mit Blick auf das 
Gemischte Sondervermögen des Rates eines 
Anlageausschusses. 
 
 

Anteilklassen 
 

§ 4 Anteilklassen 
 

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungs-
merkmale, verschiedene Anteilklassen gemäß       
§ 16 Absatz 2 der AABen werden nicht gebil-
det.  
 
 

Anteilscheine, Ausgabepreis und Kosten 
 

§ 5 Anteilscheine 
 

Die Anleger sind an den jeweiligen Vermö-
gensgegenständen des Gemischten Sonder-
vermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigen-
tümer nach Bruchteilen beteiligt. 
 

§ 6 Ausgabepreis 
 

Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 % des Netto-
inventarwerts des Anteils. Es steht der Gesell-
schaft frei, einen niedrigeren Ausgabeauf-
schlag zu berechnen. Die Gesellschaft hat im 
Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabeauf-
schlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB 
zu machen. 

 

 

§ 7 Kosten 
 

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu 
zahlen sind 

 
a) Die Gesellschaft erhält für die Verwal-

tung des Gemischten Sondervermö-
gens eine jährliche Vergütung bis zur 
Höhe von 1,50 % des Durchschnitts-
wertes des Gemischten Sonderver-
mögens, der aus den Werten am Ende 
eines jeden Monats errechnet wird. 
Sie ist berechtigt, hierauf monatlich 
anteilige Vorschüsse zu erheben. 

b) Die Gesellschaft kann in Fällen, in de-
nen für das Gemischte Sondervermö-
gen gerichtlich oder außergerichtlich 
streitige Ansprüche durchgesetzt wer-
den, eine Vergütung von bis zu 5 % 
der für das Gemischte Sondervermö-
gen - nach Abzug und Ausgleich der 
aus diesem Verfahren für das Ge-
mischte Sondervermögen entstande-
nen Kosten - vereinnahmten Beträge 
berechnen. 

2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 

Die Gesellschaft zahlt aus dem Gemisch-
ten Sondervermögen für den Collateral 
Manager von Derivate-Geschäften eine 
jährliche Vergütung bis zur Höhe von 0,10 
% des Durchschnittswertes des Ge-
mischten Sondervermögens, der aus den 
Werten am Ende eines jeden Monats er-
rechnet wird, maximal jedoch 30.000 Eu-
ro p.a. Sie ist berechtigt, hierauf monat-
lich anteilige Vorschüsse zu erheben. 

Der Betrag, der jährlich aus dem Ge-
mischten Sondervermögen nach den vor-
stehenden Ziffern 1. a) und 2. als Vergü-
tungen entnommen wird, kann insgesamt 
bis zu 1,60 % des Durchschnittswertes 
des Gemischten Sondervermögens, der 
aus den Werten am Ende eines jeden 
Monats errechnet wird, betragen, wobei 
die Vergütung des Collateral Managers 
nach vorstehender Ziffer 2. maximal 
30.000 Euro p.a. beträgt. 

3. Die monatliche Vergütung für die Ver-
wahrstelle beträgt 1/12 von höchstens 
0,10 % p.a. des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens, errechnet aus dem je-
weiligen Monatsendwert des Gemischten 
Sondervermögens, mindestens 24.000 
EUR p.a.  
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4. Neben den vorgenannten Vergütungen 
gehen die folgenden Aufwendungen zu 
Lasten des Sondervermögens: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebüh-
ren, ggf. einschließlich der bankübli-
chen Kosten für die Verwahrung aus-
ländischer Vermögensgegenstände im 
Ausland; 

b) Kosten für den Druck und Versand der 
für die Anleger bestimmten gesetzlich 
vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 
(Jahres- und Halbjahresberichte, Ver-
kaufsprospekt, wesentliche Anlegerin-
formationen); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jah-
res- und Halbjahresberichte, der Aus-
gabe- und Rücknahmepreise und ggf. 
der Ausschüttungen oder Thesaurie-
rungen und des Auflösungsberichtes;  

d) Kosten der Erstellung und Verwen-
dung eines dauerhaften Datenträgers, 
außer im Fall der Informationen über 
Fondsverschmelzungen und der In-
formationen über Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit Anlagegrenzverlet-
zungen oder Berechnungsfehlern bei 
der Anteilwertermittlung;  

e) Kosten für die Prüfung des Gemisch-
ten Sondervermögens durch den Ab-
schlussprüfer des Gemischten Son-
dervermögens; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der 
Besteuerungsgrundlagen und der Be-
scheinigung, dass die steuerlichen An-
gaben nach den Regeln des deutschen 
Steuerrechts ermittelt wurden; 

g) Kosten für die Geltendmachung und 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
durch die Gesellschaft für Rechnung 
des Gemischten Sondervermögens 
sowie der Abwehr von gegen die Ge-
sellschaft zu Lasten des Gemischten 
Sondervermögens erhobenen Ansprü-
chen; 

h) Gebühren und Kosten, die von staatli-
chen Stellen in Bezug auf das Ge-
mischte Sondervermögen erhoben 
werden; 

i) Kosten für Rechts- und Steuerbera-
tung im Hinblick auf das Gemischte 
Sondervermögen; 

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit 
dem Erwerb und/oder der Verwen-

dung bzw. Nennung eines Ver-
gleichsmaßstabes oder Finanzindizes 
anfallen können; 

k) Kosten für die Beauftragung von 
Stimmrechtsbevollmächtigten; 

l) Kosten für die Analyse des Anlageer-
folges des Sondervermögens durch 
Dritte; 

m) im Zusammenhang mit den an die Ge-
sellschaft, die Verwahrstelle und Dritte 
zu zahlenden Vergütungen sowie den 
vorstehend genannten Aufwendungen 
anfallende Steuern einschließlich der 
im Zusammenhang mit der Verwaltung 
und Verwahrung entstehenden Steu-
ern. 

5. Transaktionskosten 

Neben den vorgenannten Vergütungen 
und Aufwendungen werden dem Ge-
mischten Sondervermögen die in Zu-
sammenhang mit dem Erwerb und der 
Veräußerung von Vermögensgegenstän-
den entstehenden Kosten belastet. 

 
6. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und 

im Halbjahresbericht den Betrag der Aus-
gabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 
offen zu legen, die dem Gemischten Son-
dervermögen im Berichtszeitraum für den 
Erwerb und die Rücknahme von Anteilen 
im Sinne des § 1 Nr. 4 berechnet worden 
sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt 
oder indirekt von der Gesellschaft selbst 
oder einer anderen Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der die Gesellschaft durch ei-
ne wesentliche unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung verbunden ist, darf die 
Gesellschaft oder die andere Gesellschaft 
für den Erwerb und die Rücknahme keine 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeab-
schläge berechnen. Die Gesellschaft hat 
im Jahresbericht und im Halbjahresbericht 
die Vergütung offen zu legen, die dem 
Gemischten Sondervermögen von der Ge-
sellschaft selbst, von einer anderen Kapi-
talverwaltungsgesellschaft, einer Invest-
mentaktiengesellschaft oder einer anderen 
Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung verbunden ist oder 
einer ausländischen Investment-
Gesellschaft, einschließlich ihrer Verwal-
tungsgesellschaft als Verwaltungsvergü-
tung für die im Gemischten Sondervermö-
gen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 
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Besondere Informationspflichten gegen-
über den Anlegern 

 
§ 8 Besondere Informationspflichten ge-

genüber den Anlegern 
 
Die Informationen gemäß § 300 Absatz 1 und 
2 KAGB sind im Anhang zum Jahresbericht 
enthalten. Die Informationen gemäß § 300 
Absatz 4 sowie § 308 Absatz 4 KAGB werden 
den Anlegern per dauerhaftem Datenträger 
übermittelt. Die Informationen gemäß § 300 
Absatz 4 KAGB sind daneben in einem weite-
ren im Verkaufsprospekt zu benennenden 
Informationsmedium zu veröffentlichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 
 

§ 9 Thesaurierung 

 
Die Gesellschaft legt die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des Gemischten 
Sondervermögens angefallenen und nicht zur 
Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividen-
den und sonstigen Erträgen –  unter Berück-
sichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs 
–  sowie die realisierten Veräußerungsgewinne 
im Gemischten Sondervermögen wieder an. 

 
§ 10 Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr des Gemischten Sonder-
vermögens beginnt am 1. Mai und endet am              
30. April. 
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Besondere Anlagebedingungen 
 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der Internationale 
Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf, 
(nachstehend „ Gesellschaft“  genannt) für das 
von der Gesellschaft verwaltete Gemischte 
Sondervermögen 

HSBC Trinkaus Strategie Dynamik, 
die nur in Verbindung mit den für dieses Ge-
mischte Sondervermögen von der Gesellschaft 
aufgestellten „ Allgemeinen Anlagebedingun-
gen“  (AABen) gelten. 
 
 

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 
 

§ 1 Vermögensgegenstände 
 

Die Gesellschaft darf für das Gemischte Son-
dervermögen nur folgende Vermögensgegen-
stände erwerben: 
 

1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen, 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der AA-
Ben, 

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 

4. Anteile oder Aktien an Investmentvermö-
gen gemäß § 8 der AABen, 

5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 
der AABen.  

 
§ 2 Anlagegrenzen 

 

1. Bis zu 100 % des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens dürfen in Wertpapieren 
gemäß § 1 Nr. 1 gehalten werden. Die in 
Pension genommenen Wertpapiere sind 
auf die Emittentengrenzen des § 206 Abs. 
1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

2. Bis zu 100 % des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens dürfen in Geldmarktin-
strumente nach Maßgabe des § 6 der AA-
Ben gehalten werden. Die in Pension ge-
nommenen Geldmarktinstrumente sind auf 
die Emittentengrenzen des § 206 Abs. 1 bis 
3 KAGB anzurechnen. 

3. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
desselben Emittenten dürfen bis zu                 
10 % des Wertes des Gemischten Sonder-
vermögens erworben werden und der Ge-
samtwert der Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente dieser Emittenten darf 

40 % des Wertes des Gemischten Sonder-
vermögens nicht übersteigen. 

4. Bis zu 100 % des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens dürfen in Bankguthaben 
nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der AABen 
gehalten werden. Die Bankguthaben dürfen 
abweichend von § 7 Satz 2 der AABen aus-
schließlich in Ländern unterhalten werden, 
deren Landeswährung Euro ist. 

5. Bis zu 100 % des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens dürfen in alle nach Maß-
gabe des § 8 Abs. 1 der AABen erwerbba-
ren Investmentanteile angelegt werden. 

6. Die Gesellschaft erwirbt bis zu 100 % des 
Wertes des Sondervermögens Anteile an 
Gemischten Sondervermögen. Nach deren 
Anlagebedingungen können folgende In-
vestitionen vorgesehen werden: Wertpa-
piere, Geldmarktinstrumente, Bankgutha-
ben, Investmentanteile nach § 196 KAGB, 
Derivate, Sonstige Anlageinstrumente ge-
mäß § 198 KAGB, Anteile oder Aktien an 
offenen Investmentvermögen gemäß §§ 
219 Absatz 1 Nr. 2a) und 219 Absatz 1 Nr. 
2b) KAGB. 

7. Die Gesellschaft darf insgesamt bis zu 10 
% des Wertes des Gemischten Sonder-
vermögens in Anteile an einem oder meh-
reren Sonstigen Sondervermögen nach 
Maßgabe des § 8 Absatz 4 der AABen an-
legen. Eine Einschränkung der gesetzlichen 
Anlagemöglichkeiten erfolgt nicht. Bei der 
Auswahl der erwerbbaren Zielfonds stehen 
Wachstum und Ertrag im Vordergrund. 

 
Die Gesellschaft wählt die Zielfonds anhand 
nachfolgend benannter quantitativer und quali-
tativer Kriterien aus: 
 
a)  Quantitative Kriterien: Strategie des Ziel-

fonds, historische Rendite, Höhe und Stabi-
lität der Rendite, historische Wertschwan-
kung sowie Korrelation zu anderen Ziel-
fonds 

b)  Qualitative Kriterien: Erfahrung und 
Qualifikation des Zielfondsmanage-
ments, Integrität des Managements, 
Risikomanagement und Erfahrung der 
Fondsadministration. 

Die Gewichtung der Kriterien kann abhängig 
von der vorhandenen Datenbasis und der Stra-
tegien der Zielfonds variieren. 
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8. Die in Pension genommenen Investmen-
tanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 
207 und 210 Abs. 3 KAGB anzurechnen. 

9. Es dürfen, entsprechend den Regelungen 
in § 9 der AABen, Derivate oder Finanzin-
strumente mit derivativer Komponente ein-
gesetzt werden, deren Basiswerte Vermö-
gensgegenstände gemäß § 1 Nr. 1, 2 und 4 
- 6 sind oder die von zulässigen Finanzindi-
zes, Zinssätzen, Wechselkursen oder Wäh-
rungen abgeleitet sind. Hinsichtlich § 1 Nr. 
6 besteht die Einschränkung, dass nur An-
lageinstrumente gemäß § 198 Nr. 3 KAGB 
zulässige Basiswerte von Derivaten sind. 

 
§ 3 Anlageausschuss 

 
Die Gesellschaft bedient sich mit Blick auf das 
Gemischte  Sondervermögen des Rates eines 
Anlageausschusses. 
 
 

Anteilklassen 
 

§ 4 Anteilklassen 
 

Alle Anteile haben gleiche Ausgestaltungs-
merkmale, verschiedene Anteilklassen gemäß 
§ 16 Absatz 2 der AABen werden nicht gebil-
det.  
 
 

Anteilscheine, Ausgabepreis und Kosten 
 

§ 5 Anteilscheine 
 
Die Anleger sind an den jeweiligen Vermö-
gensgegenständen des Gemischten Sonder-
vermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigen-
tümer nach Bruchteilen beteiligt. 
 

§ 6 Ausgabepreis 
 
Der Ausgabeaufschlag beträgt 5 % des Netto-
inventarwerts des Anteils. Es steht der Gesell-
schaft frei, einen niedrigeren Ausgabeauf-
schlag zu berechnen. Die Gesellschaft hat im 
Verkaufsprospekt Angaben zum Ausgabeauf-
schlag nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB 
zu machen. 

§ 7 Kosten 
 

1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu 
zahlen sind 

 
a) Die Gesellschaft erhält für die Verwal-

tung des Gemischten Sondervermögens 

eine jährliche Vergütung bis zur Höhe 
von 1,50 % des Durchschnittswertes 
des Gemischten Sondervermögens, der 
aus den Werten am Ende eines jeden 
Monats errechnet wird. Sie ist berech-
tigt, hierauf monatlich anteilige Vor-
schüsse zu erheben. 

b) Die Gesellschaft kann in Fällen, in denen 
für das Gemischte Sondervermögen ge-
richtlich oder außergerichtlich streitige 
Ansprüche durchgesetzt werden, eine 
Vergütung von bis zu 5 % der für das 
Gemischte Sondervermögen - nach Ab-
zug und Ausgleich der aus diesem Ver-
fahren für das Gemischte Sonderver-
mögen entstandenen Kosten - verein-
nahmten Beträge berechnen. 

  

2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 

Die Gesellschaft zahlt aus dem Gemischten 
Sondervermögen für den Collateral Mana-
ger von Derivate-Geschäften eine jährliche 
Vergütung bis zur Höhe von 0,10 % des 
Durchschnittswertes des Gemischten Son-
dervermögens, der aus den Werten am 
Ende eines jeden Monats errechnet wird, 
maximal jedoch 30.000 Euro p.a. Sie ist be-
rechtigt, hierauf monatlich anteilige Vor-
schüsse zu erheben. 
Der Betrag, der jährlich aus dem Gemisch-
ten Sondervermögen nach den vorstehen-
den Ziffern 1. a) und 2. als Vergütungen 
entnommen wird, kann insgesamt bis zu 
1,60 % des Durchschnittswertes des Ge-
mischten Sondervermögens, der aus den 
Werten am Ende eines jeden Monats er-
rechnet wird, betragen, wobei die Vergü-
tung des Collateral Managers nach vorste-
hender Ziffer 2. maximal 30.000 Euro p.a. 
beträgt. 
 

3. Die monatliche Vergütung für die Verwahr-
stelle beträgt 1/12 von höchstens 0,10 % 
p.a. des Wertes des Gemischten Sonder-
vermögens, errechnet aus dem jeweiligen 
Monatsendwert des Gemischten Sonder-
vermögens , mindestens 24.000 EUR p.a. 
 

4. Neben den vorgenannten Vergütungen 
gehen die folgenden Aufwendungen zu 
Lasten des Gemischten Sondervermögens: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, 
ggf. einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Vermögensgegenstände im Aus-
land; 
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b) Kosten für den Druck und Versand der 
für die Anleger bestimmten gesetzlich 
vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 
(Jahres- und Halbjahresberichte, Ver-
kaufsprospekt, wesentliche Anlegerin-
formationen); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jah-
res- und Halbjahresberichte, der Ausga-
be- und Rücknahmepreise und ggf. der 
Ausschüttungen oder Thesaurierungen 
und des Auflösungsberichtes;  

d) Kosten der Erstellung und Verwendung 
eines dauerhaften Datenträgers, außer 
im Fall der Informationen über Fonds-
verschmelzungen und der Informationen 
über Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Anlagegrenzverletzungen oder Be-
rechnungsfehlern bei der Anteilwerter-
mittlung;  

e) Kosten für die Prüfung des Gemischten 
Sondervermögens durch den Ab-
schlussprüfer des Gemischten Sonder-
vermögens; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Be-
steuerungsgrundlagen und der Beschei-
nigung, dass die steuerlichen Angaben 
nach den Regeln des deutschen Steuer-
rechts ermittelt wurden; 

g) Kosten für die Geltendmachung und 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
durch die Gesellschaft für Rechnung des 
Gemischten Sondervermögens sowie 
der Abwehr von gegen die Gesellschaft 
zu Lasten des Gemischten Sonderver-
mögens erhobenen Ansprüchen; 

h) Gebühren und Kosten, die von staatli-
chen Stellen in Bezug auf das Gemisch-
te Sondervermögen erhoben werden; 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung 
im Hinblick auf das Gemischte Sonder-
vermögen; 

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit 
dem Erwerb und/oder der Verwendung 
bzw. Nennung eines Vergleichsmaßsta-
bes oder Finanzindizes anfallen können; 

k) Kosten für die Beauftragung von Stimm-
rechtsbevollmächtigten; 

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfol-
ges des Gemischten Sondervermögens 
durch Dritte; 

m) im Zusammenhang mit den an die Ge-
sellschaft, die Verwahrstelle und Dritte 
zu zahlenden Vergütungen sowie den 

vorstehend genannten Aufwendungen 
anfallende Steuern einschließlich der im 
Zusammenhang mit der Verwaltung und 
Verwahrung entstehenden Steuern. 

5. Transaktionskosten 

Neben den vorgenannten Vergütungen und 
Aufwendungen werden dem Gemischten 
Sondervermögen die in Zusammenhang 
mit dem Erwerb und der Veräußerung von 
Vermögensgegenständen entstehenden 
Kosten belastet. 

6. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und 
im Halbjahresbericht den Betrag der Aus-
gabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 
offen zu legen, die dem Gemischten Son-
dervermögen im Berichtszeitraum für den 
Erwerb und die Rücknahme von Anteilen 
im Sinne des § 1 Nr. 4 berechnet worden 
sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt 
oder indirekt von der Gesellschaft selbst 
oder einer anderen Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der die Gesellschaft durch eine 
wesentliche unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung verbunden ist, darf die Gesell-
schaft oder die andere Gesellschaft für den 
Erwerb und die Rücknahme keine Ausga-
beaufschläge und Rücknahmeabschläge 
berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahres-
bericht und im Halbjahresbericht die Vergü-
tung offen zu legen, die dem Gemischten 
Sondervermögen von der Gesellschaft 
selbst, von einer anderen Kapitalverwal-
tungsgesellschaft, einer Investmentaktien-
gesellschaft oder einer anderen Gesell-
schaft, mit der die Gesellschaft durch eine 
wesentliche unmittelbare oder mittelbare 
Beteiligung verbunden ist oder einer aus-
ländischen Investment-Gesellschaft, ein-
schließlich ihrer Verwaltungsgesellschaft 
als Verwaltungsvergütung für die im Ge-
mischten Sondervermögen gehaltenen An-
teile berechnet wurde. 

 
 

Besondere Informationspflichten gegen-
über den Anlegern 

 
§ 8 Besondere Informationspflichten ge-

genüber den Anlegern 
 

Die Informationen gemäß § 300 Absatz 1 und 
2 KAGB sind im Anhang zum Jahresbericht 
enthalten. Die Informationen gemäß § 300 
Absatz 4 sowie § 308 Absatz 4 KAGB werden 
den Anlegern per dauerhaftem Datenträger 
übermittelt. Die Informationen gemäß § 300 
Absatz 4 KAGB sind daneben in einem weite-
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ren im Verkaufsprospekt zu benennenden 
Informationsmedium zu veröffentlichen. 
 
 

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 
 

§ 9 Thesaurierung 
 

Die Gesellschaft legt die während des Ge-
schäftsjahres für Rechnung des Gemischten 
Sondervermögens angefallenen und nicht zur 
Kostendeckung verwendeten Zinsen, Dividen-
den und sonstigen Erträge –  unter Berücksich-
tigung des zugehörigen Ertragsausgleichs –  
sowie die realisierten Veräußerungsgewinne 
im Gemischten Sondervermögen wieder an. 
 

§ 10 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr des Gemischten Sonder-
vermögens beginnt am 1. Mai und endet am 
30. April. 
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Besondere Anlagebedingungen 
 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwi-
schen den Anlegern und der Internationale 
Kapitalanlagegesellschaft mbH, Düsseldorf, 
(nachstehend „ Gesellschaft“  genannt) für das 
von der Gesellschaft verwaltete Gemischte 
Sondervermögen 

HSBC Trinkaus Strategie Substanz, 
die nur in Verbindung mit den für dieses Ge-
mischte Sondervermögen von der Gesellschaft 
aufgestellten „ Allgemeinen Anlagebedingun-
gen“  (AABen) gelten. 
 
 

Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 
 

§ 1 Vermögensgegenstände 
 

Die Gesellschaft darf für das Gemischte Son-
dervermögen nur folgende Vermögensgegen-
stände erwerben: 
 
1. Wertpapiere gemäß § 5 der AABen, 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 der 
AABen, 

3. Bankguthaben gemäß § 7 der AABen, 

4. Anteile oder Aktien an Investmentvermö-
gen gemäß § 8 der AABen, 

5. Derivate gemäß § 9 der AABen, 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 
der AABen.  

 
§ 2 Anlagegrenzen 

 

1. Der direkte Erwerb von Aktien ist nicht 
zulässig. 

2. Vorbehaltlich Ziffer 1 dürfen bis zu 100 % 
des Wertes des Gemischten Sonderver-
mögens in Wertpapieren gemäß § 1 Nr. 1 
gehalten werden. Die in Pension genom-
menen Wertpapiere sind auf die Emitten-
tengrenzen des § 206 Abs. 1 bis 3 KAGB 
anzurechnen. 

3. Bis zu 100 % des Wertes des Gemisch-
ten Sondervermögens dürfen in Geld-
marktinstrumente nach Maßgabe des § 6 
der AABen gehalten werden. Die in Pen-
sion genommenen Geldmarktinstrumente 
sind auf die Emittentengrenzen des § 206 
Abs. 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

4. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
desselben Emittenten dürfen bis zu 10 % 

des Wertes des Gemischten Sonderver-
mögens erworben werden und der Ge-
samtwert der Wertpapiere und Geld-
marktinstrumente dieser Emittenten darf 
40 % des Wertes des Gemischten Son-
dervermögens nicht übersteigen. 

5. Bis zu 100 % des Wertes des Gemisch-
ten Sondervermögens dürfen in Bankgut-
haben nach Maßgabe des § 7 Satz 1 der 
AABen gehalten werden. Die Bankgutha-
ben dürfen abweichend von § 7 Satz 2 
der AABen ausschließlich in Ländern un-
terhalten werden, deren Landeswährung 
Euro ist. 

6. Bis zu 100 % des Wertes des Gemisch-
ten Sondervermögens dürfen in alle nach 
Maßgabe des § 8 Abs. 1 der AABen er-
werbbaren Investmentanteile angelegt 
werden. 

7. Die Gesellschaft erwirbt bis zu 100 % des 
Wertes des Gemischten Sondervermö-
gens Anteile an Gemischten Sonderver-
mögen. Nach deren Anlagebedingungen 
können folgende Investitionen vorgese-
hen werden: Wertpapiere, Geldmarktin-
strumente, Bankguthaben, Investmentan-
teile nach § 196 KAGB, Derivate, Sonstige 
Anlageinstrumente gemäß § 198 KAGB, 
Anteile oder Aktien an offenen Invest-
mentvermögen gemäß §§ 219 Absatz 1 
Nr. 2a) und 219 Absatz 1 Nr. 2b) KAGB. 

8. Die Gesellschaft darf insgesamt bis zu 10 
% des Wertes des Gemischten Sonder-
vermögens in Anteile an einem oder meh-
reren Sonstigen Sondervermögen nach 
Maßgabe des § 8 Absatz 4 der AABen an-
legen. Eine Einschränkung der gesetzli-
chen Anlagemöglichkeiten erfolgt nicht. 
Bei der Auswahl der erwerbbaren Ziel-
fonds stehen Wachstum und Ertrag im 
Vordergrund. 

Die Gesellschaft wählt die Zielfonds anhand 
nachfolgend benannter quantitativer und quali-
tativer Kriterien aus: 
 
a)  Quantitative Kriterien: Strategie des Ziel-

fonds, historische Rendite, Höhe und 
Stabilität der Rendite, historische Wert-
schwankung sowie Korrelation zu ande-
ren Zielfonds 

b)  Qualitative Kriterien: Erfahrung und Quali-
fikation des Zielfondsmanagements, In-
tegrität des Managements, Risikoma-
nagement und Erfahrung der Fondsadmi-
nistration. 
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Die Gewichtung der Kriterien kann abhängig 
von der vorhandenen Datenbasis und der Stra-
tegien der Zielfonds variieren. 

9. Die in Pension genommenen Investmentan-
teile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 
und 210 Abs. 3 KAGB anzurechnen. 

10.Es dürfen, entsprechend den Regelungen 
in § 9 der AABen, Derivate oder Finanzin-
strumente mit derivativer Komponente ein-
gesetzt werden, deren Basiswerte Vermö-
gensgegenstände gemäß § 1 Nr. 1, 2 und 4 
- 6 sind oder die von zulässigen Finanzindi-
zes, Zinssätzen, Wechselkursen oder Wäh-
rungen abgeleitet sind. Hinsichtlich § 1 Nr. 
6 besteht die Einschränkung, dass nur An-
lageinstrumente gemäß § 198 Nr. 3 KAGB 
zulässige Basiswerte von Derivaten sind. 

 
§ 3 Anlageausschuss 

 
Die Gesellschaft bedient sich mit Blick auf das 
Gemischte Sondervermögen des Rates eines 
Anlageausschusses. 
 
 

Anteilklassen 
 

§ 4 Anteilklassen 
 

1. Für das Gemischte Sondervermögen kön-
nen Anteilklassen im Sinne von § 16 Abs. 2 
der AABen gebildet werden, die sich hin-
sichtlich der Ertragsverwendung, des Aus-
gabeaufschlags, der Verwaltungsvergü-
tung, der Mindestanlagesumme oder einer 
Kombination dieser Merkmale unterschei-
den. Die Bildung von Anteilklassen ist je-
derzeit zulässig und liegt im Ermessen der 
Gesellschaft.  

2. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse 
gesondert errechnet, indem die Kosten der 
Auflegung neuer Anteilklassen, die Aus-
schüttungen (einschließlich der aus dem 
Fondsvermögen ggf. abzuführenden Steu-
ern) und die Verwaltungsvergütung, die auf 
eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. 
einschließlich Ertragsausgleich, ausschließ-
lich der betreffenden Anteilklasse zugeord-
net werden. 

3. Die bestehenden Anteilklassen werden 
sowohl im Verkaufsprospekt als auch im 
Jahres- und Halbjahresbericht einzeln auf-
gezählt. Die die Anteilklassen kennzeich-
nenden Ausgestaltungsmerkmale (Ertrags-

verwendung, Ausgabeaufschlag, Verwal-
tungsvergütung, Mindestanlagesumme o-
der eine Kombination dieser Merkmale) 
werden im Verkaufsprospekt und im Jah-
res- und Halbjahresbericht im Einzelnen be-
schrieben. 

 
Anteilscheine, Ausgabepreis und Kosten 

 
§ 5 Anteilscheine 

 
Die Anleger sind an den jeweiligen Vermö-
gensgegenständen des Gemischten Sonder-
vermögens in Höhe ihrer Anteile als Miteigen-
tümer nach Bruchteilen beteiligt. 
 

§ 6 Ausgabepreis 
 

Der Ausgabeaufschlag beträgt 3 % des Netto-
inventarwerts des Anteils. Es steht der Gesell-
schaft frei, niedrigere Ausgabeaufschläge zu 
berechnen. Die Gesellschaft hat im Verkaufs-
prospekt Angaben zum Ausgabeaufschlag 
nach Maßgabe des § 165 Abs. 3 KAGB zu 
machen. 
 

§ 7 Kosten 
 
1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu 

zahlen sind 
 

a) Die Gesellschaft erhält für die Verwal-
tung des Gemischten Sondervermö-
gens eine jährliche Vergütung bis zur 
Höhe von 0,70 % des Durchschnitts-
wertes des Gemischten Sonderver-
mögens, der aus den Werten am Ende 
eines jeden Monats errechnet wird. 
Sie ist berechtigt, hierauf monatlich 
anteilige Vorschüsse zu erheben. Es 
steht der Gesellschaft frei, für eine 
oder mehrere Anteilklassen eine nied-
rigere Verwaltungsvergütung zu be-
rechnen oder von der Berechnung ei-
ner Verwaltungsvergütung abzusehen. 

b) Die Gesellschaft kann in Fällen, in de-
nen für das Gemischte Sondervermö-
gen gerichtlich oder außergerichtlich 
streitige Ansprüche durchgesetzt wer-
den, eine Vergütung von bis zu 5 % 
der für das Gemischte Sondervermö-
gen - nach Abzug und Ausgleich der 
aus diesem Verfahren für das Ge-
mischte Sondervermögen entstande-
nen Kosten - vereinnahmten Beträge 
berechnen. 
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2. Vergütungen, die an Dritte zu zahlen sind 

Die Gesellschaft zahlt aus dem Gemisch-
ten Sondervermögen für den Collateral 
Manager von Derivate-Geschäften eine 
jährliche Vergütung bis zur Höhe von 0,10 
% des Durchschnittswertes des Gemisch-
ten Sondervermögens, der aus den Wer-
ten am Ende eines jeden Monats errech-
net wird, maximal jedoch 30.000 Euro p.a. 
Sie ist berechtigt, hierauf monatlich antei-
lige Vorschüsse zu erheben. 

Der Betrag, der jährlich aus dem Gemisch-
ten Sondervermögen nach den vorste-
henden Ziffern 1. a) und 2. als Vergütun-
gen entnommen wird, kann insgesamt bis 
zu 0,80 % des Durchschnittswertes des 
Gemischten Sondervermögens, der aus 
den Werten am Ende eines jeden Monats 
errechnet wird, betragen, wobei die Ver-
gütung des Collateral Managers nach vor-
stehender Ziffer 2. maximal 30.000 Euro 
p.a. beträgt. 

3. Die monatliche Vergütung für die Ver-
wahrstelle beträgt 1/12 von höchstens 
0,08 % p.a. des Wertes des Gemischten 
Sondervermögens, errechnet aus dem je-
weiligen Monatsendwert des Gemischten 
Sondervermögens, mindestens 24.000 Eu-
ro p.a. 

4. Neben den vorgenannten Vergütungen 
gehen die folgenden Aufwendungen zu 
Lasten des Gemischten Sondervermö-
gens: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, 
ggf. einschließlich der banküblichen 
Kosten für die Verwahrung ausländi-
scher Vermögensgegenstände im Aus-
land; 

b) Kosten für den Druck und Versand der 
für die Anleger bestimmten gesetzlich 
vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen 
(Jahres- und Halbjahresberichte, Ver-
kaufsprospekt, wesentliche Anlegerin-
formationen); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jah-
res- und Halbjahresberichte, der Ausga-
be- und Rücknahmepreise und ggf. der 
Ausschüttungen oder Thesaurierungen 
und des Auflösungsberichtes;  

d) Kosten der Erstellung und Verwendung 
eines dauerhaften Datenträgers, außer 
im Fall der Informationen über Fonds-

verschmelzungen und der Informationen 
über Maßnahmen im Zusammenhang 
mit Anlagegrenzverletzungen oder Be-
rechnungsfehlern bei der Anteilwerter-
mittlung;  

e) Kosten für die Prüfung des Gemischten 
Sondervermögens durch den Ab-
schlussprüfer des Gemischten Sonder-
vermögens; 

f) Kosten für die Bekanntmachung der Be-
steuerungsgrundlagen und der Beschei-
nigung, dass die steuerlichen Angaben 
nach den Regeln des deutschen Steuer-
rechts ermittelt wurden; 

g) Kosten für die Geltendmachung und 
Durchsetzung von Rechtsansprüchen 
durch die Gesellschaft für Rechnung des 
Gemischten Sondervermögens sowie 
der Abwehr von gegen die Gesellschaft 
zu Lasten des Gemischten Sonderver-
mögens erhobenen Ansprüchen; 

h) Gebühren und Kosten, die von staatli-
chen Stellen in Bezug auf das Gemisch-
te Sondervermögen erhoben werden; 

i) Kosten für Rechts- und Steuerberatung 
im Hinblick auf das Gemischte Sonder-
vermögen; 

j) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit 
dem Erwerb und/oder der Verwendung 
bzw. Nennung eines Vergleichsmaßsta-
bes oder Finanzindizes anfallen können; 

k) Kosten für die Beauftragung von Stimm-
rechtsbevollmächtigten; 

l) Kosten für die Analyse des Anlageerfol-
ges des Gemischten Sondervermögens 
durch Dritte; 

m) im Zusammenhang mit den an die Ge-
sellschaft, die Verwahrstelle und Dritte 
zu zahlenden Vergütungen sowie den 
vorstehend genannten Aufwendungen 
anfallende Steuern einschließlich der im 
Zusammenhang mit der Verwaltung und 
Verwahrung entstehenden Steuern. 

5. Transaktionskosten 

Neben den vorgenannten Vergütungen 
und Aufwendungen werden dem Ge-
mischten Sondervermögen die in Zu-
sammenhang mit dem Erwerb und der 
Veräußerung von Vermögensgegenstän-
den entstehenden Kosten belastet. 

 
6. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und 

im Halbjahresbericht den Betrag der Aus-
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gabeaufschläge und Rücknahmeabschläge 
offen zu legen, die dem Gemischten Son-
dervermögen im Berichtszeitraum für den 
Erwerb und die Rücknahme von Anteilen 
im Sinne des § 1 Nr. 4 berechnet worden 
sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt 
oder indirekt von der Gesellschaft selbst 
oder einer anderen Gesellschaft verwaltet 
werden, mit der die Gesellschaft durch ei-
ne wesentliche unmittelbare oder mittel-
bare Beteiligung verbunden ist, darf die 
Gesellschaft oder die andere Gesellschaft 
für den Erwerb und die Rücknahme keine 
Ausgabeaufschläge und Rücknahmeab-
schläge berechnen. Die Gesellschaft hat 
im Jahresbericht und im Halbjahresbericht 
die Vergütung offen zu legen, die dem 
Gemischten Sondervermögen von der Ge-
sellschaft selbst, von einer anderen Kapi-
talverwaltungsgesellschaft, einer Invest-
mentaktiengesellschaft oder einer anderen 
Gesellschaft, mit der die Gesellschaft 
durch eine wesentliche unmittelbare oder 
mittelbare Beteiligung verbunden ist oder 
einer ausländischen Investment-
Gesellschaft, einschließlich ihrer Verwal-
tungsgesellschaft als Verwaltungsvergü-
tung für die im Gemischten Sondervermö-
gen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 

 
 

Besondere Informationspflichten gegen-
über den Anlegern 

 

§ 8 Besondere Informationspflichten ge-
genüber den Anlegern 

Die Informationen gemäß § 300 Absatz 1 und 
2 KAGB sind im Anhang zum Jahresbericht 
enthalten. Die Informationen gemäß § 300 
Absatz 4 sowie § 308 Absatz 4 KAGB werden 
den Anlegern per dauerhaftem Datenträger 
übermittelt. Die Informationen gemäß § 300 
Absatz 4 KAGB sind daneben in einem weite-
ren im Verkaufsprospekt zu benennenden 
Informationsmedium zu veröffentlichen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ertragsverwendung und Geschäftsjahr 
 

§ 9 Ausschüttung / Thesaurierung 

 Ausschüttende Anteilklassen  

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen 
schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die 
während des Geschäftsjahres für Rech-
nung des Gemischten Sondervermögens 
angefallenen und nicht zur Kostendeckung 
verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden 
und sonstigen Erträge –  unter Berücksichti-
gung des zugehörigen Ertragsausgleichs –  
aus. Realisierte Veräußerungsgewinne –  
unter Berücksichtigung des zugehörigen Er-
tragsausgleichs - können anteilig ebenfalls 
zur Ausschüttung herangezogen werden. 

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß 
Absatz 1 können zur Ausschüttung in spä-
teren Geschäftsjahren insoweit vorgetra-
gen werden, als die Summe der vorgetra-
genen Erträge 15 % des jeweiligen Wertes 
des Gemischten Sondervermögens zum 
Ende des Geschäftsjahres nicht übersteigt. 
Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können 
vollständig vorgetragen werden.  

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können 
anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen 
auch vollständig zur Wiederanlage im Ge-
mischten Sondervermögen bestimmt wer-
den. 

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb 
von drei Monaten nach Schluss des Ge-
schäftsjahres. 

Thesaurierende Anteilklassen  

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die 
Gesellschaft die während des Geschäftsjahres 
für Rechnung des Gemischten Sondervermö-
gens angefallenen und nicht zur Kostende-
ckung verwendeten Zinsen, Dividenden und 
sonstigen Erträge –  unter Berücksichtigung 
des zugehörigen Ertragsausgleichs –  sowie die 
realisierten Veräußerungsgewinne der thesau-
rierenden Anteilklassen im Gemischten Son-
dervermögen anteilig wieder an 

 
§ 10 Geschäftsjahr 

 
Das Geschäftsjahr des Gemischten Sonder-
vermögens beginnt am 1. Mai und endet am 
30. April. 
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Wertentwicklung der Sondervermögen 
 
HSBC Trinkaus Strategie Balanced 
 
Wertentwicklung der letzten vollständigen Kalenderjahre: 

16,83%

9,11%

-6,94%

5,96% 6,51% 5,86%
4,88%

17,58%

10,34%

-0,86%

8,84% 8,39% 8,39%

5,20%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Fonds Benchmark

 
Durchschnittliche Wertentwicklung per 31. Juli 2016: 
 
    Fonds    Benchmark 
 
3 Jahre    4,74 % p.a.   6,14 % p.a. 
 
5 Jahre    3,83 % p.a.   6,31 % p.a. 
 
Seit Auflegung   3,37 % p.a.    5,41 % p.a. 
 
Während der Laufzeit kam es zu folgendem Benchmarkwechsel: 
Benchmark bis zum 31.12.2009:  25 % REXP 

25 % JPM Euro Cash 3M 
25 % DJ STOXX 600 
12,5 % S&P 500 
7,5 % MSCI Emerging Markets 
5 % TOPIX 

 
Benchmark bis zum 30.04.2016: 25 % eb.rexx Government Germany 

25 % EONIA 
25 % DJ STOXX 600 
12,5 % S&P 500 
7,5 % MSCI Emerging Markets 
5 % TOPIX 
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Benchmark seit dem 01.05.2016: 25 % eb.rexx Government Germany 
   25 % EONIA 

25 % STOXX 50 Europe 
12,5 % S&P 500 
7,5 % MSCI Emerging Markets 
5 % TOPIX 

 
Die historische Wertentwicklung des Fonds ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wer-
tentwicklung. 
 
 
 
HSBC Trinkaus Strategie Dynamik 

 
Wertentwicklung der letzten vollständigen Kalenderjahre 
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Durchschnittliche Wertentwicklung per 31. Juli 2016: 
 
    Fonds    Benchmark 
 
3 Jahre    6,69 % p.a.   7,89 % p.a. 
 
5 Jahre    4,97 % p.a.   8,06 % p.a. 
   
Seit Auflegung   4,10 % p.a.   6,38 % p.a. 
 
Während der Laufzeit kam es zu folgendem Benchmarkwechsel: 

Benchmark bis zum 31.12.2009:   35 % DJ STOXX 600 
17,5 % S&P 500 
15 % REXP 
15 % JPM Euro Cash 3M 
10,5 % MSCI Emerging Markets 
7 % TOPIX 
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Benchmark bis zum 30.04.2016: 35 % DJ STOXX 600 
17,5 % S&P 500 
15 % eb.rexx Government Germany 
15 % EONIA 
10,5 % MSCI Emerging Markets 
7 % TOPIX 

 

Benchmark seit dem 01.05.2016: 35 % STOXX 50 Europe 
 17,5 % S&P 500 

15 % eb.rexx Government Germany 
15 % EONIA 
10,5 % MSCI Emerging Markets 
7 % TOPIX 

 

 

Die historische Wertentwicklung des Fonds ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wer-
tentwicklung. 
 
 
 
 
HSBC Trinkaus Strategie Substanz 
 
Wertentwicklung der letzten vollständigen Kalenderjahre 
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Durchschnittliche Wertentwicklung per 31. Juli 2016: 
 
    Fonds    Benchmark 
 
3 Jahre    1,72 % p.a.   1,63 % p.a. 
 
5 Jahre    1,81 % p.a.   1,82 % p.a. 
 
Seit Auflegung   1,39 % p.a.   1,73 % p.a. 
 
 
 
 
Die historische Wertentwicklung des Fonds ermöglicht keine Prognose für die zukünftige Wer-
tentwicklung. 
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Anlage Unterverwahrung 
 

Country Zwischen-Unterverwahrer Sub-Custodian 

ARGENTINA via HSBC Bank plc. HSBC BANK ARGENTINA SA 

AUSTRALIA local HSBC BANK AUSTRALIA LIMITED 

AUSTRIA local ERSTE GROUP BANK AG 

AUSTRIA local 
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK 
AG 

BAHRAIN via HSBC Bank plc. 
HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED 
BAHRAIN BRANCH 

BANGLADESH via HSBC Bank plc. 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED  

BELGIUM  via Euroclear EUROCLEAR, BRUSSELS 

BERMUDA via HSBC Bank plc. HSBC BANK BERMUDA LIMITED  

BRAZIL local 
HSBC CORRETORA DE TITULOS E 
VALORES MOBILIARIOS S.A. 

BOSNIA AND 
HERZEGOVINA 

via HSBC Bank plc. UNICREDIT BANK D.D. 

BOTSWANA via HSBC Bank plc. 
STANDARD CHARTERED BANK 
BOTSWANA LTD 

BULGARIA via HSBC Bank plc. UNICREDIT BANK BULGARIA 

CANADA via Brown Brothers Harriman ROYAL BANK OF CANADA 

CHILE via HSBC Bank plc. BANCO SANTANDER CHILE 

CHINA /  SHANGHAI B-
shares 

local HSBC Bank (CHINA) Company Ltd. 

CHINA /  SHENZHEN 
B-shares 

local HSBC Bank (CHINA) Company Ltd. 

COLOMBIA via HSBC Bank plc. 
CORPBANCA INVESTMENT TRUST 
COLOMBIA S.A. 

CROATIA via HSBC Bank plc. PRIVREDNA BANKA ZAGREB  

CYPRUS local HSBC BANK PLC, Athens 

CZECH REPUBLIC via Clearstream 
CITIBANK EUROPE PLC ORGANIZACNÍ 
SLOŽKA 

DENMARK local SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 

EGYPT via HSBC Bank plc. HSBC BANK EGYPT SAE 

ESTONIA local AS SEB EESTI UHISPANK 

FINLAND local SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 

FRANCE via Euroclear EUROCLEAR, BRUSSELS 

GHANA via HSBC Bank plc. 
STANDARD CHARTERED BANK GHANA 
LTD 

GREECE local HSBC BANK PLC 

HONG KONG local 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 

HUNGARY via Clearstream KELER LTD. 

INDIA local 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 
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INDONESIA local 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 

ISRAEL via HSBC Bank plc. BANK LEUMI LE-ISRAEL BM 

ITALY local BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

JAPAN local 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 

KAZAKHSTAN via HSBC Bank plc. CJSC CITIBANK KAZAKHSTAN 

KENYA via HSBC Bank plc. 
STANDARD CHARTERED BANK KENYA 
LTD 

KUWAIT via HSBC Bank plc. HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED  

LATVIA via AS SEB Eesti Uhispank AS SEB EESTI UHISPANK 

LEBANON via HSBC Bank plc. HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED  

LITHUANIA via AS SEB Eesti Uhispank AS SEB EESTI UHISPANK 

LUXEMBOURG local 
HSBC BANK PLC., LUXEMBOURG 
BRANCH 

MALAYSIA local HSBC BANK MALAYSIA BERHAD 

MALTA via Clearstream CLEARSTREAM BANKING AG 

MAURITIUS via HSBC Bank plc. 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 

MEXICO local HSBC MEXICO, S.A. 

MOROCCO via HSBC Bank plc. CITIBANK MOROCCO 

NETHERLANDS via Euroclear EUROCLEAR, BRUSSELS 

NEW ZEALAND local 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 

NORWAY local SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 

OMAN via HSBC Bank plc. HSBC BANK OMAN S.A.O.G. 

PAKISTAN via HSBC Bank plc. CITIBANK NA 

PALESTINE via HSBC Bank plc. HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED 

PERU via HSBC Bank plc. CITIBANK DEL PERU 

PHILIPPINES local 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 

POLAND via HSBC Bank plc. BANK POLSKA KASA OPIEKI SPOLKA 

PORTUGAL via Clearstream BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

QATAR via HSBC Bank plc. 
HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED, 
QATAR BRANCH 

ROMANIA via HSBC Bank plc. 
CITIBANK EUROPE PLC DUBLIN 
ROMANIA 

RUSSIA local 
JOINT COMPANY COMMERCIAL BANK 
CITIBANK (AO CITIBANK) 

SAUDI ARABIA via HSBC Bank plc. HSBC SAUDI ARABIA LIMITED 

SERBIA via HSBC Bank plc. UNICREDIT BANK SERBIA JSC 

SINGAPORE local 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 
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SLOVAKIA via Clearstream 
CESKOSLOVENSKA OBCHODNI 
BANKA A.S. 

SLOVENIA via HSBC Bank plc. UNICREDIT BANKA SLOVENIJA DD 

SOUTH AFRICA local STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA 

SOUTH KOREA local 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 

SPAIN local BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 

SRI LANKA via HSBC Bank plc. 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 

SWEDEN local SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 

SWITZERLAND local CREDIT SUISSE AG 

SWITZERLAND local SIX SIS 

TAIWAN local HSBC BANK (TAIWAN) LIMITED 

THAILAND local 
THE HONGKONG & SHANGHAI 
BANKING CORPORATION LIMITED 

TURKEY local HSBC BANK AS 

UNITED ARAB 
EMIRATES 

via HSBC Bank plc. HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED  

UNITED KINGDOM & 
IRELAND 

local HSBC BANK PLC 

UNITED STATES OF 
AMERICA 

local BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO 

VIETNAM local HSBC (VIETNAM) LTD  

CLEARSTREAM  local CLEARSTREAM BANKING SA 

EUROCLEAR local EUROCLEAR, BRUSSELS 

FUNDSETTLE via Euroclear EUROCLEAR, BRUSSELS 

 
 
 
 


